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1 Ausgangslage, Auftrag und 
Methodik 

Ausgangslage 
Seit Mitte der 1990er Jahre hat die Stadt Hei-
denheim auf Basis einer gesamtstädtischen 
Markt- und Standortuntersuchung („Heiden-
heim als Standort für Ladeneinzelhandel und 
Ladenhandwerk“, GMA – Gesellschaft für 
Markt- und Absatzforschung mbH, Ludwigs-
burg 1994) und eines daraus abgeleiteten Ein-
zelhandelskonzepts („Konzept zur Regelung 
des Einzelhandels auf gewerblichen Bauflä-
chen“, Grundsatzbeschluss des Gemeindera-
tes Heidenheim vom 24.05.1995) eine  
zentrenorientierte Ansiedlungspolitik betrie-
ben. Hierdurch konnte einer unkontrollierten 
räumlichen Streuung von Einzelhandelsange-
boten wirksam Einhalt geboten und die Innen-
stadt als wichtigster Einzelhandelsstandort mit 
einem breiten Angebot an Gütern des mittel- 
und langfristigen Bedarfsbereichs gefestigt 
und weiterentwickelt werden. 

In den letzten 20 Jahren haben sich jedoch die 
Rahmenbedingungen im Einzelhandel und 
auch das Kundenverhalten verändert, sodass 
eine Überprüfung der bisherigen Steuerungs-
systematik und darauf aufbauend die Beauf-
tragung eines neuen Einzelhandelsgutachtens 

und die Erarbeitung eines neuen Einzelhan-
delskonzepts erforderlich wurden. 

Die Beauftragung eines Einzelhandelsgutach-
tens und die Erarbeitung eines Einzelhandels-
konzeptes sind daher zwingende Vorausset-
zung für eine rechtssichere, längerfristig ver-
lässliche und städtebaulich integrierte Steue-
rung des Einzelhandels auf Gesamtstadtebe-
ne. Übergeordnete Ziele sind: 

1. Die Sicherung der Funktionsfähigkeit 
des zentralen Versorgungsbereiches 
Innenstadt sowie 

2. die Sicherung einer wohnortnahen Le-
bensmittelversorgung für alle Teile des 
Stadtgebietes Heidenheim. 

Beide Ziele dienen der Verwirklichung einer 
„Generationengerechten Stadt“ und einer 
„Stadt der kurzen Wege“. Hierzu sind Funktio-
nalitäten und Wechselwirkungen von Innen-
stadt, Einzelhandelsschwerpunkt EKZ-Nord 
(Aufhausen-Schnaitheim) und sonstige 
(Fachmarkt-) Agglomerationen im Stadtgebiet 
(Tieräcker sowie Ludwig-Erhard-Straße in 
Schnaitheim, Wilhelmstraße/Steinheimer Stra-
ße in der Weststadt) zu untersuchen und unter 
Berücksichtigung überörtlicher Verflechtungen 
konzeptionell zu verorten. 

 

Auftrag und Methodik 
Vor dem Hintergrund der geschilderten Aus-
gangslage hat die Stadt HEIDENHEIM a.d. 
Brenz im Juli 2016 folgende Untersuchungsin-
halte beauftragt:  

 

Lage im Raum, zentralörtliche Bedeutung 
und soziodemografische Grundlagen 

Das Einwohnerpotenzial der Stadt Heidenheim 
sowie dessen prognostizierte Entwicklung; 
Alters- und Bevölkerungsstrukturen in der Ge-
samtstadt sowie auf Stadtteilebene (sofern 
verfügbar); Angaben zum studentischen Po-
tenzial; Angaben zu den sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten und Pendlerver-
flechtungen; relevante Tourismusdaten (Gäs-
teankünfte und –übernachtungen). 

 

Die Situation im Einzelhandel 

Bestands- und Umsatzdaten des Einzelhan-
dels in Heidenheim; sortiments-, zentren- und 
lagenspezifische Erhebungsdaten; Be-
triebsgrößen und Betriebstypen; räumliche 
Strukturen und Bestandslagen; qualitative Be-
wertung des Angebots hinsichtlich Warenprä-
sentation, Zielgruppenorientierung, strategi-
scher Robustheit des Sortimentes; Informatio-
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nen zur Entwicklung des Heidenheimer Ein-
zelhandels im Vergleich zu anderen relevan-
ten Zentren in einem ähnlichen räumlichen 
Kontext. 

 

Die Ausstattung mit Dienstleistungs- und 
Gastronomieangeboten in der Innenstadt 

Bestand des Dienstleistungsbereiches, darun-
ter einzelhandelsnahe Dienstleister, Ärzte und 
sonstige Anbieter aus der Gesundheitsbran-
che und Kulturangebote; Bestand des Gastro-
nomieangebots im Zentralen Versorgungsbe-
reich Innenstadt sowie ggf. in weiteren (Nah-
versorgungs-) Zentren zur (perspektivischen) 
Lagebewertung. 

 

Potenzialanalyse 

Abgrenzung des Heidenheimer Marktgebietes, 
Bestimmung von Kaufkraftvolumina,  
-bindungsquoten, -bewegung und Zentralitä-
ten; Szenarien zur perspektivischen Kaufkraft-
entwicklung im Marktgebiet. 

 

 

 

Nutzungspotenziale und räumliche Ent-
wicklungsmöglichkeiten (städtebaulich und 
funktional) 

Nutzungsrelevante Bewertung der mit der 
Stadtverwaltung abgestimmten Entwicklungs-
flächen Parkhaus am Bahnhof und ehem. 
Coop-Areal in einer Stärken-Schwächen-
Chancen-Risiken-Analyse (SWOT) durch das 
Gutachterteam (SK Standort & Kommune, 
Planungsbüro Vogelsang); Empfehlungen zu 
Entwicklungsflächen hinsichtlich ihrer Taug-
lichkeit und Sinnhaftigkeit für den Einzelhan-
del. 

 

Relevante Entwicklungstrends im Einzel-
handel 

Darstellung der wesentlichen Trends im Ein-
zelhandel mit besonderem Fokus auf Mittel-
städte in der Größenordnung von Heidenheim; 
Veränderungen im Einkaufsverhalten (Stich-
wort ‚Demografischer Wandel’); Bedeutung 
des Online-Handels generell und als ergän-
zender Vertriebskanal für den stationären Ein-
zelhandel; Bewertung, welche Trends in Hei-
denheim zu berücksichtigen sind. 

 

 

Bewertung der derzeitigen Zentren- und 
Versorgungsstrukturen 

Bewertung (Stärken-Schwächen-Chancen-
Risiken-Analyse) der zentralen Versorgungs-
bereiche (Innenstadt, Nahversorgungszent-
rum) unter Berücksichtigung der exakten 
räumlichen Lage, der jeweiligen konkret zu-
gewiesenen Versorgungsfunktion und mögli-
cher Entwicklungsperspektiven (Flächenreser-
ven/ 
Potenziale); Darstellung und Bewertung sons-
tiger Einzelhandelsagglomerationen und grö-
ßerer Einzelhandelsstandorte und deren Be-
deutung im gesamtstädtischen Kontext sowie 
hinsichtlich ihres Einflusses auf das aktuelle 
Zentrengefüge. 

 

Leitlinien für die Heidenheimer Einzelhan-
delsentwicklung 

Formulierung von Leitlinien für den Heiden-
heimer Einzelhandel zur grundsätzlichen Be-
wertung von Zentrenentwicklungen und daran 
angepasste Beurteilung von Ansiedlungsbe-
gehren. 
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Ableitung eines räumlichen Zentrenmodells 
und Entwicklung von Maßnahme- 
empfehlungen für die Weiterentwicklung 
des Heidenheimer Einzelhandels 

Ermittlung der funktionalen Zentren (beste-
hend bzw. fortzuentwickelnd) und ggf. städte-
bauliche und funktionale Abgrenzung weiterer 
zentraler Versorgungsbereiche und deren Be-
nennung (z.B. Nahversorgungszentrum); Be-
stimmung der Funktions- und Aufgabenteilung 
zwischen den Zentren; konkrete Maßnahme-
empfehlungen für den gesamtstädtischen Ein-
zelhandel allgemein sowie zentrenbezogen. 

 

Erstellung einer ortstypischen Sortiments-
liste („Heidenheimer Sortimentsliste“) 

Erstellung einer Sortimentsliste, die konkret 
zwischen zentrenrelevanten, nicht-
zentrenrelevanten sowie zentrenrelevanten 
Sortimenten mit Nahversorgungsbedeutung 
für die Stadt HEIDENHEIM a.d. Brenz unter-
scheidet und Aufschluss darüber gibt, ob ein 
Sortiment bereits angeboten (Ist-Belegung) 
oder perspektivisch angeboten werden soll 
(Soll-Belegung); ausführliche Begründung zur 
Einordnung der Sortimente nach verschiede-
nen Kriterien (Frequenz-Erzeugung, Kaufan-
lass, Marktgebiet, Warentransport) zur ‚ge-
richtsfesten’ Absicherung der Sortimentsliste; 

Abgleich mit bestehenden Sortimentslisten 
(GMA-Gutachten von 1994 bzw. Einzelhan-
delserlass Baden-Württemberg). 

 

Umsetzungsempfehlungen für die Bauleit-
planung 

Erarbeitung von städtebaulichen und pla-
nungsrechtlichen Umsetzungsempfehlungen 
hinsichtlich der Zielaussagen und Maßnah-
menempfehlungen durch das Planungsbüro 
Vogelsang; Formulierungsvorschläge für die 
textlichen Festsetzungen zur Art der baulichen 
Nutzung mit detaillierten Festsetzungen hin-
sichtlich Einzelhandelssortimente und deren 
maximaler Verkaufsflächen, ggf. ergänzender 
Nicht-Einzelhandelsnutzungen, Nebennutzun-
gen, Festsetzungen zum Maß der baulichen 
Nutzung (Geschossflächenanzahl, versiegelte 
Flächen), Aufzeigen weiterer zu berücksichti-
gender Belange/möglicher Problemstellungen 
der spezifischen Lagen/Standorte und evtl. 
erforderlicher fachplanerischer Gutachten. 

 

Passantenbefragung 

Durchführung einer Passantenbefragung1 in 
der Heidenheimer Innenstadt zur Feststellung 
des räumlichen Einkaufsverhaltens (z.B. Häu-
figkeit aufgesuchter Einzelhandelsstandorte, 
Kopplungsverhalten), zur Bewertung der Stär-
ken und Schwächen des städtischen Einzel-
handelsangebotes aus Kundensicht sowie der 
verkehrlichen bzw. fußläufigen/radmobilen 
Erreichbarkeit der Einzelhandelsstandorte.  

 

Haushaltsbefragung (online mit ergänzend 
angebotenen Telefon-Interviews) 

Durchführung einer Haushaltsbefragung2 zur 
Feststellung des sortimentsspezifischen Ein-
kaufsverhaltens, zur Bewertung der Stärken 
und Schwächen des städtischen Einzelhan-
delsangebotes zum Festhalten der Wünsche 
der Konsumenten sowie zur gezielten Ergän-
zung des Daten- und Informationspools; Ab-
gleich mit Ergebnissen aus der Passantenbe-
fragung. 

                                       
1  Durchgeführt im Zeitraum 15. – 17. Dezember 2016 (307 

Interviews). 
2  Durchgeführt im Zeitraum 8. Dezember 2016 – 8. Januar 

2017 (507 Stimmen, davon 375 vollständig). 
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Basis der Studie war die Vollerhebung des 
Einzelhandels mit ausgebildeten, langjährig 
erfahrenen Mitarbeitern der SK Standort & 
Kommune Beratungs GmbH im August 2016. 
Zum Einsatz kam ein Team. Damit gewährleis-
ten wir die intensive Ortskenntnis sowie die 
Einheitlichkeit der Erhebung und der Umsatz-
einordnung. 

Die qualitative Bewertung des innerstädti-
schen Einzelhandelsangebotes (mit Fokus auf 
A-, B- und C-Lagen) wurde über den SK La-
dencheck3 vorgenommen, der Auskunft über 
die Stärken und Schwächen des Angebotes 
gibt. 

Die Erhebungen wurden kartiert, sodass die 
Beurteilungen unseres Hauses jederzeit nach-
vollzogen werden können.  

Während der gesamten Bearbeitungsdauer 
fand eine kontinuierliche und intensive Ab-
stimmung zwischen dem Gutachterteam und 
der Heidenheimer Stadtverwaltung statt. Zu-
dem wurden die Vertreter des städtischen Ein-
zelhandels4 im Rahmen von drei Gremien-

                                       
3  Durchgeführt am 12. und 13. April 2017. 
4  H.D.H. Heidenheimer Dienstleistungs- und Handelsverein 

e.V., SüdSEH, Center-Management der Schloss-Arkaden 
sowie ergänzend Vertreter der Stadtverwaltung. 

Sitzungen5 über Fortgang und Inhalt der Arbei-
ten informiert.  

 
 

 

 

 

 

 

 

                                       
5  Durchgeführt am 27. September 2016, 27. April 2017 sowie 

am 29. November 2017. 
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2 Soziodemografische und wirt-
schaftliche Rahmenbedingungen  

 Lage im Raum, zentralörtliche Einstu-
fung und Verkehrsanbindung 

Die Große Kreisstadt HEIDENHEIM a.d. Brenz be-
findet sich im Osten von Baden-Württemberg unweit 
der Landesgrenze zu Bayern und ist als eines von 
vier Mittelzentren6 in der Region Ostwürttemberg 
Verwaltungssitz des gleichnamigen Landkreises.  

Über die in West-Ost- bzw. Nord-Süd-Richtung ver-
laufenden Bundesstraßen 466 und 19 sowie die nur 
wenige Kilometer nord- bzw. südöstlich gelegenen 
Anschlussstellen ‚Heidenheim’ bzw. ‚Gien-
gen/Herbrechtingen’ der BAB 7 (Füssen-Ulm-
Würzburg-Hamburg) ist die Stadt HEIDENHEIM a.d. 
Brenz an das nationale Fernstraßennetz und somit 
an die relevanten Wirtschaftszentren in Deutschland 
gut angebunden. Im Schienenverkehr besteht über 
die eingleisige und von Regionalbahn-, Regionalex-
press- sowie Interregio-Express-Linien regelmäßig 
befahrene Brenzbahn eine regelmäßige Anbindung 
an die Städte Aalen und Ulm und damit an den 
Fernverkehr der Deutschen Bahn AG. Im Zuge des 
geplanten zweigleisigen Ausbaus der Brenzbahn ist 
                                       
6  Als weitere Mittelzentren in der Region Ostwürttemberg sind die 

Städte Aalen, Schwäbisch-Gmünd und Ellwangen eingestuft. 

perspektivisch von einer deutlichen Verbesserung im Zugangebot, insbesondere hinsichtlich einer 
engeren Taktung der IRE-Verbindungen, auszugehen.  

Abbildung 1:  Ausschnitt Regionalplan 2010 (Regionalverband Ostwürttemberg) 
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 Bevölkerung 

Die Bevölkerungsentwicklung der Stadt 
HEIDENHEIM a.d. Brenz zeigt zwischen 2005 und 
2010 einen moderaten Rückgang der Bevölkerung. 
Der deutlich sichtbare ‚Einbruch’ im Jahr 2011 be-
ruht ausschließlich auf veränderten Berechnungs-
modalitäten im Zusammenhang mit dem bundesweit 
durchgeführten Zensus. Inzwischen hat sich die 
positive Bevölkerungsentwicklung der Stadt 
HEIDENHEIM a.d. Brenz jedoch so verstetigt, dass 
die Bevölkerungsgröße von 2005 bereits im laufen-
den Jahr 2017 (lt. Aussage der Stadtverwaltung) 
übertroffen werden konnte.  

 
Abbildung 2:  Bevölkerungsentwicklung in HEIDENHEIM a.d. Brenz (2005-2015) 
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Zum besseren Verständnis der positiven Bevölke-
rungsentwicklung in HEIDENHEIM a.d. Brenz in den 
letzten Jahren lohnt ein Blick auf die maßgeblichen 
Indikatoren, sprich die natürlichen Bevölkerungsbe-
wegungen und die Wanderungen (Zu- und Fortzüge 
über Gemeindegrenzen). 

Während die natürlichen Bevölkerungsbewegungen 
zwischen 2011 und 2015 relativ konstant verliefen, 
sind die Zuzüge nach HEIDENHEIM a.d. Brenz ge-
genüber 2011 um rd. 40 % gestiegen. Da die Fort-
züge im selben Zeitraum nur um rd. 14,5 % ange-
wachsen sind, resultiert ein positiver Wanderungs-
saldo oder anders ausgedrückt: die Stadt 
HEIDENHEIM a.d. Brenz hat in den vergangenen 
Jahren ihre Attraktivität als Wohnstandort deutlich 
steigern können.  

 

 

 

 

 

Abbildung 3:  Bevölkerungsbewegung und Wanderungen 
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 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 

Trotz kleinerer Schwankungen zeigt sich der Hei-
denheimer Arbeitsmarkt bei Betrachtung der sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten seit 2000 in 
einer insgesamt stabilen Verfassung. Die Bedeu-
tung der Stadt als Arbeitsplatzspender für die Regi-
on – hierbei schlagen sich insbesondere die Firmen 
Voith als größter Arbeitgeber sowie Hartmann ent-
sprechend nieder – drückt sich im positiven Pend-
lersaldo aus, der zwischen 2000 und 2009 annä-
hernd konstant verlief, jedoch seit einem Auf-
schwung in den Jahren 2010 bis 2012 wieder leicht 
abnimmt. Demgegenüber nahm die Anzahl der so-
zialversicherungspflichtig Beschäftigten am Wohnort 
ab 2012 leicht zu, was aufzeigt, dass die Attraktivität 
der Stadt HEIDENHEIM a.d. Brenz als Arbeits- und 
Wohnort in den letzten Jahren offensichtlich gestei-
gert werden konnte. Möglicherweise tragen auch die 
Bemühungen der Stadt mit Blick auf die Auswei-
sung von Wohngebieten in den vergangenen Jah-
ren – in diesem Zusammenhang sei z.B. auf die 
Bebauung des Ploucquet-Areals hingewiesen – 
‚erste Früchte’. Gleichwohl bleibt die Schaffung zu-
sätzlichen Wohnraums in Anbetracht der begrenz-
ten Flächenpotenziale im Stadtgebiet eine dauerhaf-
te Herausforderung.  

 

Dass die Verknüpfung zwischen Wirtschaft und Bildungseinrichtungen in HEIDENHEIM a.d. Brenz 
aktiv ‚gelebt’ wird, zeigt auch der Erfolg der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, die am Hei-
denheimer Standort aktuell rd. 2.450 Studierende in den Studienfeldern Wirtschaft, Technik, Sozi-
alwesen und Gesundheit beherbergt. Im Zuge des geplanten Erweiterungsbaus auf dem östlich 
benachbarten früheren WCM-Areal wird hier perspektivisch ein deutlicher Zuwachs an Studieren-
den zu erwarten sein.  

 

Abbildung 4:  Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeits- und Wohnort 
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Die von der Bundesagentur für Arbeit für das Jahr 
20167 ausgewiesenen Beschäftigtenzahlen zeigen 
die hohe Bedeutung des Produzierenden Gewerbes 
und des sonstigen Dienstleistungsbereichs für den 
Arbeitsmarkt in den Mittelzentren der Region, wobei 
sich die Stadt HEIDENHEIM a.d. Brenz im Dienst-
leistungsbereich deutlich von den anderen Mittel-
zentren abheben kann. Demgegenüber ist der Anteil 
im Wirtschaftszweig Handel, Verkehr und Gastge-
werbe im regionalen Vergleich schwächer ausge-
prägt.  

 

Die Arbeitslosenquote im Landkreis Heidenheim 
liegt seit 2011 bei 5,1 bis 5,3 % und damit immer 
leicht über dem baden-württembergischen Durch-
schnitt (4 – 3,8 %). 

 

                                       
7  Hierbei handelt es sich um vorläufige Zahlen. 

Abbildung 5:  Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort nach ausgewählten  
  Wirtschaftsbereichen im Regionalvergleich 
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Die Bedeutung der Heidenheimer Arbeitgeber für 
die Region drückt sich auch in einer hohen Beschäf-
tigtenzentralität8 aus, die innerhalb der Mittelzentren 
der Region Ostwürttemberg noch vor der deutlich 
größeren Stadt Aalen an erster Stelle rangiert. 

 Abbildung 6:  Beschäftigtenzentralitäten 

 

                                       
8  Stellenwert der Gebietseinheit auf dem Erwerbssektor; Beschäftigte 

je Einwohner am Arbeitsort, dividiert durch Beschäftigte je Einwoh-
ner im Bundesgebiet, multipliziert mit 100. 

 Tourismus 

Die wirtschaftliche Bedeutung der Stadt spiegelt sich auch in den Übernachtungszahlen wider. So 
stieg die Zahl der Übernachtungen zwischen 2011 und 2016 um rd. 12 % an. Dieser Wert liegt deut-
lich über der Steigerungsrate der Gästeankünfte (rd. 3,5 %), was belegt, dass die Übernachtungs-
kapazitäten in der Stadt HEIDENHEIM a.d. Brenz besser frequentiert und ausgelastet werden. In 
diese Richtung ‚zeigt’ auch die durchschnittliche jährliche Auslastungsquote der Betten, die im Jahr 
2016 bei 41,3 % lag und sich damit gegenüber 2011 bei annähernd gleicher Bettenanzahl um rd. 
5 % erhöhte. Demgegenüber beträgt die durchschnittliche Aufenthaltsdauer im Jahr 2016 rd. 2,1 
Tage und hat sich seit 2011 kaum nennenswert verändert. Die Länge der Aufenthaltsdauer lässt 
dabei eher auf Geschäftsreiseeffekte schließen.  
Abbildung 7:  Gästezahlen 2011 - 2016 
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 Digitalisierung 

Die Informationstechnologie dringt zunehmend 
in fast alle Lebensbereiche vor. Nicht nur in 
den Privathaushalten oder in der Arbeitswelt, 
auch im öffentlichen Raum und damit im Ein-
zelhandel, in der Gastronomie und bei Über-
nachtungsangeboten wachsen die Anforde-
rungen und eröffnen sich gleichzeitig neue 
Gestaltungsmöglichkeiten. Mit der Digitalisie-
rungsstrategie „digital@bw“ wird der Förde-
rung von Digitalisierungsprojekten9 insbeson-
dere in den Bereichen Mobilität, digitale Start-
Ups-, Wirtschaft 4.0, Bildung, und Weiterbil-
dung, digitale Gesundheitsanwendungen und 
Verwaltung 4.0 auf Landesebene hohe Priori-
tät eingeräumt.  

Auch die Stadt HEIDENHEIM a.d. Brenz hat 
sich des Themas Digitalisierung ‚angenom-
men’ und den Breitbandausbau in den ver-
gangenen Jahren konsequent vorangetrieben. 
So besteht bereits seit Ende Oktober 2014 im 
gesamten Stadtgebiet eine Breitbandversor-
gung mit Geschwindigkeiten von bis zu 

                                       
9  Vgl. https://www.baden-

wuerttem-
berg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/eine-
milliarde-euro-fuer-digitalisierungsprojekte/ 

100 MBit/s pro Haushalt bzw. Betrieb. Mit der 
Einrichtung von WLAN-Hotspots in der Hei-
denheimer Innenstadt, über die Bürger und 
Besucher kostenlos online gehen können, hat 
die Stadt zudem ein attraktives Angebot ge-
schaffen, das in zunehmendem Maße gerade 
auch von Kunden erwartet wird (vgl. hierzu 
auch die Ausführungen im Kapitel „Trends im 
Einzelhandel“). Die Stadt HEIDENHEIM a.d. 
Brenz ist also auch hier ‚auf einem guten 
Weg’. 

 

 Fazit 

Zusammenfassend sind die makro-
standortseitigen Rahmenbedingungen für den 
Einzelhandelsstandort HEIDENHEIM a.d. 
Brenz aus Gutachtersicht als durchaus günstig 
einzustufen. Die Stadt fungiert dank ihrer leis-
tungsfähigen Wirtschaftsstruktur als Arbeits-
platzspender für die Region und ist somit ein 
Magnet für qualifizierte Arbeitskräfte, die 
HEIDENHEIM a.d. Brenz zunehmend auch als 
Wohnort wählen. Damit dürfte auch ein Zu-
wachs im Kaufkraftvolumen in der Stadt 
HEIDENHEIM einhergehen, dessen Höhe je-
doch von der Entwicklung des Anteils der 
Konsumausgaben am verfügbaren Einkom-

men abhängt (vgl. hierzu auch Ausführungen 
im Kap. 6.3, S. 76 ff.). 
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3 Der Einzelhandel in 
HEIDENHEIM a.d. Brenz  

 Räumliche Strukturen und Be-
standlagen 

3.1.1 Zentraler Versorgungsbereich In-
nenstadt 

Eine zentrale Grundlage von Einzelhandels-
entwicklungskonzepten bildet die Abgrenzung 
des Zentralen Versorgungsbereichs Innen-
stadt. Hierzu werden aus wissenschaftlicher 
Sicht10 verschiedene Abgrenzungskriterien 
angeführt: 

 

1. Funktionale und rechtliche Kriterien 

• hoher zusammenhängender Einzel-
handels- und Dienstleistungsbesatz; 

• Nutzungsvielfalt (v.a. Einzelhandel, 
Wohnen, Gastronomie, Verwaltung und 
Kultur); 

                                       
10  U.a. ausgeführt in Prof. Dr. Drs. h. c. J. Maier und GfK 

Prisma-Institut: SEEK für die Stadt Kulmbach, S. 26., Bay-
reuth 2003 oder durch AGS München, Prof. Dr. Monheim 
Bayreuth und andere in: SEEK für Bayreuth, 2005. 

• historisch gewachsene Versorgungs-
strukturen; 

• Kerngebiet oder baulich verdichtetes 
Mischgebiet nach § 7 und § 6 BauN-
VO; 

• förmlich festgelegtes Sanierungsgebiet. 

2. Erreichbarkeitskriterien 

• qualifizierte Anbindung an den ÖPNV; 
• anteilig fußläufiger Einzugsbereich 

(Nähe zur Wohnbebauung). 

3. Bauliche und natürliche Grenzen 

• topografische Barrieren (z.B. Flüsse, 
Hügel); 

• historische bauliche Begrenzung (z.B. 
Stadtmauern, Tore); 

• Verkehrsstraßen (z.B. Ringstraßen, 
Bahnlinien). 

Für die Abgrenzung des Zentralen Versor-
gungsbereichs Innenstadt schienen konkret 
folgende Kriterien sinnvoll: 

• hoher zusammenhängender Einzel-
handels- und Dienstleistungsbesatz; 

• Nutzungsvielfalt (v.a. Einzelhandel, 
Wohnen, Gastronomie, Verwaltung und 
Kultur); 

• Verkehrsstraßen. 

 

Auf Grundlage der Einzelhandelsbestandser-
hebungen sowie der zusätzlichen Erfassung 
von Dienstleistungs- und Gastronomieangebo-
ten halten die Gutachter den vom Gemeinde-
rat verabschiedeten erweiterten Innenstadtbe-
reich als räumlichen Umgriff für den Zentralen 
Versorgungsbereich Innenstadt für zu groß 
bemessen. In Anbetracht der vorab skizzierten 
Abgrenzungskriterien plädieren die Gutachter 
daher in Abstimmung mit der Stadtverwaltung 
für einen ‚räumlich-kompakten’ Zentralen Ver-
sorgungsbereich. Dieser umfasst in etwa ei-
nen Bereich zwischen den Schloss-Arkaden 
und dem Bahnhofsbereich (inkl. Parkhaus) im 
Norden, der Bahnhofstraße/Helmut-Bornefeld-
Straße/Am Wedelgraben im Osten und der St. 
Pöltener Straße im Süden (unter Einschluss 
der südlichen Straßenseite). In südwestlicher 
Richtung reicht der Zentrale Versorgungsbe-
reich bis zum Fuße des Schlossbergs und 
erstreckt sich im weiteren westlichen Verlauf 
(unter Einbeziehung des östlichen Abschnitts 
der Schloßstraße) entlang der Wilhelm- und 
Clichystraße bis auf Höhe der Kreuzung mit 
der Fritz-Schneider-Straße (vgl. hierzu auch 
die Abbildung auf S. 20). 
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Das Einzelhandelsangebot im Zentralen Ver-
sorgungsbereich konzentriert sich vorwiegend 
auf die A-, B- und C-Lagen, welche nachfol-
gend skizziert und bewertet werden.  

Aus Gutachtersicht umfassen die A-Lagen im 
Zentralen Versorgungsbereich Innenstadt  

• das Einkaufszentrum Schloss-
Arkaden, 

• die Karlstraße, 
• den Eugen-Jaekle-Platz 
• sowie den zur Fußgängerzone ausge-

bauten Abschnitt der Hauptstraße zwi-
schen Eugen-Jaekle-Platz und Pflug-
gasse. 

Als einer der maßgeblichen Magneten inner-
halb des Zentralen Versorgungsbereichs ist 
das Einkaufszentrum Schloss-Arkaden an-
zusprechen, das ein breitgefächertes Einzel-
handelsangebot umfasst und als ‚Frequenz-
spender’ innerhalb des Zentralen Versor-
gungsbereichs fungiert. Einen Angebots-
schwerpunkt bildet dabei der Bereich Beklei-
dung/Wäsche, dessen Anbieter verschiedene 
Zielgruppen bedienen. Im Bereich Junge Mo-
de sind dabei u.a. H & M, New Yorker, 
s.Oliver, Street One oder Mister & Lady anzu-
führen. Mit dem Bekleidungsanbieter K & L 
Ruppert, den Anbietern Ulla Popken, Bonita 

oder Engbers werden hingegen ‚ältere’ Käu-
ferschichten adressiert. Im Bereich Schuhe 
sind mit den Anbietern Deichmann und Shoe 
Town Werdich weitere Filialisten präsent. Ne-
ben den bereits skizzierten Bekleidungs- und 
Schuhanbietern sind mit MediaMarkt und 
Sport Sperk attraktive Großflächenanbieter 
präsent, die zusammen mit weiteren Betrieben 
unterschiedlicher Branchen (u.a. dm Droge-
riemarkt, Nanu Nana, Apotheke, Game Stop, 
etc.) sowie ergänzenden Dienstleistungs- und 
Gastronomieangeboten (u.a. Eiscafé, Pizzeria, 
Kosmetikstudio, Friseur, Reisebüro) einen 
insgesamt attraktiven Angebotsmix11 mit 
entsprechender ‚Strahlkraft’ in das Heiden-
heimer Marktgebiet (und z.T. darüber hinaus) 
begründen. Hervorzuheben ist bei der Be-
trachtung der Schloss-Arkaden auch deren 
herausragende Bedeutung als ‚Parkort’ für 
Innenstadt-Kunden und Passanten, welche im 
Rahmen der Haushalts- und Passantenbefra-
gung deutlich zum Ausdruck kam.  

Südlich der Schloss-Arkaden bzw. der Haupt-
verkehrsachse Olgastraße/B 466 schließt sich 
die zur Fußgängerzone ausgebaute Karlstra-

                                       
11  Dies wurde auch im Rahmen der Haushalts- und Passan-

tenbefragungen bestätigt. 

ße an, in der mit einem Drogeriemarkt Müller, 
welcher mit seinen Sortimenten eher einem 
innerstädtischen Kaufhaus ähnelt, ein weiteres 
‚Schwergewicht’ innerhalb des Zentralen Ver-
sorgungsbereichs seinen Standort hat. Dane-
ben sind dort u.a. noch die Anbieter Heiden-
heimer Obsthaus, der Anbieter WMF (insb. 
Kochgeschirr), die Buchhandlung Thalia, Wä-
sche Reiber, die Bäckerei Gnaier, ein Telefon-
laden, der Textilit tredy (vormals Apanage Ka-
palua) sowie der Anbieter Holland Blumen 
präsent. Dieser in Summe recht vielseitig 
strukturierte Einzelhandelsbesatz wird durch 
weitere Dienstleistungsangebote (Volksbank, 
Friseur, Reisebüro) abgerundet und ergänzt.   

Direkt südlich erstreckt sich der Eugen-
Jaekle-Platz (inkl. des gleichnamigen Ab-
schnitts der B 466), der mit dem Modekauf-
haus Steingass den flächengrößten Einzelan-
bieter innerhalb des Zentralen Versorgungsbe-
reichs beherbergt. Neben dem markenorien-
tierten Hauptsortiment ‚Bekleidung/Wäsche’ 
wird dort auch ein recht umfangreiches Ange-
bot an Lederwaren, Reisegepäck sowie Uhren 
und Schmuck vorgehalten. Darüber hinaus 
sind am Eugen-Jaekle-Platz, an dem auch das 
alljährliche Winterdorf seinen Standort hat, 
weitere kleinteilige Anbieter präsent, darunter 
zwei Bäckereien, zwei Optiker, eine Apotheke, 
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ein hochpreisiger Juwelier, zwei weitere An-
bieter für Damenoberbekleidung, ein kleinflä-
chiger Schuh-Anbieter sowie ein Spezialanbie-
ter für Schirme und Strümpfe. Weitere Anbie-
ter aus dem Dienstleistungs- und Gastrono-
miebereich (u.a. Fitnessstudio, Änderungs-
schneiderei, Friseur, Bar/Kneipe, Eiscafé, Im-
biss, Schnellrestaurant) runden das vom in-
nerstädtischen Leitsortiment Beklei-
dung/Wäsche klar dominierte Einzelhandels-
angebot am Eugen-Jaekle-Platz ab.  

Direkt südlich schließt sich die im nördlichen 
bzw. zentralen Abschnitt zur Fußgängerzone 
ausgebaute Hauptstraße an. Dort bilden die 
innerstädtischen Leitsortimente Bekleidung, 
Wäsche, Schuhe, Lederwaren und Uhren, 
Schmuck einen klaren Angebotsschwerpunkt. 
Zu nennen sind diesbezüglich neben den Filia-
listen Gerry Weber und Orsay einige inhaber-
geführte Fachgeschäfte wie Miederwaren Ra-
ger, Anders12, Mode Reinhard oder GalaXis. 
Im Bereich Uhren, Schmuck wird über die An-
bieter Kopp, Seydtle, Weichert und Haas ein 
breitgefächertes Angebot vorgehalten. Das 
Schuh- bzw. Lederwarenangebot wird aktuell 
                                       
12  Dieser Anbieter belegt seit kurzem ein weiteres Ladenlokal 

(Juna Woman) am früheren Jack Wolfskin-Standort (Haupt-
str. 18). 

von Reno und Leder Böhringer ‚getragen’, 
wobei im Zuge der zwischenzeitlich erfolgten 
Schließung des Schuhhauses Fischer seit der 
Bestandserhebung im August 2016 eine spür-
bare Verringerung im Angebot eingetreten ist. 
Mit Blick auf weitere Einzelhandelsangebote in 
der A-Lage Hauptstraße fällt eine gewisse 
Konzentration von Optikern auf (eyes + more, 
Kopp, bundesweit agierende Filialisten Abele, 
Fielmann). Neben einem Euroshop (Hartwa-
rendiscounter) runden weitere Betriebe aus 
dem periodischen Bedarfsbereich (Fischange-
bot im Nordsee-Schnellrestaurant, eine Metz-
gerei, Confiserie Hussel, Konditoreien) sowie 
aus dem Bereich Telekommunikation das 
recht vielseitig strukturierte Einzelhandelsan-
gebot in der A-Lage Hauptstraße ab, das von 
einigen Dienstleistungs- und Gastronomiean-
geboten ergänzt wird (u.a. Capitol Kino, El-
mar-Doch-Haus, Reinigung, Café Curt, Café 
Sonnleitner). 

Als B-Lagen fungieren aus Gutachtersicht 

• der nördliche Abschnitt der Graben-
straße,  

• die Traubengasse 
• sowie die August-Lösch-Straße und 

die Pfluggasse. 

Im nördlichen Abschnitt der Grabenstraße 
findet sich eine Reihe z.T. spezialisierter An-
bieter, darunter das Elektro-Center Heiden-
heim mit seinem Angebotsschwerpunkt im 
Bereich Haushaltselektronik und Weiße Ware, 
die Schuhmacherwerkstatt Schmid-Werler (mit 
Verkauf), das Nähmaschinengeschäft Häring, 
der Anbieter Sonnenblume (Blumen, Deko) 
sowie der Filialist Dürninger (Tabakwaren). Mit 
dem zum Erhebungszeitpunkt im August 2016 
noch im Umbau befindlichen, zwischenzeitlich 
jedoch fertiggestellten Primus-Komplex wurde 
das Einzelhandelsangebot durch eine kleine 
Musikalien-Handlung und weitere Dienstleis-
tungsangebote (Sprachen- und Musikschule, 
Reisebüro) zwischenzeitlich attraktiv ergänzt. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf die 
Ende November 2017 erfolgte Eröffnung eines 
Anbieters für Bio-Lebensmittel (Biothek Hei-
denheim) an der Ecke Traubengas-
se/Grabenstraße zu verweisen, der eine seit 
Schließung des Anbieters Schwarzwurzel be-
stehende Angebotslücke in der Innenstadt 
weitgehend schließen wird. 

In der Traubengasse, die als wichtige Verbin-
dungsachse zwischen der Haupteinkaufslage 
Hauptstraße und der Nebenlage Grabenstraße 
fungiert, sind mit den Anbietern Augenoptik 
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Bißle, Betty Barclay und malo Wein drei Ein-
zelhandelsbetriebe anzusprechen.  

In der August-Lösch-Straße ist mit dem Be-
kleidungskaufhaus C&A einer der flächengröß-
ten Anbieter innerhalb des Zentralen Versor-
gungsbereichs Innenstadt präsent, in dessen 
Umfeld weitere Einzelhandelsbetriebe ihren 
Standort haben (u.a. Wolle Rödel, Photo 
Porst, Schloss Blumen).  

Kleinteiliger Einzelhandelsbesatz kennzeich-
net wiederum die Pfluggasse (u.a. Benetton, 
Parfümerie Lens, MS Mode), die ein wichtiges 
funktionales Bindeglied zwischen der Haupt-
einkaufslage Hauptstraße und den Nebenla-
gen August-Lösch-Straße, südliche Graben-
straße bzw. Am Wedelgraben bildet.  

Zu den C-Lagen zählen: 

• der südliche Abschnitt der Haupt-
straße (zwischen Pfluggasse und St. 
Pöltener Straße),  

• der südliche Abschnitt der Graben-
straße (zwischen Christianstraße und 
Pfluggasse),  

• der westliche Abschnitt der Straße 
‚Am Wedelgraben’,  

• die Hintere Gasse,  

• der westliche Abschnitt der Olga-
straße,  

• der östliche Abschnitt der Wilhelm-
straße (bis auf Höhe der Kreuzung mit 
der Fritz-Schneider-Straße),  

• der südliche Abschnitt der Bergstra-
ße (zwischen Wilhelm- und Clichystra-
ße),  

• der östliche Abschnitt der 
Clichystraße zwischen Kreuzung Fritz-
Schneider-Straße und Abzweig 
Schnaitheimer Straße  

• sowie der südliche Abschnitt der 
Schnaitheimer Straße zwischen dem 
Eugen-Jaekle-Platz und der Straße 
‚Am Otilienberg’. 

Punktueller Einzelhandelsbesatz (u.a. Apothe-
ke, Pelz- und Hutmoden App, Diakonieladen) 
kennzeichnet den südlichen Abschnitt der 
Hauptstraße, in dem vorwiegend Dienstleis-
tungsangebote (u.a. Friseur, Nagelstudio, 
Kosmetik, Versicherung, Reisebüro, Goldan-
kauf) und vereinzelte Gastronomiebetriebe 
ihren Standort haben. Darüber hinaus ist die 
südliche Hauptstraße durch einige Ladenleer-
stände geprägt, wobei insbesondere diejeni-
gen am Standort des früheren Güttinger-
Areals ‚ins Auge fallen’. 

Im südlichen Abschnitt der Grabenstraße, 
in dem auch der Wochenmarkt13 stattfindet, 
sind nur wenige Einzelhandelsbetriebe prä-
sent, darunter die City-Apotheke (mit Durch-
gangsmöglichkeit zur Hauptstraße), die Bä-
ckerei Betz sowie die Konditorei Café am 
Markt und der Augenoptiker Ahrendts. An-
sonsten prägen zahlreiche Dienstleistungsan-
bieter das Bild, darunter das Heidenheimer 
Rathaus, ein Anbieter für Schuhrepara-
tur/Schlüsseldienst, ein Reisebüro, ein Casino 
sowie die Sparkasse.   

Der westliche Abschnitt der Straße ‚Am 
Wedelgraben’ umfasst eine Reihe unter-
schiedlicher Einzelhandelsbetriebe14, darunter 
der für die Nahversorgung der Innenstadt 
wichtige Norma-Lebensmitteldiscounter, die 
Bäckerei Körnlesbeck, Nadjas Teeparadies 
sowie die Stadt-Papeterie. Abgerundet und 
ergänzt wird das dortige Einzelhandelsange-
bot durch weitere Dienstleistungs- (u.a. meh-

                                       
13  Dieser erstreckt sich zusätzlich noch in den westlichen 

Bereich der Straße ‚Am Wedelgraben’. 
14  Zum Erhebungszeitpunkt im August 2016 war darüber 

hinaus noch der zwischenzeitlich aus dem Markt ausgetre-
tene Naturkostanbieter Schwarzwurzel im Übergangsbe-
reich Grabenstraße/Am Wedelgraben präsent, dessen La-
denlokal bis dato einen Leerstand markiert. 
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rere Friseure, Versicherung) und Gastrono-
mieangebote (Café, Bar/Kneipe, Imbiss).  

Die Hintere Gasse als Parallelverbindung zur 
Hauptstraße kennzeichnet einen zwar quanti-
tativ nicht umfangreichen, dafür jedoch ‚indivi-
duellen’ Einzelhandelsbesatz, der von zwei 
inhabergeführten Buchhandlungen, über einen 
Käseladen bis hin zu Angeboten aus den Be-
reichen Bekleidung/Hüte/Heimtextilien (Büh-
lers Naturparadies) Kinderbekleidung (aus 
zweiter Hand) und z.T. selbst hergestellten 
Waren (Wolle, Taschen, Keramik, Heimtextili-
en) reicht und von mehreren gastronomischen 
Angeboten abgerundet und ergänzt wird.  

Im westlichen Abschnitt der Olgastraße 
sowie im östlichen Abschnitt der Wilhelmstra-
ße zeigt sich ein recht vielseitiger Einzelhan-
delsbesatz unterschiedlicher Branchen (u.a. 
Reformhaus Benz, Herrenausstatter Hail, di 
piu Damenoberbekleidung, Augenoptiker, 
Hörgeräteakustiker, weitere Spezialisten wie 
z.B. Teppichkarawane, Piano Pfaff), der durch 
zusätzliche Dienstleistungs- und Gastrono-
mienutzungen abgerundet und ergänzt wird. 
Einige Ladenleerstände in der Wilhelmstraße 
‚trüben’ jedoch den Gesamteindruck dieser mit 
Vertretern des Facheinzelhandels recht gut 
‚bestückten’ Einkaufslage.  

Im südlichen Abschnitt der Bergstraße, die 
als Verbindung zwischen den C-Lagen Wil-
helmstraße und Clichystraße fungiert, zeigt 
sich nur punktueller Einzelhandelsbesatz (u.a. 
Hörgeräteakustiker, Café/Konditorei, Apothe-
ke) und jeweils ein Dienstleistungs- und Gast-
ronomieangebot (Personaldienstleister, 
Coffeeshop). 

Im östlichen Abschnitt der Clichystraße 
prägen einige Betriebe des Facheinzelhandels 
unterschiedlicher Branchen (u.a. Uh-
ren/Schmuck, Spielwaren, Elektrowaren, 
Briefmarken/Münzen) sowie zahlreiche Anbie-
ter aus dem Dienstleistungsbereich (u.a. meh-
rere Friseure, Kosmetik, Reisebüro) den für C-
Lagen ‚typischen’ Angebotsmix. 

Die südliche Schnaitheimer Straße zwischen 
der Straße ‚Am Otilienberg’ und dem Eugen-
Jaekle-Platz beherbergt im Wesentlichen die 
Textiliten Preisland Witt und KiK, eine Apothe-
ke, einen Schmuckladen sowie weitere Dienst-
leistungsangebote (u.a. Friseur, Arzt, Versi-
cherung, Bank). 
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Abbildung 8: Räumliche Verteilung der Einzelhandelsangebote im Zentralen Versorgungsbereich Innenstadt 
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3.1.2 Dienstleistungsbetriebe im Zentra-
len Versorgungsbereich Innenstadt 

Zur Ergänzung des Einzelhandelsangebotes 
werden von Konsumenten auch entspre-
chende Dienstleistungsangebote nachgefragt. 
Insgesamt wurden im Zentralen Versorgungs-
bereich Innenstadt 198 Dienstleistungsange-
bote erfasst, darunter 62 Gastronomiebetriebe 
unterschiedlichster Couleur15.  

Die ‚klassischen’ einzelhandelsnahen Dienst-
leistungen (z.B. Reisebüro, Friseur, Kosmetik, 
Versicherung, Änderungsschneiderei, Bank) 
sind dabei mit rd. 35 % am stärksten vertreten. 
Alles in allem zeigt sich ein recht vielseitiger 
Angebotsmix an Dienstleistungsangeboten, 
die den Einzelhandelsbesatz im Zentralen 
Versorgungsbereich Innenstadt gut ergänzen 
und als zusätzliche Frequenzbringer fungie-
ren.  

                                       
15  Eine weitergehende Differenzierung war nicht Auftragsge-

genstand der vorliegenden Untersuchung. 

 

 

Abbildung 9: Dienstleistungsbetriebe im Zentralen Versorgungsbereich Innenstadt 
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3.1.3 Leerstandssituation im Zentralen 
Versorgungsbereich Innenstadt 

Im Rahmen der Bestandserhebungen im Au-
gust 2016 wurden bezogen auf die A-, B- und 
C-Lagen im Zentralen Versorgungsbereich 
Innenstadt insgesamt 28 leerstehende Laden-
lokale aufgenommen. Diese Leerstände wur-
den bei der qualitativen Bewertung des inner-
städtischen Einzelhandels (erneute Vor-Ort-
Begehung im April 2017) nochmals überprüft. 
Von den insgesamt 17 Ladenleerständen in 
den genannten Einkaufslagen entfallen rd. 
64 % auf die C-Lagen, rd. 24 % auf die A-
Lagen und rd. 12 % auf die B-Lagen.  

Setzt man die Leerstände ins Verhältnis zu 
allen Ladenlokalen (aktiv/passiv) in den A-, B- 
und C-Lagen im Zentralen Versorgungsbe-
reich Innenstadt, so resultiert daraus eine 
Leerstandsquote von rd. 10 %. 

Nachdem Leerstände immer auch Flächenpo-
tenziale für den Einzelhandel darstellen, er-
schien es angezeigt, die im April 2017 noch 
bestehenden Leerstände (bezogen auf die 
Bestandserhebung im August 2016) von der 
städtischen Wirtschaftsförderung auf ihre tat-
sächlichen Reaktivierungschancen für den 
Einzelhandel hin überprüfen zu lassen, zumal 
für einige Leerstände möglicherweise bereits 

anderweitige Nutzungen seitens der Eigentü-
mer angedacht sind oder Leerstände zwi-
schenzeitlich wieder belegt worden sind. 

Nach erfolgter Überprüfung im Dezember 
2017 sind - ausgehend von der Leerstandssi-
tuation im April 2017 - aus städtischer Sicht 
insgesamt 12 für den Einzelhandel reaktivier-
bare Leerstände in den Haupt- und Nebenla-
gen des Zentralen Versorgungsbereichs In-
nenstadt vorhanden, wobei 92 % auf die C-
Lagen und rd. 8 % auf die B-Lagen entfallen.  

Somit beläuft sich die ‚tatsächliche’ Leer-
standsquote (bezogen auf den Datenstand 
April 2017) in den A-, B- und C-Lagen auf 
insgesamt rd. 7 %. 

3.1.4 Übriges Stadtgebiet 

Vorbemerkung 

Im Folgenden werden die maßgeblichen An-
gebotslagen des Heidenheimer Einzelhandels 
im übrigen Stadtgebiet kurz skizziert und be-
wertet. Weitere Erläuterungen lassen sich 
auch dem Kapitel 10.4 Zentren- und Gebiet-
spässe (S. 121 ff.) entnehmen. 

Aufgrund der topografischen Situation kon-
zentriert sich der (groß- bzw. größerflächige) 
Einzelhandel im übrigen Stadtgebiet vorwie-
gend entlang bzw. im direkten Umfeld der bei-
den städtischen Hauptverkehrsachsen B 19 
und B 466. 

In diesem Zusammenhang ist zunächst auf die 
im Norden des Stadtgebietes zwischen den 
Stadtteilen Aufhausen und Schnaitheim gele-
gene Fachmarktagglomeration östlich der 
B 1916 zu verweisen, die unter der Bezeich-
nung EKZ-Nord Schnaitheim/Aufhausen 
auch einige langjährig am Markt ‚eingefahrene’ 
und für die Gesamtattraktivität des Heiden-
heimer Einzelhandels wichtige Anbieter um-
                                       
16  Diese umfasst in etwa einen Bereich zwischen dem Leim-

grubenäcker im Norden und der Straße ‚Hintere Kirchwie-
sen’ im Süden. 
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fasst. Zu nennen sind hierbei der Baumarkt-
Anbieter BAUHAUS, der Kaufland Verbrau-
chermarkt (nebst Konzessionären in der 
‚Mall’), der Einrichtungsmarkt mömax, der 
Fahrradfachmarkt Bikeorado sowie der Son-
derpostenmarkt Thomas Philipps als flächen-
größte Einzelbetriebe17. Die weiteren Anbieter 
Steingass Outlet (Verkauf von Rest- bzw. 
Sonderposten), Stoff-und Deko-Welt, Vögele 
und KiK bilden zusammen den größten Ange-
botsschwerpunkt im Bereich Textilien außer-
halb des Zentralen Versorgungsbereichs In-
nenstadt. Weiterhin sind in diesem Bereich ein 
Sanitätshaus, ein Tedi-Hartwarendiscounter, 
der Lebensmitteldiscounter Norma (nebst Ge-
tränkemarkt), der Anbieter Matratzen Concord, 
der Tierfachmarkt Fressnapf, ein AWO-
Gebrauchtwarenmarkt sowie seit Ende Sep-
tember 2017 der Anbieter Rofu Kinderland 
(zwischen BAUHAUS und Kaufland) präsent.  

Alles in allem besteht somit ein vielseitiger und 
attraktiver Einzelhandelsbesatz, der dabei 
auch die innerstädtischen Leitsortimente Be-

                                       
17  Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang noch der west-

lich benachbarte expert Elektro-Fachmarkt (Aufhausener 
Straße), der zwar nicht mehr Bestandteil der skizzierten 
Fachmarktagglomeration ist, das dortige Angebot jedoch 
funktional ergänzt. 

kleidung, Wäsche in nicht unerheblichem Um-
fang einschließt.  

Als weitere bedeutende Fachmarktagglomera-
tion haben sich die südlich von Schnaitheim 
situierten Gewerbegebiete Tieräcker, Ba-
denberg und Seewiesen (z.T.) herauskris-
tallisiert. Angebotsseitig ist dabei zunächst 
auf das langjährig am Markt präsente real,- 
SB-Warenhaus zu verweisen, das aufgrund 
seiner sowohl verkehrs- als auch nahpotenzi-
alorientierten Lage auch eine wichtige Versor-
gungsfunktion für die nördlich bzw. östlich be-
nachbarte Wohnbevölkerung übernimmt. Wei-
terhin agieren dort u.a. Anbieter aus dem 
Baumarkt-Segment (Pro Bau Kugel, Eisen 
Fischer), ein Dehner Gartenfachmarkt, A.T.U. 
Kfz-Zubehör, die einrichtungsspezifischen An-
bieter TTL und Dänisches Bettenlager, ein Lidl 
Lebensmitteldiscounter sowie weitere Anbieter 
entlang der Nördlinger Straße (Küchentreff, 
Aldi). 

Zusammenfassend liegt der Angebotsschwer-
punkt dieser Fachmarktagglomeration – sieht 
man von den „Randsortimenten“ im real,- SB-
Warenhaus einmal ab – überwiegend im Be-
reich der nicht zentrenrelevanten Sortimente. 
Dabei hat sich v.a. im Bereich baumarktspezi-
fischer Sortimente und Zoobedarf ein Ange-
botsschwerpunkt herausgebildet, an den ggf. 

mit einem ergänzenden Angebot angeknüpft 
werden könnte. 

Im äußersten Westen des Heidenheimer 
Stadtgebietes ist mit dem Sonderstandort 
Steinheimer Straße ein sowohl siedlungs-
strukturell als auch einzelhändlerisch-
funktionaler ‚Solitärstandort’ anzusprechen, 
der angebotsseitig einen Roller Möbeldiscoun-
ter sowie den markenorientierten Anbieter 
Schuh Herrmann und damit zwei für die Ge-
samtattraktivität der Einkaufsstadt Heidenheim 
wichtige Anbieter umfasst. 

Ferner ist auf zahlreiche nahversorgungsorien-
tierte Betriebe zu verweisen, die sich über das 
gesamte Heidenheimer Stadtgebiet verteilen 
und im Kap. 3.5 zur Nahversorgungssituation 
ihrer Bedeutung entsprechend noch gesondert 
thematisiert werden. 

Im Stadtteil Schnaitheim befinden sich abge-
sehen von wenigen kleinteiligen Anbietern im 
Umfeld der Kreuzung Am Rathaus/Würzburger 
Straße (B19)/Kapellstraße (u.a. Apotheke, 
Raumausstatter, Bäckerei) weitere Betriebe 
entlang der Heidenheimer Straße, darunter 
der für die Nahversorgung wichtige Penny 
Lebensmitteldiscounter (nebst Bäckerei), das 
Gartencenter Huber sowie die Bäckerei Gnaier 
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(mit Lebensmittelangebot) und Fliesen Pröbst-
le.  

Im Stadtteil Aufhausen sind nur wenige punk-
tuelle Einzelhandelsbetriebe vorhanden, da-
runter etwa ein Mühlenladen bzw. ein Geträn-
kemarkt an der Aalener Straße. 

Nur wenige überwiegend kleinteilige Anbieter 
(u.a. Bäckerei, Metzgerei im Bereich Schmit-
tenplatz bzw. Schmittenstraße, Apotheke, 
Elektro-Anbieter an der Zoeppritzstraße) 
kennzeichnen den Einzelhandelsbesatz im 
südlichen Stadtteil Mergelstetten, der abge-
sehen vom Netto-Marken Discount im Wohn-
gebiet Reutenen, über kein qualifiziertes Nah-
versorgungsangebot verfügt.  

In den Ortsteilen Großkuchen (mit Kleinku-
chen und Rotensohl) und Oggenhausen sind 
nur wenige überwiegend kleinteilige Einzel-
handelsangebote vertreten (u.a. Direktver-
markter, Metzgerei, Pawlowski Gartengeräte in 
Oggenhausen; u.a. Bäderausstellung Schmid, 
Trachtenmode Silvia, Getränke Vetter in 
Großkuchen bzw. Gartengeräte Schmid in 
Rotensohl).  
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 Struktur- und Leistungsdaten 
des Einzelhandels 

Methodische Vorbemerkung 

Die nachfolgend aufgeführten Struktur- und 
Leistungsdaten des Heidenheimer Einzelhan-
dels basieren auf einer durch SK Standort & 
Kommune im August 2016 durchgeführten 
Bestandserhebung18. Diese beinhaltete eine 
komplette Erhebung des städtischen Einzel-
handelsbesatzes sowie des Dienstleistungs- 
und Gastronomieangebotes in der Innenstadt19 
Heidenheims. Der Vergleich mit anderen ver-
gleichbaren Städten basiert auf Datenbanken 
von SK Standort & Kommune bzw. veröffent-
lichten Daten externer Fachbüros. 

Die Einzelhandelsumsätze wurden auf Basis 
von branchen- und betreiberüblichen Raum-
leistungen sowie unter Verwendung bürointern 
vorliegender Ist-Umsätze verschiedener Filial-
unternehmen geschätzt bzw. hochgerechnet. 

                                       
18  Es handelt sich hierbei um eine Stichtagserhebung. Zwi-

schenzeitliche Veränderungen im Besatz wurden hinsicht-
lich ihrer grundsätzlichen Bedeutung im Konzept berück-
sichtigt. 

19  Räumliche Bezugsgrundlage war der vom Heidenheimer 
Gemeinderat verabschiedete erweiterte Innenstadtbereich. 

 

 

3.2.1 Verkaufsfläche 

Der Einzelhandel in der Stadt HEIDENHEIM 
a.d. Brenz verfügt über eine Gesamtverkaufs-
fläche von rd. 121.900 m2. Jeweils rd. ein Drit-
tel davon entfällt auf den Zentralen Versor-
gungsbereich Innenstadt, die Fachmarktag-
glomerationen EKZ-Nord Schnaitheim/ 
Aufhausen bzw. GE Tieräcker/Badenberg/ 
Seewiesen sowie das übrige Heidenheimer 
Stadtgebiet, das u.a. auch die Großflächenan-
bieter Roller bzw. Markenschuh Herrmann 
(Steinheimer Straße) bzw. Kaufland (Wilhelm-
straße) und Rewe (Ludwig-Lang-Straße) be-
herbergt. 

Der Vergleich zu anderen Mittel- und Oberzen-
tren ähnlicher Bevölkerungsgröße zeigt auf, 
dass HEIDENHEIM a.d. Brenz mit rd. 2,5 m2 
Verkaufsfläche je Einwohner über ein – rein 
quantitativ betrachtet – ‚ordentliches’ Ausstat-
tungsniveau20 verfügt.  

                                       
20  Zum Vergleich: Dachau: 2,0 m2 VKF pro Kopf; Fellbach: 

2,37 m2 VKF pro Kopf. 

 

 

 

 

Abbildung 10: Verkaufsfläche und ihre  
    räumliche Verteilung 
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mente Bekleidung/Wäsche, Schuhe/ 
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Gesamtstadt bezogen kann der Zentrale Ver-
sorgungsbereich Innenstadt somit mehr als 
drei Viertel der Verkaufsfläche in diesem Be-
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reich auf sich vereinen. Dieser nicht alltägliche 
Befund ist ein deutlicher Beleg für die Attrakti-
vität der Heidenheimer Innenstadt. Aus Gut-
achtersicht zeigt dies ferner, dass neben der 
Etablierung der Schloss-Arkaden auch eine 
überwiegend zentrenorientierte Ansiedlungs-
steuerung der Stadt in den vergangenen Jah-
ren ganz offensichtlich ‚Früchte’ getragen hat.  
 
Auch im Bereich Medien und Technik kann 
der ZVB Innenstadt v.a. dank zweier Magnet-
betriebe (MediaMarkt, Müller Drogeriemarkt), 
zahlreicher Optiker sowie attraktiver Buch-
handlungen das Gros (rd. 63 %) der gesamt-
städtischen Verkaufsfläche auf sich vereinen.  
 
Im Bereich Spiel, Sport, Hobby beherbergt 
der ZVB Innenstadt immerhin noch gut die 
Hälfte der gesamtstädtischen Verkaufsfläche 
von rd. 5.250 m2.  
 
In der ebenfalls zentrenrelevanten Hauptwa-
rengruppen Geschenke, Glas, Porzellan, 
Keramik, Hausrat sind nur rd. 1.200 m2 im 
ZVB Innenstadt verortet, was einem Anteil von 
rd. 26 % entspricht. Darin spiegeln sich v.a. 
die Angebote in den großflächigen Möbel-
märkten Roller und mömax sowie z.T. auch im 
real,- SB-Warenhaus entsprechend wider.  

Auch im periodischen Bedarfsbereich liegt 
der Angebotsschwerpunkt mit rd. 30.600 m2 
bzw. 85 % klar im übrigen Stadtgebiet, was in 
Anbetracht der Flächenbedarfe der entspre-
chenden Anbieter kaum überrascht. Immerhin 
gelingt es dem ZVB Innenstadt, auf rd. 
5.200 m2 entsprechende Angebote vorzuhal-
ten und damit für die dort lebende Bevölke-
rung eine qualifizierte wohnortnahe Versor-
gung zu gewährleisten. 
 
In den Hauptwarengruppen Einrichtungsbe-
darf und Baumarktspezifische Sortimen-
te/Zubehör sind die Angebote nahezu voll-
ständig im übrigen Stadtgebiet verortet.  
 
 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die 
Verteilung der Verkaufsflächen und Waren-
gruppen in der Stadt HEIDENHEIM a.d. Brenz 
auf eine sehr gut funktionierende ‚Arbeits-
teilung’ zwischen dem ZVB Innenstadt als 
Angebotsschwerpunkt für zentrenrelevante 
(Leit-) Sortimente und den Angebotslagen im 
übrigen Stadtgebiet (insgesamt 187 Betriebe, 
rd. 81.200 m2 Verkaufsfläche, rd. 232 Mio. 
Euro Umsatz p.a.) mit ihrer überwiegenden 
Ausrichtung auf nicht zentrenrelevante Sorti-
mente schließen lässt. Aus Gutachtersicht gilt 
es daher, dieses Kräfteverhältnis durch eine 
weiterhin zentren- bzw. nahpotenzialorien-
tierte Ansiedlungssteuerung über die Bau-
leitplanung so weit wie möglich zu erhalten. 
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Abbildung 11: Verkaufsfläche nach Hauptwarengruppen und Lage (2016) 
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3.2.2 Betriebsgrößen 

Die Abbildung 12 zeigt, wie die Verkaufsflä-
chengrößen in den jeweiligen räumlichen Ein-
heiten strukturiert sind.  

Rd. 58 % aller Betriebe in der Innenstadt agie-
ren auf einer Verkaufsfläche von weniger als 
100 m2. Rund 30 % der Betriebe besitzen eine 
Verkaufsfläche zwischen 100 und unter 
400 m2, was maßgeblich auf die Ladeneinhei-
ten im Einkaufszentrum Schloss-Arkaden zu-
rückzuführen ist und einen aus Gutachtersicht 
vergleichsweise hohen Wert darstellt. Nur we-
nige Betriebe belegen Verkaufsflächen ab 
400 m2. Dies erscheint in Anbetracht der in 
Innenstädten oftmals begrenzten Flächenver-
fügbarkeiten dennoch durchaus bemerkens-
wert. 

Größer- bzw. großflächige Betriebe (ab 
400 m2) prägen hingegen die beiden Fach-
marktagglomerationen EKZ-Nord Schnaitheim/ 
Aufhausen sowie GE Tieräcker/Seewie-
sen/Badenberg, wobei in diesen Gebieten ein 
bemerkenswert hoher Anteil an klein- bzw. 
kleinerflächigen Anbietern (bis unter 400 m2) 
ansässig ist. 

Abgesehen von einigen Großflächenanbietern 
(z.B. Kaufland/Wilhelmstraße, REWE/Ludwig- 

 

Lang-Straße, Roller bzw. Markenschuh Herrmann/Steinheimer Str.) stellen Kleinflächen bis unter 
50 m2 Verkaufsfläche mit einem Anteil von knapp 50 % die prägende Betriebsgröße im übrigen 
Stadtgebiet dar. 

Abbildung 12: Betriebsgrößenvergleich im Heidenheimer Einzelhandel 

 
 

25,0 26,3 27,8 

49,3 

33,5 

5,3 
11,1 

22,3 

31,3 

21,1 

22,2 

14,9 

6,3 

21,1 5,6 

8,1 

4,0 

26,3 
33,3 

5,4 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

ZVB Innenstadt (n=176) EKZ-Nord (n=19) GE Tieräcker/Seewiesen/Badenberg (n=18) übriges Stadtgebiet (n=148) 

Betriebsgrößenvergleich im Heidenheimer Einzelhandel 
(Angaben in %)  

800 und mehr qm 400 b.u. 800 qm 

100 b. u. 400 qm 50 b. u. 100 qm 

unter 50 qm 



 

SK Standort & Kommune Beratungs GmbH 

Seite 29 

3.2.3 Einzelhandelszentralitäten 

Methodische Vorbemerkung 

Die Handelszentralität einer Stadt wird durch die 
Gegenüberstellung der in der Stadt erzielten 
Einzelhandelsumsätze mit der Kaufkraft21 dieser 
Stadt ermittelt. Die Zentralität kann auch für ein-
zelne Sortimentsgruppen ausgewiesen werden. 
Durch die Gegenüberstellung des Einzelhandel-
sumsatzes mit der Kaufkraft können Aussagen 
abgeleitet werden, ob eine Stadt insgesamt oder 
bei einzelnen Branchengruppen per saldo Kauf-
kraftzuflüsse oder Kaufkraftabflüsse zu ver-
zeichnen hat. Eine Einzelhandelszentralität von 
über 100 % bedeutet, dass die Zuflüsse die Ab-
flüsse per saldo übersteigen und es damit ins-
gesamt zu einem Zufluss kommt. Demgegen-
über sagt eine Einzelhandelszentralität von un-
ter 100 % aus, dass per saldo Kaufkraft in die 
Konkurrenzzentren abfließt. 

Für die Stadt HEIDENHEIM a.d. Brenz errech-
net sich eine Warengruppen übergreifende 
Zentralität von 131, was für ein Mittelzentrum 
dieser Größenordnung sowie unter Berücksich-

                                       
21  Hierbei handelt es sich um die einzelhandelsrelevante Kauf-

kraft, also den Teil des verfügbaren Netto-Einkommens, der im 
Einzelhandel – ob stationär oder online – wirksam wird. 

tigung der Lage der Stadt im ‚Einflussbereich’ 
zweier leistungsfähiger regionaler Wettbewerbs-
städte (Ulm, Aalen) einen guten Wert darstellt 
und darauf schließen lässt, dass die Stadt 
HEIDENHEIM a.d. Brenz ihrer mittelzentralen 
Versorgungsfunktion im Wesentlichen gerecht 
wird. 

Bei sortimentsspezifischer Betrachtung fällt 
zunächst der ausgesprochen hohe Zentralitäts-
wert im Bereich Bekleidung, Wäsche von 285 
auf, der das bereits skizzierte absolut leistungs-
fähige und ausstrahlungsstarke Gesamtangebot 
in diesem innerstädtischen Leitsortiment sehr 
deutlich widerspiegelt, gleichzeitig aber auch 
Grenzen der Entwicklung insbesondere hinsicht-
lich weiterer größer- bzw. großflächiger Anbieter 
aufzeigt. Für vereinzelte und spezialisierte Zu-
satzangebote (z.B. in Verbindung mit Online-
Vertrieb zur Erweiterung des Einzugsgebietes) 
besteht aus Gutachtersicht jedoch nach wie vor 
Entwicklungspotenzial. 

Auch in der Warengruppe Geschenke, 
Glas/Porzellan/Hausrat wird ein hoher Zentrali-
tätswert von 222 erreicht, der im Wesentlichen 
auf die Randsortimente der Möbel- und Einrich-
tungsanbieter (Roller, mömax) sowie einiger 
weniger Anbieter in der Innenstadt (z.B. WMF, 
Karlstraße) zurückzuführen ist. Dies darf jedoch 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass gerade im 

Bereich Geschirr/Porzellan bzw. hochwertigem 
Hausrat gewisse Angebotsdefizite22 bestehen.  

Durchweg hohe Zentralitätswerte weisen auch 
die Warengruppen Hobbybedarf (220) und das 
innerstädtische Leitsortiment Schu-
he/Lederwaren (190) auf.  

Eine ebenfalls bemerkenswerte Zentralitäts-
kennziffer (160) kennzeichnet auch die Waren-
gruppe Sportartikel, die im Wesentlichen durch 
die Anbieter Sport Sperk und Runners Point in 
den Schloss-Arkaden sowie weitere kleinere 
Anbieter (z.B. Intersport Jentschke) ‚getragen’ 
wird. Aus Gutachtersicht wäre eine gewisse 
Steigerung der Zentralität in diesem Ange-
botssegment durch zusätzliche Angebote im 
Bereich Sport-Großgeräte (z.B. Fitnessgeräte, 
Skier, Zelte, u.ä.) durchaus noch denkbar, wobei 
hierfür im Zentralen Versorgungsbereich kaum 
geeignete Flächen zur Verfügung stehen dürf-
ten. Vor diesem Hintergrund wäre aus Gut-
achtersicht eine Ansiedlung eines weiteren 
Sportfachmarktes (mit Großgeräten) außerhalb 
des Zentralen Versorgungsbereichs Innenstadt 
z.B. im Bereich der GE Tieräcker bzw. Baden-
berg durchaus denkbar. Da derartige großflä-

                                       
22  Diese Einschätzung wurde auch durch die Ergebnisse der 

Passanten- und Haushaltsbefragung bestätigt. 
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chige und damit raumordnerisch relevante 
Sportfachmärkte im Kern jedoch weiterhin zen-
trenrelevante Sortimente23 (kleinteilige Sportarti-
kel, Sportbekleidung und –schuhe) in erhebli-
chem Umfang führen werden, wären im konkre-
ten Fall – sprich nach Vorlage eines sortiments-
spezifischen Flächenprogramms – neben dem 
Nachweis fehlender geeigneter Flächen im ZVB 
Innenstadt mögliche Auswirkungen (Umsatzum-
lenkungen bzw. städtebauliche Auswirkungen) 
insbesondere auf die vorhandenen Anbieter im 
ZVB Innenstadt vorab zu prüfen. Dieses Prüfer-
fordernis resultiert aus den Vorgaben des Ein-
zelhandelserlasses Baden-Württemberg24 sowie 
dem Baurecht25.  

Im Bereich Möbel, Antiquitäten erreicht der 
Heidenheimer Einzelhandel eine Zentralität von 
122, was ‚auf den ersten Blick’ noch steige-
rungsfähig erscheint. In Anbetracht der etablier-
ten Großflächenanbieter in der Region (u.a. Mö-
bel Rieger/Aalen, IKEA/Ulm, Möbel Mahler/Neu-

                                       
23  Diese ‚schnelldrehenden’ Sortimente fungieren als maßgebli-

che Umsatzstützen eines ‚klassischen’ großflächigen Sport-
fachmarktes. 

24  Prüfkriterien sind das Integrations- und Kongruenzgebot sowie 
das Beeinträchtigungsverbot. 

25  Gutachterliche Einzelfallbetrachtung zur Widerlegung der 
Regelvermutung gemäß § 11,3 BauNVO). 

Ulm, Möbel Inhofer/Senden) ist eine größere 
Angebotssteigerung in HEIDENHEIM a.d. Brenz 
jedoch marktseitig ‚gedeckelt’. 

Entwicklungsspielräume zeichnen sich hingegen 
in der Warengruppe der baumarktspezifischen 
Sortimente (111) ab, die auch durch Flä-
chenabgänge in den vergangenen Jahren (u.a. 
BayWa Gartencenter) gekennzeichnet war. Aus 
Gutachtersicht besteht daher durchaus noch 
Potenzial für zusätzliche Angebote in diesem 
Bereich. 
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Im Bereich Lebensmittel, Genussmittel, Re-
formwaren bzw. im Bereich Gesundheits- 
Körperpflege erreicht der Heidenheimer Ein-
zelhandel Zentralitätswerte von 116 bzw. 133. 
Vor dem Hintergrund der insgesamt ebenfalls 
gut ‚bestückten’ Nachbarorte wie Nattheim 
oder Giengen a.d. Brenz erscheint eine deutli-
che Erhöhung dieser Zentralitätswerte durch 
zusätzliche Angebote nicht angezeigt. Für eine 
maßvolle Ergänzung des örtlichen Angebotes, 
z.B. zur Schließung von wohnortnahen Ver-
sorgungslücken (Stichwort Mergelstetten), 
bestehen jedoch nach wie vor Entwicklungs-
spielräume. 

Im Bereich Bücher beläuft sich die Zentrali-
tätskennziffer auf 70, was ‚auf den ersten 
Blick’ noch Entwicklungsspielräume erwarten 
lässt. In Anbetracht der starken Konkurrenz 
durch Online-Angebote (z.B. Bücher, Musik) 
sind maßgeblichen Steigerungen der Zentrali-
tät durch neue stationäre Angebote jedoch 
deutliche Grenzen gesetzt.  

In den Warengruppen Spielwaren und Baby-
bedarf lassen die ermittelten Zentralitätswerte 
von 68 bzw. 49 noch Entwicklungsspielräume 
für zusätzliche Angebote erkennen, wobei hier 
durch den jüngst erfolgten Markteintritt des 
Anbieters Rofu Kinderland bereits eine deutli-

che Angebotserweiterung erreicht werden konnte. 

Abbildung 13: Einzelhandelszentralität in HEIDENHEIM a.d. Brenz 
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Fazit 

Zusammenfassend verzeichnet der Heiden-
heimer Einzelhandel in den meisten Waren-
gruppen Kaufkraftzuflüsse, die darauf schlie-
ßen lassen, dass die Stadt HEIDENHEIM a.d. 
Brenz ihrem mittelzentralen Versorgungsauf-
trag bereits heute qualifiziert gerecht wird. 
Dies betrifft insbesondere die innerstädtischen 
Leitsortimente Bekleidung/Wäsche bzw. 
Schuhe/Lederwaren. Die Bewertung der Zent-
ralitätswerte hat jedoch auch ergeben, dass 
maßgeblichen Steigerungen einzelner Zentra-
litätswerte durch zusätzliche Angebote gerade 
auch mit Blick auf konkurrierende Online-
Angebote im Bereich Medien und Technik und 
die räumliche Lage zwischen den Wettbe-
werbsstädten Aalen und Ulm  
deutliche Grenzen gesetzt sind. 



 

SK Standort & Kommune Beratungs GmbH Seite 33 

 Qualitative Bewertung des  
innerstädtischen Einzelhandels-
besatzes 

Neben der rein quantitativen und sortiments-
spezifischen Erfassung der Einzelhandelsbe-
triebe wurden auch qualitative Bewertungen26 
des Einzelhandelsbesatzes im Zentralen Ver-
sorgungsbereich Innenstadt nach verschiede-
nen Kriterien vorgenommen, wobei der Fokus 
der Betrachtung auf den A-, B- und C-Lagen 
lag. Die Ergebnisse werden nachfolgend kurz 
skizziert und bewertet.  

Bei Betrachtung der Betriebsformen in den 
Einkaufslagen zeigt sich ein aus Gutachter-
sicht guter Mix zwischen Filialisten (überregio-
nal/regional) und inhabergeführten traditionel-
len Fachgeschäften, die das Bild der Einkaufs-
landschaft im Zentralen Versorgungsbereich 
Innenstadt prägen und maßgeblich zu dessen 
Attraktivität beitragen. Während der Anteil der 
traditionellen inhabergeführten Fachgeschäfte 
in der A-Lage vergleichsweise gering ausfällt, 
dominieren die Fachgeschäfte die Besatz-
struktur in den C-Lagen, die durch ein ent-

                                       
26  Durchgeführt am 13. und 14. April 2017. 

sprechend geringeres Mietniveau gekennzeichnet sein dürften. 

Abbildung 14:  Betriebsform 
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Des Weiteren wurden die Betriebe in den A-, 
B-, und C-Lagen des Zentralen Versorgungs-
bereichs Innenstadt dahingehend bewertet, 
welche Zielgruppe sie mit ihrem Marktauftritt 
ansprechen. Sieht man von den wenigen An-
bietern ohne klare Zielgruppenorientierung 
(diffus) bzw. nicht zuordenbaren Betrieben des 
Ladenhandwerks oder Telefonläden ab – letz-
tere richten sich per se an unterschiedlichste 
Zielgruppen –, so zeigt sich, dass die deutliche 
Mehrzahl der Händler eine klare Zielgrup-
penorientierung verfolgt und mit ihrem Markt-
auftritt den Kunden bei der Orientierung und 
Kaufentscheidung unterstützt. Positiv zu wer-
ten ist, dass die Hälfte der Betriebe eine klare 
marken- und qualitätsorientierte Philosophie 
verfolgt und zudem auch exklusive Angebote 
mit Potenzial für Neukundengewinnung Be-
rücksichtigung finden. Bei lagenspezifischer 
Betrachtung fällt insbesondere der hohe Anteil 
an marken- und qualitätsorientierten Angebo-
ten in den C-Lagen positiv auf, die v.a. von 
inhabergeführten Fachgeschäften ‚getragen’ 
werden. 

Abbildung 15: Zielgruppenorientierung  
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Ein insgesamt sehr erfreuliches Bild zeigt sich 
bei Betrachtung der Warenpräsentation, die 
bei rd. 90 % der untersuchten Betriebe eine 
schnelle Angebotsorientierung für den Kunden 
erlaubt. Ein nur unwesentlich geringerer Pro-
zentsatz der Betriebe zeichnet sich ferner 
durch eine gute Zugänglichkeit zum Sortiment 
aus, die z.B. durch großzügige Gangbreiten 
und eine interne Barrierefreiheit gewährleistet 
wird. Bei lagenspezifischer Betrachtung fällt 
auf, dass die schnelle Angebotsorientierung 
v.a. in den Betrieben der A-Lage sehr gut 
möglich ist, was v.a. auf den hohen Anteil an 
Filialisten mit ihren einheitlichen Shop-
Konzepten zurückzuführen sein dürfte. 
 
 
 

Abbildung 16: Warenpräsentation 
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Die Betrachtung der Schaufenstergestaltung 
zeigt ein differenziertes Bild. Während das 
Gros der Schaufenster den Ladencharakter 
widerspiegelt bzw. transparent nach innen 
bzw. großzügig in Tiefe und Breite gestaltet 
ist, finden sich Schaufenster mit Themenge-
staltung (z.B. jahreszeitlich) lediglich bei einem 
Drittel der untersuchten Betriebe. ‚Verbesse-
rungsbedarf’ lässt sich auch in puncto Preis- 
und Produktausschilderungen erkennen. Die-
se sind bei gut einem Drittel entweder nicht 
vorhanden oder eher schlecht lesbar, was 
dem Kunden eine schnelle Orientierung hin-
sichtlich qualitativer und preislicher Ausrich-
tung des Anbieters erschwert. Die lagenspezi-
fische Auswertung zeigt, dass diese ‚Defizite’ 
in sämtlichen Lagen bestehen. 
 

Abbildung 17: Schaufenstersituation 
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Die Bewertung der Eingangssituation hat ge-
zeigt, dass drei Viertel der Betriebe über einen 
barrierefreien Zugang verfügen. Insbesondere 
in den Geschäften in den B- und C-Lagen wä-
re jedoch eine Steigerung aus Gutachtersicht 
wünschenswert, um gerade in ihrer Mobilität 
eingeschränkten Kunden einen leichteren Zu-
gang in den Laden zu ermöglichen, sofern 
dies baulich möglich ist. Hierbei können, je 
nach örtlicher Situation und soweit städtebau-
lich vertretbar, auch temporäre bzw. demon-
tierbare Rampen zum Einsatz kommen (vgl. 
Bsp. WMF in der Karlstraße). 
Die besondere Akzentuierung des Ladenein-
gangs (z.B. durch Grünpflanzen, Überdach-
ung, Beleuchtung) wird insgesamt nur von gut 
einem Drittel aller untersuchten Betriebe in 
den A-, B- und C-Lagen im Zentralen Versor-
gungsbereich vorgenommen, wobei in den C-
Lagen im Vergleich noch deutlich mehr Wert 
auf die Gestaltung der Eingangssituation ge-
legt wird. 
Laufstopper im Außenbereich (z.B. Werbeträ-
ger, Warenauslagen), die den Kunden auf den 
Laden und sein Angebot aufmerksam machen, 
finden sich bei rd. 61 % der untersuchten Be-
triebe, wobei in der A-Lage hier nur gut die 
Hälfte der untersuchten Betriebe auf dieses 
Werbemittel ‚setzt’. 
 

Abbildung 18: Eingangssituation 
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Fazit: 

Alles in allem hat die qualitative Bewertung 
des Einzelhandels in den A-, B- und C-Lagen 
des Zentralen Versorgungsbereichs Innen-
stadt einen guten Gesamteindruck ergeben, 
wobei die Bereiche Schaufenstergestaltung 
und Eingangssituation aus Gutachtersicht 
noch z.T. Verbesserungsbedarf erkennen las-
sen. 
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 Kurzskizze zur Nahversorgungs-
situation 

Insgesamt stehen in HEIDENHEIM a.d. Brenz 
rd. 35.800 m2 Verkaufsfläche im periodischen 
Bedarfsbereich zum Angebot. Dies entspricht 
einer Pro-Kopf-Ausstattung von rd. 0,75 m2, 
was im Vergleich zum Bundesdurchschnitt von 
0,45 m2 auf ein insgesamt gutes Versorgungs-
niveau schließen lässt. Ausgehend von dieser 
ersten ‚Orientierungsgröße’ lohnt ein Blick auf 
die räumliche Verteilung der maßgeblichen 
qualifizierten Nahversorger im Stadtgebiet 
(vgl. Karte auf nächster Seite). Daraus wird 
ersichtlich, dass die Großflächenanbieter wie 
Kaufland, real,- und REWE verkehrsgünstig 
gelegene Standorte entlang der Bundesstra-
ßen wählen, wobei mit Ausnahme von Kauf-
land an der Aalener Straße auch ein anteilig 
fußläufiges Einzugsgebiet27 adressiert wird. 
Die zahlreich vor Ort vertretenen Lebensmit-
teldiscounter belegen neben rein verkehrsori-
entierten (z.B. Aldi, Steinheimer Str., Lidl, In 
den Seewiesen) bzw. sowohl verkehrs- als 
auch nahpotenzialorientierten Standorten (z.B. 
Netto an der Giengener Straße, Norma/Netto 

                                       
27  Orientierungsgröße ist hierfür ein 800m-Bereich (Echtwege-

distanz) um den jeweiligen Nahversorger. 

an der Wilhelm- bzw. Darwinstraße) auch inte-
grierte Lagen innerhalb von Wohnquartieren 
(z.B. Netto-Filialen in Reutenen bzw. in der 
Oststadt) und übernehmen damit eine wichtige 
Versorgungsfunktion für die umliegende 
Wohnbevölkerung. In diesem Zusammenhang 
ist auch auf den CAP-Frischemarkt im Stadtteil 
Mittelrain hinzuweisen, der als integraler Be-
standteil eines kleinen Nahversorgungszent-
rums (zusammen mit Ärzten, Apotheke, Bä-
ckerei, etc.) das ‚Rückgrat’ der Nahversorgung 
in dieser ‚Trabantensiedlung’ bildet. 

Was den Zentralen Versorgungsbereich 
Innenstadt angeht, so gewährleisten die 
Norma-Filiale28 (Am Wedelgraben), die Droge-
riemärkte Müller und dm (Karlstraße bzw. 
Schloss-Arkaden), zahlreiche Betriebe des 
Ladenhandwerks (Bäckerei, Metzgerei, Apo-
theke), der Wochenmarkt sowie die innen-
stadtnahen Supermärkte REWE (Ludwig-
Lang-Straße) und AK (Plouquetstraße) ein 
gutes Versorgungsniveau für die dort lebende 
Bevölkerung. Mit der Ende November 2017 
erfolgten Eröffnung eines Anbieters für Bio-
Lebensmittel an der Ecke Traubengas-

                                       
28  Diese wird nach Angaben der Stadtverwaltung in absehba-

rer Zeit leicht vergrößert und modernisiert. 

se/Grabenstraße ist darüber hinaus eine durch 
den Marktaustritt des Anbieters Schwarzwur-
zel entstandene Angebotslücke im Bio-
Segment erfreulicherweise wieder weitgehend 
geschlossen worden. 

Als Zwischenfazit ist somit festzuhalten, dass 
die bereits angesprochenen Anbieter eine ins-
gesamt gute wohnortnahe Abdeckung der 
Heidenheimer Kernstadt mit Gütern des täg-
lichen Bedarfs gewährleisten. Gleichwohl zei-
gen sich auch räumliche Abdeckungslü-
cken, so z.B. in den Siedlungen Heckental, 
Zanger Berg und Galgenberg, im Stadtteil 
Aufhausen bzw. im südlichen Stadtteil Mergel-
stetten. Während dort die Etablierung eines 
Lebensmittelmarktes sowohl standort- als 
auch potenzialseitig realistisch erscheint, sind 
die Voraussetzungen für die Schließung der 
Versorgungslücken in den genannten Siedlun-
gen im Westen sowie im Stadtteil Aufhausen 
mit ‚klassischen’ Angebotsformaten sowohl 
standort- als auch marktseitig (zahlreiche 
Wettbewerber entlang der Wilhelmstraße bzw. 
Kaufland an der Aalener Straße) eher nicht 
gegeben. Nicht zuletzt würde ein zusätzliches 
Angebot z.B. im Bereich der Zanger Straße 
auch den Fortbestand des nahegelegen CAP-
Frischemarktes und damit das Nahversor-
gungszentrum Mittelrain gefährden.  
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In den bereits deutlich von der Kernstadt ent-
fernten Heidenheimer Ortsteilen Oggenhausen 
und Großkuchen bestehen nur wenige punk-
tuelle Nahversorgungsangebote (Metzgerei, 
Direktvermarkter in Oggenhausen; kleiner Ge-
tränkemarkt in Großkuchen). Aus Gutachter-
sicht dürfte sich in Anbetracht des für einen 
maßgeblichen Ausbau des Nahversorgungs-
angebots nicht ausreichenden Potenzials 
(Großkuchen) bzw. nahegelegener Wettbe-
werbsstandorte (umfassende Nahversor-
gungsangebote in der rd. 4 km nördlich von 
Oggenhausen gelegenen Gemeinde Nattheim) 
auch zukünftig nichts Grundlegendes ändern. 
Erfreulicherweise konnten die Defizite in der 
wohnortnahen Versorgung in Großkuchen 
durch einen zwischenzeitlich etablierten Wo-
chenmarkt sowie im Rahmen von Nachbar-
schaftshilfe (Stichwort Modellprojekt „Caring 
Community“) v.a. für weniger mobile Bevölke-
rungsschichten zumindest teilweise verringert 
werden. 

 

Fazit 

Abschließend ist festzuhalten, dass die vor-
handenen maßgeblichen Nahversorgungsan-
bieter, welche alle wesentlichen Betriebsfor-
men umfassen, eine insgesamt gute räumliche 

Abdeckung der Heidenheimer Kernstadt ge-
währleisten, wobei ein Großteil der Betriebe 
auch ein anteilig fußläufiges Einzugsgebiet 
adressiert. Die Analyse hat jedoch auch Ver-
sorgungslücken im Westen (Siedlungen  
Heckental, Zanger Berg, Galgenberg), im Nor-
den (Stadtteil Aufhausen) sowie im Süden 
(Stadtteil Mergelstetten) aufgezeigt, deren 
Behebung durch ein zusätzliches Nahversor-
gungsangebot zumindest mit Blick auf Mergel-
stetten realistisch erscheint. In den von der 
Kernstadt bereits deutlich entfernten Ortsteilen 
Großkuchen (mit Kleinkuchen und Rotensohl) 
und Oggenhausen wird eine maßgebliche An-
gebotsverbesserung durch zusätzliche statio-
näre Nahversorgungsangebote in Anbetracht 
der ‚dünnen Potenzialdecke’ in Verbindung mit 
nahegelegenen Wettbewerbsstandorten aus 
Gutachtersicht kaum umzusetzen sein. Mit 
Blick auf Großkuchen konnte durch Wochen-
markt und Nachbarschaftshilfe das Nahver-
sorgungsdefizit jedoch zumindest teilweise 
wieder etwas ‚aufgefangen’ werden. 
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Abbildung 19: Räumliche Übersicht der maßgeblichen Angebote im periodischen Bedarfsbereich 
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4 Der Heidenheimer Einzelhandel 
aus Sicht der Passanten und 
der Heidenheimer Haushalte 

 Ergebnisse der Passantenbefra-
gung 

Methodische Vorbemerkung 

Im Zeitraum vom 15. – 17. Dezember 2016 
erfolgte eine Befragung der Passanten in der 
Heidenheimer Innenstadt (Zentraler Versor-
gungsbereich). Der Fragebogen wurde vorab 
mit der Stadtverwaltung abgestimmt. Insge-
samt konnten 307 Interviews durchgeführt 
werden, wobei nicht durchgängig alle Fragen 
vollumfänglich beantwortet wurden. Dies er-
klärt die in den Abbildungen ausgewiesenen 
z.T. unterschiedlichen Grundgesamtheiten (n). 

Im Folgenden werden die Ergebnisse vorge-
stellt und kurz skizziert. 

Knapp zwei Drittel der befragten Passanten 
stammen aus HEIDENHEIM a.d. Brenz. Wei-
tere nennenswerte Herkunftsorte sind in ab-
nehmender Bedeutung Giengen an der Brenz, 
Nattheim, Herbrechtingen, Steinheim am Al-
buch sowie Königsbronn, Dischingen, Gerstet-
ten und sogar die bereits deutlich  

 
 
 
 
 
entfernt gelegene Stadt Dillingen an der Donau. Diese empirisch gewonnenen Daten wurden bei der 
Abgrenzung des Heidenheimer Marktgebietes ebenfalls berücksichtigt.  
 
Abbildung 20: Herkunft der Befragten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eigene Darstellung auf Basis Openstreetmap 
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Bei der Frage nach dem Alter war kaum eine 
Zurückhaltung auf Seiten der Befragten fest-
zustellen. Verglichen mit den vom Statisti-
schen Landesamt Baden-Württemberg für die 
Stadt ausgewiesenen Werten weichen die 
Geschlechteranteile der Befragten aus der  
Stadt HEIDENHEIM a.d. Brenz leicht ab. Bei 
der Altersgruppenverteilung sind jüngere Be-
fragte (bis unter 40 Jahre) deutlich stärker re-
präsentiert als in der Statistik ausgewiesen. 
Beim Erwerbstätigenalter (40 – u. 65 Jahre) 
hingegen näherte sich der Anteil der Befragten 
dem statistischen Wert an. Senioren (65 und 
älter) treten in der Befragung dagegen weniger 
in Erscheinung. 

Abbildung 21: Statistik 
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Gut die Hälfte der Befragten fährt mit dem Pkw 
in die Innenstadt. Ein knappes Viertel kommt 
zu Fuß und gut 20 % kommen mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln.  

Bei der Parkplatzwahl rangiert das Parkhaus 
im Einkaufszentrum Schloss-Arkaden mit wei-
tem Abstand an erster Stelle, dahinter folgen 
sonstige Parkplätze und das Parkhaus am 
Rathaus. Die Parkhäuser am Bahnhof bzw. 
Süd werden von den Befragten hingegen 
kaum frequentiert. 

 

 

Abbildung 22: Erreichbarkeit 
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Bei der Parkplatzwahl rangieren die zentrale 
Lage zu den Geschäften, eine bequeme An- 
und Abfahrt sowie günstige Parkgebühren als 
Entscheidungskriterien an erster Stelle. Insbe-
sondere das Parkhaus in den Schloss-
Arkaden kann diesbezüglich ‚punkten’. 

Abbildung 23: Gründe für Parkplatzwahl I 

 

 

Abbildung 24: Gründe für Parkplatzwahl II 
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Fast die Hälfte der Befragten verweigerte die 
Antwort auf die Frage nach der Erreichbarkeit 
der Innenstadt. Diejenigen, die diese Frage 
beantwortet haben, sind mit der Erreichbarkeit 
der Heidenheimer Innenstadt jedoch überwie-
gend zufrieden. 

 

 

Abbildung 25: Erreichbarkeit 
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Die überwiegende Mehrheit der Passanten 
besucht die Innenstadt, um einzukaufen, zu 
bummeln oder Freunde zu treffen. 

Diese Gründe wurden oftmals zusammen ge-
nannt, während die anderen Nennungen eher 
alleiniger Besuchsgrund sind. 

 

 

 

 

 

Abbildung 26: Besuchsgrund und –häufigkeit 
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Bei der Frage nach den bereits besuchten 
oder voraussichtlich noch besuchenden Ge-
schäften rangieren die Schloss-Arkaden und 
die Sortimentsbereiche Mode und Schuhe 
bzw. Drogerie, Parfümerie an erster Stelle.  

 

 

 

Abbildung 27: Besuchte bzw. noch zu besuchende Geschäfte 
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Die große Mehrheit der befragten Passanten 
ist mit dem Gesamtangebot des Heidenheimer 
Einzelhandels zufrieden bis sehr zufrieden 
(zusammen rd. 81 %).  

 

Abbildung 28: Zufriedenheit mit dem Gesamtangebot des Heidenheimer Einzelhandels (1) 
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Bei der Frage nach den drei Dingen, die an 
der Einkaufsstadt HEIDENHEIM a.d. Brenz 
besonders gefallen, stehen das Angebot in 
den Schloss-Arkaden sowie Gesamtangebot 
und Vielfalt an Geschäften an vorderster Stel-
le. Interessanterweise werden jedoch auch 
städtebauliche bzw. naturräumliche Facetten 
der Stadt positiv wahrgenommen (u.a. Schloss 
Hellenstein, Natur, Atmosphäre in der Innen-
stadt). 

 

 

 

Abbildung 29: Zufriedenheit mit dem Gesamtangebot des Heidenheimer Einzelhandels (2)  
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Die befragten Passanten bemängeln fehlende 
Cafés, Discos, Gastronomie sowie die Ver-
kehrsbelastung. Darüber hinaus werden auch 
eine (gefühlte) knappe Parkplatzsituation in 
der Innenstadt und der Einzelhandelsbesatz in 
der Innenstadt von einem Teil der Befragten 
kritisch gesehen.  
 

Abbildung 30: Zufriedenheit mit dem Gesamtangebot des Heidenheimer Einzelhandels (3) 
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Insgesamt bewerten die befragten Passanten 
den innerstädtischen Einzelhandelsbesatz – 
sieht man von einigen befriedigenden Bewer-
tungen hinsichtlich Vielfalt an Geschäften, An-
zahl von Filial- und Fachgeschäften sowie Ak-
tionen/Veranstaltungen einmal ab – überwie-
gend positiv. Insbesondere der Wochenmarkt 
wird von den Befragten geschätzt. 

 

 

 

 

Abbildung 31: Beurteilung des Heidenheimer Einzelhandels in der Innenstadt  
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Die befragten Passanten nutzen ihr Han-
dy/Smartphone nur in geringem Umfang 
(n=43) bei ihrem Einkauf in der Innenstadt. Bei 
den Nutzungsarten stehen die Recherche 
nach Öffnungszeiten, Preisvergleiche und 
Produktinformationen im Vordergrund. Der 
Einfluss der Internet-Recherchen auf das Ein-
kaufsverhalten vor Ort fällt je nach Altersgrup-
pe und Online-Affinität unterschiedlich aus. 
Während beispielsweise rd. 42 % der Befrag-
ten der Altersgruppe 16 bis unter 25 Jahren 
angaben, trotzdem vor Ort einzukaufen, fällt 
dieser Wert bei den 40- bis unter 65-Jährigen 
mit rd. 73 % deutlich höher aus.  

 

Abbildung 32: Nutzung von Handy/Smartphone beim Einkauf in der Innenstadt 
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Abschließend wurden die Passanten nach 
fehlenden Angeboten in den Bereichen Ein-
zelhandel, Dienstleistung und Gastronomie 
gefragt. Dabei wurde auch abgefragt, wo diese 
Angebote gewünscht werden (z.B. Innenstadt, 
Kernstadt allgemein).  

Zunächst ist festzustellen, dass knapp die 
Hälfte der Befragten mit dem vorhandenen 
Angebot zufrieden ist. Ansonsten werden ins-
besondere verschiedene Fachgeschäfte bzw. 
Angebote in der Innenstadt vermisst (u.a. 
Haushaltswaren/Porzellan, Outdoor-Beklei-
dung, Bastelbedarf, Tierbedarf, Schuhe, Spiel-
waren), aber auch eine größere Auswahl an 
Bekleidungsgeschäften insgesamt und z.T. 
spezielle Lebensmittelangebote. Neben Aus-
gehmöglichkeiten werden auch Sport- und 
Freizeitanlagen v.a. für Jugendliche ge-
wünscht, letztere in der Kernstadt. 

 

 

 

 

Abbildung 33: Fehlende Angebote in den Bereichen Einzelhandel, Dienstleistung und  
    Gastronomie, die besonders vermisst werden 
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 Ergebnisse der Haushaltsbefra-
gung 

Methodische Vorbemerkung 

Im Zeitraum vom 8. Dezember 2016 bis 8. 
Januar 2017 erfolgte eine ergänzende Online-
Befragung der Heidenheimer Haushalte. Zu-
sätzlich wurde für ‚Nicht-Online-Nutzer’ eine 
telefonische Befragung angeboten, die jedoch 
nicht in Anspruch genommen wurde. Der Fra-
genkatalog wurde vorab mit der Stadtverwal-
tung abgestimmt. Insgesamt konnten 507 
Stimmen gewonnen werden, davon waren 375 
vollständig, d.h. es wurden sämtliche Fragen 
beantwortet.  

Im Folgenden werden die Ergebnisse vorge-
stellt und kurz skizziert. 

 

Bei der Alters- und Geschlechtsangabe ist 
eine deutliche Zurückhaltung festzustellen. 
Der Frauenanteil (rd. 46 %) ist deutlich erhöht, 
wohingegen männliche Teilnehmer mit rd. 
27 % unterrepräsentiert sind (vgl. Vergleichs-
zahlen des Statistischen Landesamtes Baden-
Württemberg für die Stadt in der folgenden 
Abbildung). 

 

 

 

 

Die Altersstruktur der Befragten zeigt ein deutliches ‚Übergewicht’ der Jungen. Bei den Erwerbstäti-
gen (40- unter 65-Jährige) erreicht die Quote hingegen denselben Wert wie vom Statistischen Lan-
desamt für die Stadt ausgewiesen. Eine sehr geringe Beteiligung war bei Senioren (65 Jahre und 
älter) festzustellen, obwohl telefonische Interviews alternativ angeboten wurden. 

Abbildung 34: Statistik 
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Gut zwei Drittel der Befragten fahren mit dem 
Pkw in die Innenstadt. Rd. 17 % kommen zu 
Fuß, rd. 9 % mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
und nur rd. 4 % mit dem Fahrrad.  

Bei der Parkplatzwahl rangiert das Parkhaus 
im Einkaufszentrum Schloss-Arkaden mit wei-
tem Abstand an erster Stelle, dahinter folgen 
sonstige Parkplätze und das Parkhaus im 
Rathaus. Die Parkhäuser am Bahnhof bzw. 
Süd werden von den Befragten hingegen 
kaum frequentiert. Dies korrespondiert auch 
mit den entsprechenden Ergebnissen aus der 
Passantenbefragung.  

 

 

 

Abbildung 35: Erreichbarkeit 
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Bei der Parkplatzwahl rangieren die zentrale 
Lage zu den Geschäften, eine bequeme An- 
und Abfahrt sowie günstige Parkgebühren als 
Entscheidungskriterien an erster Stelle. Insbe-
sondere das Parkhaus in den Schloss-
Arkaden kann diese Kriterien erfüllen. 

Abbildung 36: Gründe für Parkplatzwahl I 

 

 

Abbildung 37: Gründe für Parkplatzwahl II 
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Für knapp zwei Drittel der Befragten ist die 
Heidenheimer Innenstadt gut bis sehr gut zu 
erreichen. 

 

 

Abbildung 38: Erreichbarkeit 
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Im Durchschnitt sind die Befragten (ohne In-
nenstadt-Bewohner) etwa 82-mal im Jahr oder 
1,7-mal in der Woche in der Innenstadt.  

Der Vergleich von Besuchshäufigkeit und Be-
wertung der Erreichbarkeit zeigt auf, dass die 
Erreichbarkeit tendenziell ‚schlechter’ bewertet 
wird, je seltener die Befragten die Innenstadt 
aufsuchen. 

 

 

 

 

Abbildung 39: Besuchshäufigkeit und Benotung der Erreichbarkeit 
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Knapp die Hälfte der Befragten ist mit dem 
Gesamtangebot des Heidenheimer Einzelhan-
dels nur teilweise zufrieden. Unzufrieden zei-
gen sich 20 % der Befragten, während rd. 
30 % zufrieden bis sehr zufrieden mit dem 
Einzelhandelsangebot sind. Verglichen mit 
den Ergebnissen aus der Passantenbefragung 
fallen die Bewertungen deutlich kritischer aus. 

 

 

 

Abbildung 40: Zufriedenheit mit dem Gesamtangebot des Heidenheimer Einzelhandels (1) 
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Bei der Frage nach den drei Dingen, die an 
der Einkaufsstadt HEIDENHEIM a.d. Brenz 
besonders gefallen, stehen das Angebot in 
den Schloss-Arkaden sowie Gesamtangebot 
und Vielfalt an Geschäften an vorderster Stel-
le. Auch die Zentralität, Nähe und Erreichbar-
keit (Stichwort „Stadt der kurzen Wege“) wird 
von nicht wenig Befragten positiv geschätzt. 

 

 

 

Abbildung 41: Zufriedenheit mit dem Gesamtangebot des Heidenheimer Einzelhandels (2)  
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Kritisch bewertet wird von den Heidenheimer 
Haushalten explizit der Einzelhandelsbesatz in 
der Innenstadt. Dieser Kritikpunkt rangiert an 
erster Stelle. Mit deutlichem Abstand folgen 
die Punkte Fußgängerzone, Parksituation und 
allgemein Erreichbarkeit bzw. weite Wege. 
Auch Leerstände werden von einigen befrag-
ten Haushalten negativ wahrgenommen.   
 
 
 

Abbildung 42: Zufriedenheit mit dem Gesamtangebot des Heidenheimer Einzelhandels (3) 
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Bei der Bewertung des innerstädtischen Ein-
zelhandels rangiert der Wochenmarkt mit der 
Note gut an erster Stelle. Ansonsten fallen die 
Bewertungen der befragten Haushalte durch-
weg kritischer aus als bei den befragten Pas-
santen. Insbesondere die Anzahl und Vielfalt 
an (Fach-)Geschäften wird eher negativ be-
wertet. 

Abbildung 43: Beurteilung des Heidenheimer Einzelhandels in der Innenstadt  
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Gut 40 % der befragten Heidenheimer Haus-
halte geben an, beim Einkauf in der Innenstadt 
ihr Handy/Smartphone zu nutzen. Deutlich 
mehr als die Hälfte der Befragten verzichtet 
auf deren Einsatz bzw. machte hierzu keine 
Angaben. 

Bei den Handy- bzw. Smartphone-Nutzern 
stehen Recherchen nach Öffnungszeiten, 
Preisvergleichen und Produktinformationen im 
Vordergrund. Die überwiegende Mehrheit der 
Befragten gab an, trotzdem in der Innenstadt 
einzukaufen.  

 

 

 

 

 

Abbildung 44: Nutzung von Handy/Smartphone beim Einkauf in der Innenstadt (1) 
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Bei Betrachtung des Nutzungsverhalten nach 
Altersgruppen zeigt sich trotz Abweichungen 
bei den Kriterien ein relativ gleichmäßiges 
Bild. Auffällig ist, dass v.a. die Jüngeren zu rd. 
90 % angaben, trotz der über Handy bzw. 
Smartphone gewonnenen Informationen (z.B. 
günstigere Online-Preise) dennoch vor Ort zu 
kaufen.  

 

 

 

 

 

Abbildung 45: Nutzung von Handy/Smartphone beim Einkauf in der Innenstadt (2) 
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Die Zufriedenheit der befragten Heidenheimer Haushalte mit dem Dienstleistungsangebot in der Innenstadt drückt sich v.a. in den Bereichen einzelhan-
delsnahe Dienstleistungen (z.B. Reisebüro, Friseur, Kosmetik, Bank) und Gesundheit aus. Demgegenüber werden Sport- und Freizeitangebote eher kriti-
scher eingeschätzt.  

Im Gastronomiebereich wird von den befragten Haushalten das Angebot in puncto Café bzw. Fast Food/Imbiss als überwiegend gut bewertet. Ein differen-
zierteres Bild zeigt hingegen der Bereich Speiselokal/Restaurant, hier ist immerhin knapp die Hälfte der Befragten mit dem vorhandenen Angebot entweder 
nur zum Teil zufrieden oder unzufrieden. Ein vergleichbares Stimmungsbild zeigt sich auch im Hinblick auf das Biergarten-Angebot.  

 

Abbildung 46: Zufriedenheit mit dem Dienstleistungs- und Gastronomieangebot in der Heidenheimer Innenstadt  
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Bei der offen gestellten Frage nach besonders 
vermissten Angeboten in der Heidenheimer 
Innenstadt werden weitere Cafés29 an erster 
Stelle genannt. Danach folgen zusätzliche 
Angebote im Bereich der deutschen Küche. In 
einzelhändlerischer Sicht monieren die befrag-
ten Haushalte fehlende Angebote insbesonde-
re in den Bereichen Wohnaccessoires, Haus-
haltswaren, Spielwaren oder Kinderbeklei-
dung. 

 

 

 

 

                                       
29  Die Nennung Strandcafé bezieht sich auf die in anderen 

Städten in den Sommermonaten oftmals temporär einge-
richteten „Stadtstrände“, die jedoch nicht zwingend an Ge-
wässern liegen müssen. 

Abbildung 47: Besonders vermisste Angebote in der Heidenheimer Innenstadt  
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Bei der Frage, mit welchen Maßnahmen die 
Attraktivität der Heidenheimer Innenstadt ge-
steigert werden könnte, werden von den be-
fragten Haushalten insbesondere weitere 
Fachgeschäfte und einheitliche Öffnungszei-
ten als wirksam bzw. sehr wirksam erachtet. 
Auch ein Mehr an Grün bzw. Ruhebänken in 
der Innenstadt wird von gut der Hälfte der Be-
fragten als wirksame bzw. sehr wirksame 
Maßnahme zur Attraktivitätssteigerung ange-
sehen.  

 

 

 

 

 

Abbildung 48: Mögliche Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Heidenheimer  
    Innenstadt  
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Bei der Abfrage nach den gewünschten Öff-
nungszeiten unter der Woche (Montag-
Freitag) ‚kristallisiert’ sich der Zeitraum von 9 
bis 20 Uhr deutlich heraus. Ein ähnliches Bild 
zeigt sich auch am Samstag, wobei hier ein 
leicht höherer Anteil der Befragten mit einer 
verkürzten Öffnungszeit (Schließung um 18 
Uhr) einverstanden wäre.  

 

Abbildung 49: Gewünschte Öffnungszeiten (Montag-Freitag und am Samstag) 
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Abschließend wurden die Haushalte auch da-
nach befragt, wo sie welche Waren bevorzugt 
einkaufen. Ziel der Frage war, die sortiments-
spezifischen Stärken und Schwächen des Ein-
zelhandelsstandorts HEIDENHEIM a.d. Brenz 
aus Sicht der befragten Haushalte in Erfah-
rung zu bringen sowie Hinweise zur Bedeu-
tung der regionalen Wettbewerbsstädte und 
des Online-Handels in den jeweiligen Sorti-
menten zu erlangen.  
Eine hohe ‚Kundenbindung’ erreicht der Hei-
denheimer Einzelhandel insbesondere im pe-
riodischen Bedarfsbereich (Lebensmittel, Dro-
geriewaren), in den Bereichen Bau- und 
Heimwerkerbedarf, Schreibwaren, Optik sowie 
Blumen und Pflanzen. Auch das Heidenheimer 
Bücherangebot erweist sich als zugkräftig, 
wobei hier ganz deutlich und wenig überra-
schend der Online-Handel einen beträchtli-
chen Anteil für sich verbuchen kann. Relativ 
hohe Online-Anteile betreffen auch die Sorti-
mente Elektrowaren, Foto und Geschenkarti-
kel.  
Betrachtet man nun die Bedeutung der Wett-
bewerbsstädte, so fällt auf, dass das nördlich 
benachbarte Mittelzentrum Aalen trotz eines 
insgesamt größeren Einzelhandelsangebotes 
in der ‚Wahrnehmung’ der befragten Haushal-
te kaum in Erscheinung tritt. Vielmehr ist – 
wenig überraschend – trotz größerer Entfer-

nung das nochmals wesentlich umfangreichere Einzelhandelsangebot in der Stadt Ulm deutlich at-
traktiver, v.a. für jene Sortimente, die in HEIDENHEIM a.d. Brenz aus Kundensicht nicht bzw. nicht in 
der gewünschten Breite und Tiefe angeboten werden. Dies betrifft aus Sicht der befragten Heiden-
heimer Haushalte v.a. den Bereich Möbel, Wohnungseinrichtung, aber auch Bekleidung, Schu-
he/Lederwaren, Sport-, Freizeitartikel bzw. Haushaltswaren und Geschenkartikel. 
 
Abbildung 50: Bevorzugte Einkaufsorte (nach Warengruppen bzw. Sortimenten) 
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5 Kurzskizze zur regionalen 
Wettbewerbssituation 

Nachfolgend werden die aus Gutachtersicht 
für die Stadt HEIDENHEIM a.d. Brenz wesent-
lichen regionalen Wettbewerbsstädte kurz 
skizziert und bewertet. Diese Erkenntnisse 
bilden eine wichtige Grundlage für die Abgren-
zung des Heidenheimer Marktgebietes (vgl. 
Kap. 5). 

 

 Ulm 

Das Oberzentrum Ulm (rd. 120.700 Einwoh-
ner, rd. 42 km südwestlich von HEIDENHEIM 
a.d. Brenz gelegen) beeinflusst mit seinem 
ausstrahlungsstarken Einzelhandelsbesatz 
auch die Entwicklungsmöglichkeiten des Hei-
denheimer Einzelhandels.  

Als eine der wesentlichen Einkaufslagen ist 
dabei die Innenstadt anzusprechen, die ge-
mäß dem aktuellen Zentrenkonzept30 der Stadt 
ein Gebiet umfasst, das im Norden durch die 
Olgastraße bzw. Stadtmauer, im Osten durch 

                                       
30  Gutachten zum kommunalen Märktekonzept für die Stadt 

Ulm (Büro Acocella, 2011). 

die Frauenstraße und Münchner Straße, im 
Süden durch die Stadtmauer und im Westen 
durch die Friedrich-Ebert-Straße eingefasst 
wird. Als Magnetbetriebe agieren dort u.a. das 
Bekleidungshaus Wöhrl, ein Galeria Kaufhof 
sowie der Haushaltswarenanbieter Abt. Dar-
über hinaus zeichnet sich der Ulmer Innen-
stadthandel durch zahlreiche kleinteilige Ein-
zelhandelsanbieter unterschiedlichster Cou-
leur aus, die in der Summe ein attraktives Ein-
kaufserlebnis bieten. 

In diesem Zusammenhang ist auch auf das im 
Bau befindliche Einkaufs- und Wohnquartier 
Sedelhöfe31 gegenüber vom Ulmer Haupt-
bahnhof zu verweisen, das nach seiner Fertig-
stellung bis 2019 rd. 18.000 m2 Verkaufsfläche 
umfassen soll und die Ulmer Innenstadt 
nochmals angebotsseitig aufwerten wird. 

Als weiterer städtischer Angebotsschwerpunkt 
fungiert das Einkaufszentrum Blautal-Center 
im Westen der Stadt, das mit einer Verkaufs-
fläche von rd. 37.500 m2 eines der größten 
Center-Anlagen in Süddeutschland darstellt 
und mit einem attraktiven Einzelhandelsbesatz 

                                       
31  Nähere Informationen zum geplanten Mieterbesatz liegen – 

abgesehen von den ‚gesetzten’ Anbietern EDEKA und dm – 
derzeit nicht vor. 

‚aufwarten’ kann, jedoch derzeit mit Schwie-
rigkeiten bei der Nachvermietung von größe-
ren Ladenflächen ‚zu kämpfen’ hat. Insgesamt 
umfasst das Center rd. 100 Geschäfte, darun-
ter die Sportfachmärkte Decathlon und Inter-
sport Wolf sowie zahlreiche weitere Filialisten 
(u.a. H & M, Jack & Jones, K&L Ruppert). Un-
weit östlich an der durch weitere Fachmarkt-
angebote geprägten Blaubeurer Straße befin-
det sich mit dem Einrichtungshaus IKEA ein 
weit in die Region ausstrahlender Anbieter, 
der sicherlich auch Kunden aus HEIDENHEIM 
a.d. Brenz erreicht.32  

  

 Neu-Ulm 

In der Großen Kreisstadt Neu-Ulm (rd. 61.000 
Einwohner, rd. 45 km südwestlich von 
HEIDENHEIM a.d. Brenz gelegen) ist insbe-
sondere der ausstrahlungsstarke Anbieter 
Möbel Mahler zu nennen, der sich auf dem 
früheren Mutschler-Areal zwischenzeitlich gut 
etabliert hat. Im Laufe des Jahres 2018 wer-
den im Umfeld von Möbel Mahler auch die 

                                       
32  Dies legen die Ergebnisse aus der Haushaltsbefragung 

nahe, wonach ein erheblicher Teil der Befragten angab, 
Möbel und Einrichtungsgegenstände in Ulm zu kaufen. 
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Anbieter Modepark Röther, Radl Bauer und 
ein EDEKA Supermarkt neue Standorte eröff-
nen und die Attraktivität des Standortbereichs 
zusätzlich erhöhen. 

Mit dem Einkaufszentrum Glacis Galerie (rd. 
100 Geschäfte) und seinem umfassenden 
Modeangebot hat der Einzelhandelsstandort 
Neu-Ulm zudem eine deutliche Aufwertung 
und überörtliche Bekanntheit erfahren. 

 

 Senden 

Ergänzend ist auch noch auf den überregional 
ausstrahlenden Anbieter Möbel Inhofer in der 
Stadt Senden zu verweisen, der auf rd. 
74.000 m2 Verkaufsfläche ein umfassendes 
Möbel- und Einrichtungssortiment bereitstellt 
und somit auch für die Heidenheimer Bevölke-
rung eine der maßgeblichen ‚Möbel-
Destinationen’ darstellen dürfte.   

 

 Aalen 

Als Mittelzentrum ist die Große Kreisstadt Aa-
len (rd. 66.900 Einwohner, rd. 22 km nördlich 
von HEIDENHEIM a.d. Brenz) ein Wettbewer-
ber mit regionaler Ausstrahlung, insbesondere 

auch in den Norden der Heidenheimer Markt-
gebietes (vgl. nachfolgendes Kapitel). Hierbei 
ist zunächst der insgesamt leistungsfähig ‚be-
stückte’ innerstädtische Einzelhandel hervor-
zuheben, der mit dem im Sommer 2017 eröff-
neten Cubus (multifunktionales Konzept mit 
Handels-, Dienstleistungs- und gastronomi-
schen Nutzungen; rd. 3.500 m2 Verkaufsflä-
che, darunter u.a. Textiliten Mango, Hallhuber, 
Olymp & Hades) eine weitere Attraktivitäts-
steigerung erfahren hat. Zu erwähnen ist fer-
ner das Einkaufszentrum mercatura mit sei-
nem Angebotsschwerpunkt im Bereich Mode 
und Schuhe (u.a. TK Maxx, New Yorker, Esp-
rit, Bonita). Darüber hinaus verfügt Aalen über 
weitere, über das gesamte Stadtgebiet verteil-
te Fachmarktstandorte wie z.B. die im Süd-
westen gelegene Fachmarktagglomeration an 
der Daimler- bzw. Carl-Zeiss-Straße (Möbel 
Rieger, weitere Fachmärkte wie Media Markt, 
Intersport Schoell, Rofu Kinderland). Nur rd. 
2 km westlich davon befindet sich auf Essinger 
Gemeindegebiet eine weitere Fachmarktag-
glomeration (im Gewerbegebiet Dauerwang, 
Margarete-Steiff-Straße), die mit einem 
BAUHAUS Bau- und Gartenmarkt sowie dem 
im November 2012 eröffneten Decathlon 
Sportfachmarkt über zwei leistungsfähige und 
regional ausstrahlungsstarke Anbieter verfügt.  

 Fazit 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die 
beiden regionalen Einkaufsstädte Aalen und 
insbesondere Ulm bzw. z.T. auch Neu-Ulm mit 
ihren leistungsfähigen Einzelhandelsangebo-
ten zum einen die Ausdehnung des Heiden-
heimer Marktgebietes (vgl. nachfolgendes Ka-
pitel) begrenzen und zum anderen v.a. mit 
ihren Fachmarkt-Angeboten die Entwick-
lungsmöglichkeiten des Heidenheimer Einzel-
handels in bestimmten Sortimenten bzw. Sor-
timentsbereichen einschränken dürften. Dies 
betrifft aus Gutachtersicht v.a. den Bereich 
Möbel- und Einrichtungsbedarf, der im regio-
nalen Kontext über die Angebote in Ulm, Aa-
len, Neu-Ulm und v.a. in Senden umfassend 
und qualifiziert abgedeckt wird.  
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6 Marktgebiet, Kaufkraft und 
Bindungsquoten 

Methodische Anmerkung:  

Als Marktgebiet wird derjenige räumliche Be-
reich bezeichnet, aus dem die Verbraucher mit 
einer wettbewerbs- und zeitdistanzabhängigen 
Intensität zu einem Einzelhandelsstandort ten-
dieren. Man spricht hierbei auch von einer 
'zeitdistanzverminderten Attraktivität'. Je grö-
ßer die Zeitdistanz ist, die ein Verbraucher 
zurücklegen muss und je mehr Wettbewerber, 
d.h. konkurrierende zentrale Orte oder Ein-
kaufsstätten der Verbraucher in ähnlicher oder 
geringerer Zeitdistanz vorfindet, desto geringer 
ist die Intensität seiner Einkaufsbeziehungen 
zum in Frage kommenden zentralen Ort und 
desto kleiner ist auch das Marktgebiet.  

 Marktgebiet und Kaufkraft 

Das Marktgebiet der Stadt HEIDENHEIM a.d. 
Brenz umfasst aus gutachterlicher Sicht drei 
Zonen unterschiedlicher Abschöpfungsintensi-
tät (siehe nebenstehende Abbildung).  

Die Zone 1 (Kerneinzugsgebiet) entspricht 
dem Heidenheimer Stadtgebiet und weist ein 
Einwohnerpotenzial von 47.164 Personen auf.  

Die Zone 2 (Naheinzugsgebiet) umfasst den Großteil des Landkreises Heidenheim sowie die Ge-
meinde Syrgenstein mit zusammen 71.762 Einwohnern. 

Abbildung 51: Marktgebiet der Stadt HEIDENHEIM a.d. Brenz 
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Ergänzend haben die Gutachter eine weitere 
Zone 3 (Ferneinzugsgebiet) abgegrenzt. 
Diese umfasst im Norden die Stadt Oberko-
chen sowie im Osten die Gemeinden Dischin-
gen und Neresheim. In südlicher Richtung 
schließt die Zone 3 die Stadt Niederstotzingen, 
die Gemeinden Zöschingen, Bachhagel, 
Sontheim a.d. Brenz sowie die dem Alb-
Donau-Kreis zugehörigen Gemeinden Althau-
sen (Alb), Ballendorf, Setzingen, Öllingen, 
Rammingen und Asselfingen ein. Nach Wes-
ten reicht die Zone 3 bis einschließlich Böh-
menkirch, Lauterstein und Bartholomä. Insge-
samt beherbergt die Zone 3 46.363 Einwoh-
ner. Somit umfasst das Heidenheimer Markt-
gebiet insgesamt 165.289 Einwohner. 
Zusätzlich haben die Gutachter im Rahmen 
einer rd. 5 %-igen Potenzialreserve auf das im 
Marktgebiet vorhandene einzelhandelsrele-
vante Kaufkraftvolumen sporadische Kunden-
beziehungen von Menschen, die außerhalb 
des Marktgebietes leben und z.B. nach 
HEIDENHEIM a.d. Brenz einpendeln, berück-
sichtigt.  

 

 

 

Gegenüberstellung mit dem Marktgebiet 
aus dem GMA-Gutachten (1994) 

Im Vergleich zum Marktgebiet im Einzelhan-
delskonzept33 der GMA aus dem Jahr 1994 
ergeben sich hinsichtlich der räumlichen Aus-
dehnung Abweichungen in südlicher Richtung 
(Hinzunahme der oben genannten Gemeinden 
im Alb-Donau-Kreis) sowie nach Westen (Hin-
zunahme der Gemeinden Böhmenkirch und 
Lauterstein). Aus Gutachtersicht ist die Erwei-
terung des Marktgebietes insbesondere vor 
dem Hintergrund des zwischenzeitlich erfolg-
ten Markteintritts des Einkaufszentrums 
Schloss-Arkaden und der damit gesteigerten 
regionalen Ausstrahlungskraft des Einzelhan-
delsstandorts HEIDENHEIM a.d. Brenz auch 
für weiter entfernt wohnende Konsumenten 
gut zu begründen. 

 

 Kaufkraftbindung 

Die Kaufkraftbindung zeigt auf, wie stark das 
bestehende Einzelhandelsangebot der Stadt 
HEIDENHEIM a.d. Brenz in den jeweiligen 
Zonen des Marktgebietes Kaufkraft an sich 

                                       
33  Vgl. S. 32 ff.  

zieht (vgl. Tabelle auf nächster Seite) und als 
Umsatz bindet. 

Diese Abschöpfungsleistungen des Heiden-
heimer Einzelhandels und die Kaufkraftströme 
hängen vom Einkaufsverhalten der Verbrau-
cher ab. Sie sind damit zugleich eine direkte 
Folge der Angebotsstruktur in HEIDENHEIM 
a.d. Brenz und den umliegenden Konkurrenz-
zentren sowie deren Erreichbarkeit. 

Die modellhafte Verteilung der Heidenheimer 
Einzelhandelsumsätze dient darüber hinaus 
auch zur Überprüfung des abgeschätzten 
Marktgebiets. 

Alles in allem vereint das Marktgebiet der 
Stadt HEIDENHEIM a.d. Brenz eine Kaufkraft 
von rd. 1.008,6 Mio. Euro (inkl. einer 5-%igen 
Potenzialreserve, z. B. durch Berufspendler) 
auf sich, von der der Heidenheimer Einzel-
handel insgesamt ein gutes Drittel (rd. 35 % 
bzw. rd. 354 Mio. Euro) in Umsatz umwandeln 
kann. Bemerkenswert ist hierbei die hohe 
Kaufkraft-Bindungsquote von rd. 73 % in der 
Zone 1, die eindrucksvoll die Versorgungsbe-
deutung der Stadt HEIDENHEIM a.d. Brenz 
für ihr Marktgebiet unterstreicht. In der Zone 2 
erreicht der Heidenheimer Einzelhandel eine 
(z.T. durchaus noch etwas steigerbare Bin-
dungsquote) von rd. 29 %, während in der 
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Zone 3 die Bindungsquote mit Blick auf die näher gelegenen Konkurrenzzentren Aalen und insbesondere Ulm deutlich abfällt.  

Insgesamt zeigt die Betrachtung der Kaufkraft-Bindung auf, dass der Heidenheimer Einzelhandel durchaus noch gewisse Kaufkraft-Potenziale (insb. in der 
Zone 2 des Marktgebietes) abschöpfen könnte, diese jedoch durch die regionale Wettbewerbssituation ‚gedeckelt’ werden. 

 

Tabelle 1: Kaufkraftbindung im Marktgebiet der Stadt HEIDENHEIM a.d. Brenz 

 

 

 

 

 

gesamt gesamt gesamt

in Mio. Euro in Mio. Euro in % in Mio. Euro in Mio. Euro in % in Mio. Euro in Mio. Euro in %

136,6 113,8 83,3 212,3 41,0 19,3 160,8 5,4 3,4

133,7 82,8 61,9 207,8 81,9 39,4 157,4 29,1 18,5
29,4 24,5 83,3 45,7 34,2 74,9 34,6 13,8 40,0
37,9 19,1 50,4 58,9 15,3 26,0 44,6 5,4 12,1
11,6 7,1 61,4 18,0 5,7 31,7 13,6 1,4 10,4
4,2 3,4 81,0 6,5 4,3 66,0 5,0 1,6 32,5

22,1 12,5 56,6 34,3 10,0 29,1 26,0 3,1 12,0

28,6 16,2 56,7 44,4 12,4 28,0 33,6 3,8 11,2

270,3           196,6            72,7         420,0         122,9 29,3         318,2          34,5 10,9         

Rundungsdifferenzen möglich

• Spiel, Sport, Hobby
• GPK, Hausrat
• Einrichtungsbedarf

• Baumarktspezifische Sortimente und Zoobedarf

Insgesamt

• Medien und Technik

Abschöpfungsleistung Abschöpfungsleistung Abschöpfungsleistung

Warengruppen/Sortimente

periodischer Bedarf gesamt
(Nahrungs- und Genussmittel, Gesundheit und Körperpflege)

aperiodischer Bedarf gesamt
• persönlicher Bedarf

Einzelhandelsrelevantes Kaufkraftvolumen
Abschöpfungsleistung

Einzelhandelsrelevantes 
Kaufkraftvolumen

Zone I (Stadt Heidenheim an der Brenz)

Einzelhandelsrelevantes Kaufkraftvolumen
Zone II

Einzelhandelsrelevantes Kaufkraftvolumen 
Zone III inkl. 5 % Potenzialreserve

gesamt

in Mio. Euro in Mio. Euro in %

509,66 160,2 31,4

498,90 193,8 38,8
109,68 72,5 66,1
141,49 39,8 28,1
43,14 14,2 33,0
15,67 9,3 59,4
82,40 25,6 31,1

106,53 32,4 30,4

1.008,6          354,0 35,1         

Abschöpfungsleistung

Gesamtes
einzelhandelsrelevantes 

Kaufkraftvolumen

© SK Standort & Kommune Beratungs GmbH 2017
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 Entwicklungsszenarien zur per-
spektivischen Einwohner- und 
Kaufkraftentwicklung 2015-2030 

Vor der Überlegung, in welcher Quantität und 
Qualität in Zukunft der Einzelhandel in 
HEIDENHEIM a.d. Brenz zu entwickeln wäre, 
steht die Beantwortung der Frage, welche Ent-
wicklungsperspektiven der Einzelhandel in 
HEIDENHEIM a.d. Brenz grundsätzlich besitzt. 
Vor diesem Hintergrund wurden drei Entwick-
lungsszenarien (optimistische, realistische, pes-
simistische Variante) zur perspektivischen Kauf-
kraftentwicklung in HEIDENHEIM a.d. Brenz so-
wie dem Marktgebiet bis zum Jahr 2030 berech-
net. Zu berücksichtigen ist hierbei, dass die Be-
rechnung der perspektivischen Kaufkraftentwick-
lung auf Basis der heutigen Pro-Kopf-
Ausgabebeträge erfolgte, da die Entwicklung der 
Pro-Kopf-Ausgabebeträge über einen Zeitraum 
von 15 Jahren aufgrund der Vielzahl von Einfluss-
faktoren34 kaum verlässlich abzuschätzen ist.  

Datengrundlage für die nachfolgend dargestellten 
Berechnungen sind amtliche Daten zur Bevölke-
rungsvorausberechnung von den Statistischen 
Landesämtern in Baden-Württemberg und Bay-

                                       
34  Z.B. hinsichtlich Miet- und Energiekostenentwicklung. 

ern sowie Angaben der GfK GeoMarketing 
GmbH.  

Die nachfolgenden Ausführungen konzentrieren 
sich auf die Darstellung der optimistischen und 
realistischen Variante. 

Wie aus der Tabelle auf der nächsten Seite zu 
entnehmen ist, dürfte bei Betrachtung der opti-
mistischen Variante die Bevölkerungszahl im 
Heidenheimer Marktgebiet bis 2030 um durch-
schnittlich 4,5 % steigen, wobei auf die Stadt 
HEIDENHEIM a.d. Brenz ein Bevölkerungszu-
wachs von 8,1 % entfällt. Demgegenüber dürfte 
die Bevölkerungsentwicklung in den Zonen 2 und 
3 lt. Angaben der statistischen Landesämter zwar 
ebenfalls positiv verlaufen, jedoch auf einem 
deutlich niedrigeren Niveau.  

Bei Betrachtung der realistischen Variante se-
hen die Gutachter einen leichten Bevölkerungs-
zuwachs von 3,9 % im gesamten Marktgebiet 
bzw. von 7,8 % in der Stadt HEIDENHEIM a.d. 
Brenz. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass unter 
Zugrundelegung der prognostizierten Bevölke-
rungsentwicklung und der heutigen Pro-Kopf-
Ausgabebeträge im Einzelhandel die Potenzial-
plattform im Heidenheimer Marktgebiet bis 
2030 leicht zunehmen dürfte und sich somit 
auch zusätzliche Spielräume für Neuansiedlun-

gen insbesondere im periodischen Bedarfsbe-
reich ergeben. 
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Tabelle 2: Perspektivische Entwicklung der Einwohnerzahl und Kaufkraft im Heidenheimer Marktgebiet (2015-2030) 

 

 

Tendenz 
2015-2030

Tendenz 
2015-2030

absolut in % absolut in % absolut in % Trend absolut in % Trend

165.289 . 172.750 (+4,5%)  171.781 (+3,9%)  ä 169.350 (+2,5%)  ä

• Zone I    Kerneinzugsgebiet Stadt Heidenheim a.d. Brenz 47.164 (28,5%)  51.000 (+8,1%)  50.861 (+7,8%)  ä 49.500 (+5,0%)  ä

• Zone II   Naheinzugsgebiet 71.762 (43,4%)  74.500 (+3,8%)  73.860 (+2,9%)  ä 73.000 (+1,7%)  ä

• Zone III  Ferneinzugsgebiet 46.363 (28,0%)  47.250 (+1,9%)  47.060 (+1,5%)  ä 46.850 (+1,1%)  ä

101,4 . 102,3 (+0,9%-Punkte) 101,4 (+0%-Punkte) ä 101,0 (-0,4%-Punkte) ä

• Zone I    Kerneinzugsgebiet Stadt Heidenheim a.d. Brenz 100,0 . 101,0 (+1%-Punkte) 100,0 (0%-Punkte) ä 99,0 (-1%-Punkte) ä

• Zone II   Naheinzugsgebiet 102,2 . 103,0 (+0,8%-Punkte) 102,2 (0%-Punkte) ä 102,0 (-0,2%-Punkte) ä

• Zone III  Ferneinzugsgebiet 101,7 . 102,5 (+0,8%-Punkte) 101,7 (0%-Punkte) ä 101,5 (-0,2%-Punkte) ä

5.729 € . 5.729 € (+0,0%) 5.729 € (+0,0%) à 5.729 € (+0,0%) à

5.809 € . 5.859 € (+0,9%) 5.810 € (+0,0%) à 5.785 € (-0,4%) à

• Zone I    Kerneinzugsgebiet Stadt Heidenheim a.d. Brenz 5.729 € . 5.786 € (+1,0%) 5.729 € (+0,0%) à 5.672 € (-1,0%) à

• Zone II   Naheinzugsgebiet 5.855 € . 5.901 € (+0,8%) 5.855 € (+0,0%) à 5.844 € (-0,2%) à

• Zone III  Ferneinzugsgebiet 5.826 € . 5.872 € (+0,8%) 5.826 € (+0,0%) à 5.815 € (-0,2%) à

1.008,6 Mio. € . 1.062,8 Mio. €  (+5,4%)  1.048,0 Mio. €  (+3,9%)  ä 1.028,7 Mio. €  (+2,0%)  ä

• Zone I    Kerneinzugsgebiet Stadt Heidenheim a.d. Brenz 270,3 Mio. € (26,8%)  295,1 Mio. €  (+9,2%)  291,4 Mio. €  (+7,8%) ä 280,7 Mio. €  (+3,8%) ä

• Zone II   Naheinzugsgebiet 420,0 Mio. € (41,6%)  439,6 Mio. €  (+4,7%)  432,5 Mio. €  (+3,0%) ä 426,6 Mio. €  (+1,6%) ä

• Zone III  Ferneinzugsgebiet 270,2 Mio. € (26,8%)  277,5 Mio. €  (+2,7%)  274,2 Mio. €  (+1,5%) ä 272,4 Mio. €  (+0,8%) à

zzgl.5 % Potenzialreserve 48,0 Mio. € (4,8%)  50,6 Mio. €  (+5,4%)  49,9 Mio. €  (+3,9%) ä 49,0 Mio. €  (+2,0%) ä

• periodischer Bedarf gesamt 509,7 Mio. € (50,5%)   537,1 Mio. € (50,5%)   529,6 Mio. € (50,5%)  ä  519,8 Mio. € (50,5%)  ä

• aperiodischer Bedarf gesamt 498,9 Mio. € (49,5%)  525,7 Mio. € (49,5%)  518,4 Mio. € (49,5%)  ä 256,2 Mio. € (24,9%)  æ

• Persönlicher Bedarf gesamt 1) 109,7 Mio. € (10,9%)   115,6 Mio. € (10,9%)   114,0 Mio. € (10,9%)  ä  111,9 Mio. € (10,9%)  ä

• Medien und Technik gesamt 2) 141,5 Mio. € (14,0%)   149,1 Mio. € (14,0%)   147,0 Mio. € (14,0%)  ä  144,3 Mio. € (14,0%)  ä

• Spiel, Sport, Hobby gesamt 3) 43,1 Mio. € (4,3%)   45,5 Mio. € (4,3%)   44,8 Mio. € (4,3%)  ä  44,0 Mio. € (4,3%)  ä

• Geschenke, Glas, Porzellan, Keramik, Hausrat 15,7 Mio. € (1,6%)   16,5 Mio. € (1,6%)   16,3 Mio. € (1,6%)  ä  16,0 Mio. € (1,6%)  ä

• Einrichtungsbedarf 4) 82,4 Mio. € (8,2%)   86,8 Mio. € (8,2%)   85,6 Mio. € (8,2%)  ä  84,0 Mio. € (8,2%)  ä

• Baumarktspezifische Sortimente und Zoobedarf 5) 106,5 Mio. € (10,6%)   112,3 Mio. € (10,6%)   110,7 Mio. € (10,6%)  ä  108,7 Mio. € (10,6%)  ä

Bei den Werten und quantitativen Annahmen sind Rundungsdifferenzen möglich.

1) Die Warengruppen Bekleidung/Wäsche, Schuhe/Lederwaren, Uhren/Schmuck.
2) Die Warengruppen Bücher/Schreibwaren, Elektro (Weiße Ware/Lampen und Leuchten/Unterhaltungselektronik/Foto/PC und Zubehör/Telekommunikation/Neue Medien),  Hörgeräteakustik/Optik.
3) Die Warengruppen Sportartikel, Spielwaren, Hobbybedarf (Fahrräder, Musikalien, etc.), Babybedarf
4) Die Warengruppen Möbel/Antiquitäten, Gardinen/Teppiche/Heimtextilien
5) Die Warengruppen Baumarktspezifische Sortimente/Gartenbedarf, Zoobedarf (Tiere, Tierfutter, Zubehör)

© SK Standort & Kommune Beratungs GmbH 2017

Realistische Variante 2030Ist-Situation 2015 Optimistische Variante 2030 

Szenario

Einwohner im Einzugsgebiet gesamt, davon

Kaufkraft-Index im Einzugsgebiet gesamt

Pro-Kopf-Ausgabebetrag im Einzugsgebiet

Kaufkraftvolumen nach Warengruppen

Pessimistische Variante 2030

Parameter

Kaufkraftvolumen im Einzugsgebiet gesamt, davon

Pro-Kopf-Ausgabebetrag im Bundesgebiet
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7 Trends im Einzelhandel  

Der Umsatz im deutschen Einzelhandel wächst. 
Nach dem konjunkturellen Einbruch 2008/2009, in 
Folge der Weltwirtschafts- und Finanzkrise, erholte 
sich der Einzelhandel relativ rasch. Zwischen 2009 
und 2016 ist der Umsatz im Einzelhandel um ca. 
15 % gestiegen. Gleichzeitig hat sich in diesem Zeit-
raum der Anteil des Online-Handels mehr als ver-
doppelt und wird 2017 voraussichtlich die 10 %- 
Marke erreichen (vgl. nebenstehende Abbildung). 

 

Abbildung 52: Einzelhandelsumsatz gesamt und Online-Anteil 

 

 

 

 

 

 

 
Quelle: HABE/BBE Bayern 
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Die Dynamik des Umbruchs im Einzelhandel schrei-
tet ungebrochen voran. In der GfK Einzelhandels-
prognose bis 2025 wird deutlich, dass sich der La-
deneinzelhandel seit 2001 mühsam gegen den Ein-
fluss des Onlinehandels wehrt und nur noch geringe 
Zuwachsraten erzielt, während der Onlineanteil am 
Einzelhandel enorme jährliche Zuwachsraten 
(CAGR35 in der gegenüberliegenden Grafik) vorwei-
sen kann. Eine genaue Differenzierung zwischen 
den Umsatzanteilen Stationär und Online ist zu-
nehmend schwierig, da auch der stationäre Handel 
zunehmend auf eine Zweikanal-Vertriebsstrategie 
vertraut. Der stationäre Handel passt die Strategien 
an, gleichzeitig verbessern sich die technischen 
Voraussetzungen innerhalb und außerhalb des La-
dens, so dass sich der Onlinehandel aus Sicht der 
GfK auf dem Weg der Reife befindet. Den Zeitpunkt 
der Sättigung vorherzusehen ist schwierig. Es ist 
erkennbar, dass der stationäre Handel weitgehend 
eingesehen hat, dass eine ‚Onlineverweigerung’ 
keine Option ist. 
 

                                       
35  Compound Annual Growth Rate (durchschnittliche jährliche Wachs-

tumsrate). 

Abbildung 53: Entwicklung des Einzelhandelsumsatzes gesamt  

 

  



 

SK Standort & Kommune Beratungs GmbH Seite 80 

Die GfK führt in ihrer Prognose weiter aus: „Wenn-
gleich zwar alle Branchen bis zum Prognosehori-
zont 2025 absolut weiterwachsen werden und 
Technik & Medien auch künftig den ‚Löwenanteil’ 
ausmachen wird, verschieben sich die Gewichte 
zugunsten der Online-Einsteiger im Bereich Le-
bensmittel & Drogerie, Einrichten & Wohnen sowie 
Garten & Heimwerken. Im Detail sieht dies wie folgt 
aus: 

• Technik & Medien wird – nach den Spitzen 
in 2008 und 2013 – am stärksten Anteile am 
Online-Gesamtumsatz einbüßen: von 38 % 
in 2015 auf 31 % in 2025. Ursächlich dafür 
ist nicht ein geringeres Online-Volumen in 
diesem Segment, sondern dass andere Sor-
timente im gleichen Zeitraum stärker zule-
gen werden. 

• Fashion & Lifestyle hat aktuell seinen Spit-
zen-Anteil von 25 % am Online-Volumen be-
reits erreicht. Bis 2025 wird der Anteil in et-
wa konstant bei rund 24 % liegen. 

• Lebensmittel & Drogerie wird den größten 
Anteilszuwachs erlangen: Das Sortiment 
dürfte sich von derzeit 8 % auf 16 % am On-
line-Gesamtumsatz verdoppeln, was deutli-
che Innovationsschübe in der Logistik be-
reits impliziert. 

• Einrichten & Wohnen wächst marginal von 
9 % auf 10 %. 

• Garten & Heimwerken entwickelt sich im Zeitverlauf mit stabilen Anteilen am Online-
Gesamtumsatz. 

• Sport & Freizeit hat aktuell einen Anteil von 10 % – danach wird der Anteil bis 2025 leicht zu-
rückgehen, auf 9 % Anteil am gesamten Online-Umsatz.“ 

 
Abbildung 54: Online-Handelsvolumen nach Sortimenten 
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Trotz deutlicher Marktanteilsgewinne des Online-
handels kann lt. GfK kein direkter Effekt auf die Ver-
kaufsflächendimension in Deutschland nachgewie-
sen werden. Neuprojekte kompensieren überwie-
gend Flächenabgänge durch Geschäftsaufgaben. 
Der Expansion im Lebensmitteleinzelhandel oder 
Flächenerweiterungen, wie z.B. bei Shopping-
Centern stehen Schließungen (z.B. Textil- oder Mö-
belfachgeschäfte) gegenüber. Negativ auf die Flä-
chenbilanz wirken sich auch Schließungen von Wa-
renhäusern oder Filialflächenverkleinerungen bei 
Elektrofachmärkten oder Buchkaufhäusern aus. 

 

 

 

 
 

 

 

Abbildung 55: Marktanteile im deutschen Einzelhandel nach Betriebsformen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quelle: GfK 

 

 

 

6,3 6,7 6,3 6,4 6,7 7,2 7,1 7,5 8,5 9,9 11,0 11,6 12,3

13,3 13,7 13,7 13,9 13,9 13,9 14,2 14,2 13,8 13,3 12,9 12,8 12,6

24,8 24,4 24,0 23,3 21,7 21,2 21,0 20,6 19,9 18,9 18,4 17,9 17,5

22,3 22,5 22,7 22,9 23,1 23,4 23,7 23,9 23,6 22,9 22,9 22,6 22,4

3,6 3,3 3,2 3,1 2,9 2,7 2,6 2,6 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3

10,6 10,8 11,5 11,9 12,8 12,8 12,7 12,9 13,2 13,7 13,7 14,0 14,1

8,2 7,4 7,1 7,3 7,2 7,3 7,3 7,4 7,6 7,9 8,0 8,2 8,3

10,8 11,1 11,3 11,3 11,6 11,4 11,2 10,9 11,1 11,0 10,9 10,7 10,6

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016**

Marktanteile im deutschen Einzelhandel nach Betriebsformen

SB-Warenhäuser /
Verbrauchermärkte
Supermärkte

Lebensmittel-
discounter
Warenhäuser

Fachmärkte 

Traditionelle
Fachgeschäfte
Filialisierter
Nonfood-Einzelhandel
Distanzhandel



 

SK Standort & Kommune Beratungs GmbH 

Seite 82 

Die Verkaufsfläche dürfte somit nach Schät-
zungen der GfK auf rund 119,5 Millionen 
Quadratmeter im Jahre 2025 anwachsen. Al-
lerdings wird sich das Flächenwachstum wei-
terhin recht ungleich in Deutschland entwi-
ckeln und bestehende Disparitäten verstärken.  
Diese zeigen sich nicht nur in den vom Online-
Handel unterschiedlich betroffenen Sortimen-
ten, sondern auch in der unterschiedlichen 
Entwicklung der Betriebstypen und Standort-
lagen.    

Die GfK erwartet, dass Standorte, an denen 
die Erosion des Einzelhandelsbesatzes schon 
seit Jahrzehnten zu beobachten ist, überpro-
portional verlieren werden. Dies sind benach-
teiligte Kleinstädte, periphere und wenig ver-
dichte ländliche Räume sowie Nebenlagen in 
allen Städtekategorien. 

 

 

Abbildung 56: Verkaufsfläche im deutschen Einzelhandel 
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Dabei hat der stationäre Einzelhandel lt. Kon-
sumentenbefragungen der GfK GeoMarketing 
(FutureBuy 2014) durchaus Vorteile. 

Während bei der Einfachheit des Einkaufs, der 
Schnelligkeit der Abwicklung und bei der Er-
sparnis deutliche Vorteile im Online-Bereich 
gesehen werden, liegt der Vorteil des stationä-
ren Handels bislang beim „Sehen, Probieren, 
Tasten, Riechen“ enorm hoch. Auch die 
Schnelligkeit bei der Verfügbarkeit wird als 
deutlicher Vorteil gesehen. 

Trotzdem verlieren in vielen Kommunen die 
Innenstädte weiter an Beliebtheit, da der Onli-
ne-Handel Bedürfnisse der Kunden individuel-
ler und zielgerichteter befriedigen kann. 

Dies führt oft zu dem sogenannten 
„Showrooming-Effekt“, bei dem Kunden Pro-
dukte, die sie im Laden sehen, vielfach im La-
den oder in der Fußgängerzone im Internet 
suchen und sofort dort preisgünstiger bestel-
len. Deshalb wünschen sich Konsumenten 
einen modernen stationären Einzelhandel mit 
offenen WLAN-Hotspots, um mobiles Einkau-
fen einfacher zu ermöglichen. Diesem Wunsch 
folgen bereits viele Städte, indem sie die In-
nenstädte flächendeckend mit WLAN-Netzen 
ausstatten. 

Abbildung 57: Gewichtete Vor- und Nachteile beim stationären und Online-Einkauf lt. GfK-
      Studie FutureBuy 2014 
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Für viele Experten ist diese Entwicklung ein 
Schritt in die richtige Richtung, um den Besuch 
der Stadtzentren wieder attraktiver zu gestal-
ten. Das Angebot des mobilen Shoppings soll 
die Kunden wieder in die Zentren ziehen und 
das Shoppingerlebnis sowohl online als auch 
offline ermöglichen. Dies bedeutet, dass die 
stationären Händler auf Dauer dem Druck 
ausgeliefert sind, eigene Online-Shops anzu-
bieten, in denen die Kunden auch online direk-
ten Zugriff auf die Produkte des Offline-Shops 
erhalten. 

Was die Zukunft noch bringen wird, lässt sich 
am besten an den heute jungen Käuferschich-
ten ablesen. In der „GfK Younger Shopper 
Study 2015“ sehen 16-21-jährige Konsumen-
ten das Einkaufen von morgen so: 

• 74 % werden künftig genauso häufig 
stationär einkaufen 

• 72 % werden künftig Einkaufen als so-
ziale Aktivität nutzen 

• 66 % bevorzugen Online-Shops mit 
stationären Filialen. 

Was sind die Konsequenzen für den stationä-
ren Handel? 

Die GfK ist durch ihre Kenntnis des Einzel-
handels im Abstrakten – von der Datenseite – 
wie auch im Konkreten – durch zahlreiche Be-
ratungsprojekte – überzeugt, dass der Handel 

der Zukunft auch weiterhin ‚vor Ort’ stattfindet. Natürlich verschieben sich die Gewichte. Der Online-
Handel stellt eine disruptive Innovation für den Einzelhandel dar, die manche der heutigen Marktteil-
nehmer entweder in die Insolvenz oder in die nächste Entwicklungsstufe „zwingen“ wird“36. 

Was der stationäre Handel unternehmen sollte, fasst die GfK im folgenden Schaubild zusammen: 

 
 

                                       
36  GfK GeoMarketing GmbH (Juli 2015): eCommerce- Wachstum ohne Grenzen? 
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In der Untersuchung „Vitale Innenstädte“ aus 
dem Jahr 2016 stellt das Institut für Handelsfor-
schung (IFH), Köln, folgendes fest: 

• Digitale Services werden von gut jedem 
zweiten Innenstadtbesucher positiv be-
wertet. Zwei von drei Befragten ist ein Zu-
griff auf ein kostenfreies W-LAN in einer 
Innenstadt wichtig. Dies ist somit der be-
liebteste digitale Service. 

• Aber auch die Möglichkeit, online Informa-
tionen über die Geschäfte in der Innen-
stadt einzuholen oder online bestellte Wa-
re in Geschäften in der Innenstadt abho-
len zu können, ist mehr als jedem zweiten 
Befragten wichtig. 

• Dahingegen ist aus Sicht der Befragten 
ein eigener Onlineshop weniger zwin-
gend. Knapp zwei von drei Befragten ist 
es nicht wichtig, bei Geschäften aus der 
Innenstadt online zu bestellen. Lokale On-
linemarktplätze werden von knapp 44 
Prozent der Innenstadtbesucher als wich-
tig bewertet. 
 

Für die Städte ergeben sich daraus folgende Im-
plikationen: 

• Attraktivität schaffen durch Ambiente und 
Flair: Einkaufsstandorte stehen im direk-
ten Wettbewerb. Wichtigster Aspekt für 
die Zufriedenheit der Passanten ist der 

Wohlfühlfaktor einer Stadt. Diesen gilt es 
für Städte zu stärken und in den Fokus zu 
stellen. 

• Baukultur: Passanten wünschen sich eine 
ansprechende Bebauung. Gebäude zah-
len am stärksten auf den Erfolgsfaktor 
Ambiente und Flair ein. Mit diesem Wis-
sen müssen Städte Sanierungs- und Mo-
dernisierungsmaßnahmen vorantreiben. 

• Die digitale Innenstadt: Die Befragten 
wünschen sich digitale Services für ihre 
Innenstadt. Kostenfreies WLAN, Click and 
Collect und online Informationen über die 
Unternehmen vor Ort finden, werden von 
mehr als der Hälfte der Besucher einer 
Innenstadt als wichtig angesehen. Diese 
Services bieten einen direkten Mehrwert 
für die Besucher und können vergleichs-
weise einfach umgesetzt werden. Städte 
haben hierbei eine Querschnittsfunktion 
und müssen Händler und Gastronomen 
mit Informationen und Handreichungen zu 
diesen Themen versorgen. 

 

Für den Einzelhandel resultieren folgende Impli-
kationen: 

• Schaffung von Einkaufsanreizen: Passan-
ten wünschen sich eine breite Angebots-
vielfalt in einer Innenstadt. Dies ist in klei-
neren Städten oftmals schwer realisierbar. 

Umso wichtiger ist es, dass Händler die 
Möglichkeiten der Digitalisierung und Ko-
operation nutzen, um das Angebot zu er-
weitern. 

• Erhöhung des Einkaufserlebnisses: Ge-
bäude wurden durch die Passanten als 
wichtigster Aspekt für das erlebte Ambien-
te und Flair genannt. Händler können dies 
durch attraktive Schaufenster- und Fas-
sadengestaltung aktiv beeinflussen. 

• Mehrwerte durch digitale Services: Die 
„Customer Journey“37 auch stationärer 
Kunden beginnt im Internet. Demnach ist 
es heutzutage unabdingbar, dass ein 
Händler im Internet gefunden wird. Den 
Befragten ist es wichtig, Informationen zu 
Produkten und zum Händler in ihrer In-
nenstadt im Internet zu finden. Basisin-
formationen zu Öffnungszeiten, Lage und 
Sortiment müssen einfach auffindbar sein. 

 

Die aus der Studie zitierten Ergebnisse und Im-
plikationen lassen sich aus Gutachtersicht auch 
auf die Stadt HEIDENHEIM a.d. Brenz übertra-
gen. 

                                       
37  Dieser Marketing-Begriff bezeichnet den gesamten Entschei-

dungsprozess eines Kunden, von der Information über das Pro-
dukt über die finale Produktauswahl bis hin zur Wahl der Be-
zugsquelle. 
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8 Nutzungspotenziale und räum-
liche Entwicklungsmöglichkei-
ten 

Zur Umsetzung der aufgezeigten Entwick-
lungspotenziale im Heidenheimer Einzelhan-
del wurden seitens der Stadtverwaltung die 
möglichen Entwicklungsflächen 

• Parkhaus am Bahnhof sowie 
• das ehem. Coop-Areal (westlich vom 

ZOH) 

benannt (vgl. Abbildung gegenüber). Diese 
werden nachfolgend im Rahmen eines Stär-
ken-Schwächen-Chancen-Risiken-Profils unter 
Berücksichtigung der Aspekte Einzelhandel, 
Städtebau und Verkehr auf ihre Eignung zur 
Umsetzung der Entwicklungspotenziale unter-
sucht. Dabei werden auch Verbesserungsvor-
schläge zur Behebung vorhandener städte-
baulicher Defizite unterbreitet. 

 

Abbildung 58: Lage und städtebaulich-funktionale Einbindung der untersuchten Entwick-
lungsstandorte  

 

 

OTTILIENBERG

SCHLOSSBERG

BRENZPARK SÜD

SCHLOSS
HELLENSTEIN

ZOH

ZOB

BHF

HISTORISCER
STADTKERN

EINKAUFEN

Ha
up

ts
tra

ße

Kanalstraße

Ul
m

er
 S

tra
ße

Pa
ul

st
ra

ße

Olgastraße

Fr
ie

dr
ic

h-
Eb

er
t-S

tra
ße

G
ra

be
ns

t ra
ße

Brenzstraße

Friedrichstraße

Heinrich-Voelter-Straße

Robert-Koch-Straße

Fr
ie

dr
ic

h-
Eb

er
t-S

tra
ße

Theodor-Heuss-Straße

U lm
e r St raße

Eugen-Jaekle-Platz

He
lm

ut
-B

or
ne

fe
l d

-S
tra

ße

Theodor-Heuss-Straße

St. Pöltener Straße

Hi
nt

er
e 

G
as

se

Hi
nt

er
e 

G
as

se

An
 d

er
 S

ta
dt

m
au

er

Fr
ie

dr
ic

hs
tra

ße

Ba
hn

ho
fs

tra
ße

M
ar

ie
ns

tra
ße

Au
gu

st
-L

ös
ch

-S
tra

ße

Am
 W

edelg rabe n

Christianstraße
Sc

h n
ai

t h
ei

m
er

 S
t r

aß
e

Ba
hn

ho
fs

tra
ße

Brenzstraße

Im
 F

lü
ge

l

Ba
hn

ho
fs

tra
ße

Pl
ou

cq
ue

ts
tra

ße

Am Wedelgraben

Ha
up

ts
t ra

ße

Ba
hn

ho
fs

tra
ße

St. Pöltener Straße

Pl
ou

cq
ue

ts
tra

ße

Johann-Matthäus-Voith-Platz

St. Pöltener Straße

M
ar

ie
ns

tra
ße

An
 d

er
 S

ta
dt

w
aa

ge

Bahnhofplatz

Ha
nn

s-
Vo

ith
-P

ro
m

en
ad

e

Ka
rls

tra
ße

Kurt-Bittel-Straße

Marienstraße

Sc
hn

ai
th

ei
m

er
 S

tra
ße

He
lm

ut
-B

or
ne

fe
ld

-S
tra

ße

PLANUNG
FH 

STANDORT

BRENZ

PLANUNG
FUßGÄNGER-

BRÜCKE

BAHNTRASSE

B 19

B 466

B 
19

B 466

B 466

SCHLOSS ARKADEN

COOP
AREAL

PARKHAUS
BAHNHOF

BRENZ

TOTENBERGFRIEDHOF

GASTRO

"ABENDLEBEN"

"TAGLEBEN"

ERHOLEN
NATUR

Ka
rls

tra
ße

ENTWICKLUNGSSTANDORTE

BILDUNG

KULTUR

VERWALTUNG

EINKAUFEN

PARKPLÄTZE

PARKHAUS - TIEFGARAGE

BUS- / BAHNHALTESTELLE

WICHTIGE FUßWEGEVERBINDUNG

FUßGÄNGERUNTERFÜRUNG

FUßGÄNGERBRÜCKE - GEPLANT

GRÜNSTUKTUREN

NUTZUNGEN / FUNKTIONEN DER INNENSTADT EINZELHANDELSKONZEPT
Stadt Heidenheim



 

SK Standort & Kommune Beratungs GmbH 

Seite 87 

 Parkhaus am Bahnhof 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Entwicklungsfläche Parkhaus am Bahnhof

Lage Am nordöstlichen Rand des Zentralen Versorgungsbereichs Innenstadt zwischen Bahnhof und Dualer Hochschule am 
Bahnhofplatz gelegen.

Umfeld- und Nutzungsstrukturen Norden: Duale Hochschule, aufgelockerte Mischnutzungen; Osten: Bahnanlagen direkt angrenzend, jenseits davon Brenzpark-
Süd und B19/466; Süden: Bahnhof, Hellenstein Gymnasium, Eugen-Gaus-Realschule, Hauptpost, Dienstleistungsbesatz; Westen: 
ZOB, Kunstmuseum, Einkaufszentrum Schloss-Arkaden.

bestehendes Baurecht Einfacher Bebauungsplan nach § 30 Abs. 2 BauGB  "Westlicher Bahnhofsbereich" (2005)
Art und Maß der baulichen Nutzungen richten sich nach § 34 BauGB

Planungen Parkhaus-Neubau (inkl. Kopfbau) angedacht.

Blick in östlicher Richtung Blick vom ZOB in östlicher Richtung Blick auf Garageneinfahrten an nördlicher 
Gebäudeseite 
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Einzelhandel

Städtebau

Verkehr

Großzügige Stellplatzzahl im direkt zugeordneten Parkhaus gegeben.
Rechteckiger Flächenzuschnitt und Flächengröße erlauben auch 
Fachmarktnutzungen. -

Gute Lage am Bahnhof und Nähe zur Innenstadt.

Stellung und Höhe des Gebäudes bewirken Lärmschutz für angrenzende 
Nutzungen.

Parkhaus ist sanierungsbedürftig und gestalterisch unansprechend.
Hoher Versiegelungsgrad und kaum Grün bewirken geringe Aufenthaltqualität.
Starke Lärmimmsionen durch Verkehrstrassen (Bahn, Bundesstraße).
Verkehrstrassen, Brenz und Topografie stellen Barriere dar und verhindern eine Verbindung 
zum östlich gelegenen Siedlungsbereich.

Gute Pkw-Erreichbarkeit aus dem gesamten Heidenheimer Stadtgebiet 
gegeben.
Entwicklungsfläche bildet mit ZOB und Bahnhof einen Verkehrsknoten, 
an dem sich die Funktionen Ankommen, Umsteigen, Warten, Wegfahren 
vereinen und eine hohe Frequenz an Bewegungen (fußläufig, per Rad , 
per Pkw, per Bus oder Bahn) induzieren.
Gute MIV-Anbindung von der B 466 über Friedrichstraße und Kurt-Bittel-
Straße.
Gute Auslastung des Parkhauses aufgrund seiner Lage, günstiger 
Parkgebühren und des Angebots von Dauerparkplätzen.
Sehr gute Anbindung über ZOB und Bahnhof an regionale und 
überregionale Bus- und Bahnverbindungen.
Schnelle Erreichbarkeit der Innenstadt per Rad oder zu Fuß.

Steigendes Verkehrsaufkommen kann stärkere Lärmimmissionen hervorrufen.

STÄRKEN SCHWÄCHEN
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Einzelhandel

Städtebau

Verkehr

FAZIT

Aus Gutachtersicht bietet der angedachte Neubau des in seiner Lage für die Erreichbarkeit der Innenstadt ebenfalls wichtigen Parkhauses die Möglichkeit, 
durch einen attraktiven Nutzungsmix (Einzelhandel, Dienstleistung, Gastronomie, ggf. Freizeitangebote) sowohl zielkundenspezifische Angebote zu 
etablieren als auch die vor Ort vorhandenen Frequenzen (ÖPNV-Nutzer, Schüler, Studenten) abzuschöpfen. Als mögliche, in ihrer Realisierbarkeit noch zu 
überprüfende Nutzung böte sich aus Gutachtersicht z.B. ein Büro-Fachmarkt an, der nicht nur Zielkunden anspricht, sondern auch die umliegenden Schüler- 
und Studenten-Potenziale adressiert. Neben ergänzenden gastronomischen Nutzungen (z.B. Café) sollte zur Ergänzung des Nutzungsmixes auch ein Ausbau 
der bereits heute z.T. im Parkhaus vorhandenen gesundheitsorientierten Dienstleistungen (z.B. Ärztehaus zusammen mit einer Apotheke) 'ins Auge gefasst' 
werden.  Um die Nutzungsmischung abzurunden, können auch Freizeitnutzungen (z.B. Kletterwand) auch temporärer Art (Veranstaltungen z.B. auf der 
Dachebene) in Frage kommen. Aus städtebaulicher Sicht ist darauf zu achten, dass sich der Parkhaus-Neubau in die Umgebung einzufügt und ansprechend 
gestaltet wird.

CHANCEN RISIKEN

 
Aufgrund der fußläufigen Entfernung zu den innerstädtischen 
Haupteinkaufslagen durchaus Synergieeffekte mit dem innerstädtischen 
Besatz denkbar.
Schaffung eines zielkundenspezifischen Einzelhandelsangebotes, das 
auch die im Umfeld vorhandenen Studenten- und Schülerpotenziale 
adressiert (z.B. Bürofachmarkt).
Nutzung bereits vorhandener Frequenzen im Umfeld des Bahnhofs und 
ZOB (u.a. auch Abschöpfung der Studenten- und Schülerpotenziale). 
Ausbau ergänzender Angebote im Bereich gesundheitsorientierter 
Dienstleistungen (z.B. Ärztehaus) und Schaffung eines attraktiven 
Gastronomieangebotes (Café) zur Abschöpfung der Frequenzen im 
Umfeld (Studenten, Schüler, ÖPNV-Nutzer).
Nutzungsmischung Parken, Einzelhandel und medizinische Versorgung 
zieht verschiedene Zielgruppen an.

-

Nutzungsmischung ausbauen und Frequenz durch Fußgänger und 
Autofahrer besser nutzen.
Attraktiveres Erscheinungsbild des Parkhauses durch Neubau und 
gleichzeitige gestalterische Aufwertung. 
Gebäudehöhe und Grundfläche des Parkhaus-Neubaus minimieren und 
an nähere Umgebung anpassen, um jetzige Dominanz des Gebäudes zu 
entkräften.
Innovative, attraktive Gestaltung der zur Bahntrasse hin zeigenden 
Gebäudeseite, um ankommenden Zugreisenden ein positives 
Erscheinungsbild / Ankommen zu vermitteln. 
Hochwertigere Gestaltung der Freibereiche (Grünkonzept entwickeln). 

Anhaltender Verfall/Leerstand des heutigen Parkhauses mindert Aufenthaltsqualität und 
Erscheinungsbild des Bahnhofsumfeldes.

Stellplatzbedarf des Parkhauses an die dort vorhandenen/künftigen 
Nutzungen anpassen.
Ein- und Ausfahrt zum Parkhaus nächstmöglich zur Kurt-Bittel-
Straße/zum Bahnhofsplatz vorsehen, um Akzeptanz/Nutzung des 
Parkhauses  zu verstärken.
Erhalt eines attraktiven und für die Innenstadt wichtigen 
Parkplatzangebotes.
Fahrradständer für Pendler schaffen.

Attraktiviertes Parkflächenangebot könnte Verkehrsaufkommen steigern und stärkere 
Lärmimmissionen mit sich bringen.
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Abbildung 59: Parkhaus am Bahnhof – städtebauliche Ist-Situation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 60: Parkhaus am Bahnhof – städtebauliche Zielvorschläge 
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 Ehem. Coop-Areal 

 
 
 
 
  

bestehendes Baurecht Innenbereich nach § 34 BauGB (Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile)

Planungen Aktuell keine Planungen vorhanden. Perspektivisch ist eine städtebauliche Aufwertung des gesamten Quartiers zwischen Brenz-, 
Olga-, Marien- und Karlstraße angedacht.

Entwicklungsfläche Ehem. Coop-Areal

Lage Unweit der Haupteinkaufslage innerhalb des Zentralen Versorgungsbereichs Innenstadt an der Marienstraße gegenüber dem ZOH 
gelegen. Nach erfolgtem Abriss des im städtischen Eigentum befindlichen Gebäudes an der Marienstraße 3 derzeitige Nutzung 
der Brachfläche als Parkplatz. Das gesamte Areal schließt die frühere Coop-Immobilie, die heute den Brenz-Club, 
Einzelhandelsbesatz im Erdgeschoss beherbergt, mit ein. 

Umfeld- und Nutzungsstrukturen Norden: direkt nördlich angrenzend frühere Coop-Immobilie mit Einzelhandelsnutzungen (u.a. Junge Mode, Telefonladen) im 
Erdgeschoss sowie Diskothek u. Büro-Nutzungen; im weiteren nördlichen Verlauf EKZ Schloss-Arkaden; Osten: ZOH, 
Commerzbank, Musikschule, vereinzelte gewerbliche Nutzungen; Süden: Wohngebäude mit Nagelstudio direkt angrenzend, 
südlich der Brenzstraße Kaufhaus Steingass als einer der maßgeblichen innerstädtischen Magnetbetriebe; Westen: Einzelhandels-
, Dienstleistungsbesatz entlang der Karlstraße.

Blick in nördlicher Richtung von der Brenzstraße Blick auf Bestandsgebäude in westlicher Rich-
tung von der Olgastraße 

Blick in südlicher Richtung (Bestandsgebäude 
rechts, ZOH linker Hand) 



 

SK Standort & Kommune Beratungs GmbH 

Seite 92 

 
 
  

Einzelhandel

Städtebau

Verkehr

Zentrale Lage unweit der innerstädtischen Haupteinkaufslage 
(Karlstraße, Schloss-Arkaden, Kaufhaus Steingass/Fußgängerzone), 
demzufolge bedeutende Agglomerations- und Synergieeffekte zu 
erwarten.
Gegenüberliegender ZOH fungiert als Frequenzspender.

Derzeit keine attraktive fußläufige Erschließung (Stichwort 'Durchstich') über die Karlstraße 
gegeben.
Hohe Verkehrsbelastung durch nahegelegene B 466 und ZOH mindern die 
Aufenthaltsqualität im Standortbereich.

Lage der Entwicklungsfläche umrahmt den östlichen Eingang zur 
Innenstadt (vom Bahnhof her) und bildet so eine städtebaulich dominate 
Position.

Starr ausgebildete Raumkante in Verbindung mit unattraktiver Gestalt leitet Passanten am 
Gebäude vorbei.
Starke Versiegelung im Rückbereich/Innenhof der Entwicklungsfläche mindert 
Aufenthaltsqualität.
Keine klare Trennung zwischen privatem und öffentlichem Raum, so dass Lärmimmissionen 
(verursacht durch Verkehr) auf den Innenhof einwirken und die Aufenthaltsqualität negativ 
beeinflussen.

Gute Erreichbarkeit mit dem Pkw über den Hauptverkehrsträger B 466 
und Stellplätze im direkten Standortumfeld (südlich des ZOH) sowie v.a. 
über die nahe gelegenen Parkhäuser in den Schloss-Arkaden bzw. am 
Bahnhof.
Hervorragende Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln über 
östlich benachbarten ZOH gegeben.
Radfahrstreifen entlang Olgastraße und Marienstraße bieten eine sichere 
Erreichbarkeit für Radfahrer. 

Derzeit keine ampelgesicherte Überquerungsmöglichkeit der Marienstraße auf Standorthöhe 
für Fußgänger gegeben. 
Hohes Verkehrsaufkommen und Lärm beeinträchtigt die Aufenthaltsqualität in der 
Olgastraße.
Derzeit keine attraktive fußläufige Durchwegung der Entwicklungsfläche zwischen ZOH und 
Karlstraße möglich.

STÄRKEN SCHWÄCHEN
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Einzelhandel

Städtebau

Verkehr

FAZIT

Das ehem. Coop-Areal prägt zusammen mit der derzeit als Parkplatz zwischengenutzten Fläche an der Marienstraße die östliche Eingangssituation zum 
Zentralen Versorgungsbereich Innenstadt und fungiert als "Gelenk" zwischen den Nutzungen "Ankommen/Warten/Wegfahren" und "Einkaufen". Aufgrund 
seiner zentralen Lage unweit der innerstädtischen Haupteinkaufslage Karlstraße/Schloss-Arkaden/Hauptstraße bietet sich die Fläche ideal zur Ergänzung 
und Abrundung des innerstädtischen Einzelhandelsbesatzes sowie für Dienstleistungs- und Gastronomienutzungen an. Entscheidend ist dabei, über 
einen 'Durchstich' zur Karlstraße (z.B. über eine Erweiterung der Thalia-Buchhandlung) eine attraktive fußläufige Verbindung zum hoch frequentierten 
östlich benachbarten ZOH zu schaffen. Mit einer fußläufigen Wegeverbindung durch die Entwicklungsfläche ("als eine Art Passage") und der Ansiedlung 
attraktiver Nutzungen unter Einschluss von Gastronomie kann ein neuer "Wartebereich" für ÖPNV-Nutzer mit hoher Aufenthaltsqualität geschaffen 
werden. Raumkanten sind wichtig, um Lärmimmissionen nach außen zur Straße hin abzuschirmen und im Rückbereich Ruhebreiche zu schaffen. 
Einzelbäume und unversiegelte Freibereiche im Rückbereich des Gebäudes können die Aufenthaltsqualität für Passanten erhöhen und damit einen 
Beitrag zu einer attraktiven Verbindung zwischen ZOH und Karlstraße leisten. Bei Überplanungen ist das zukünftige Gebäude attraktiver zu gestalten und 
in den Erdgeschosszonen für Passanten zu "öffnen". Die Lage am Eingang des Zentralen Versorgungsbereichs Innenstadt bietet Potenzial, diese 
städtebauliche Situation stärker herauszustellen.   

CHANCEN RISIKEN

Ergänzung des innerstädtischen Einzelhandelsangebotes durch 
Einzelhandelsnutzungen.
'Durchstich' zur Karlstraße (z.B. durch Erweiterung Thalia) schafft direkte 
Verbindung zwischen Haupteinkaufslage Karlstraße und ZOH.
Etablierung eines attraktiven Gastronomieangebotes mit hoher 
Aufenthaltsqualität, auch um vorhandene Potenziale durch den ZOH 
(Wartende) abzuschöpfen.

-

Aufwertung der Entwicklungsfläche hinsichtlich Gestaltung und Nutzung 
(Einzelhandel, Dienstleistung). 
Ausbilden einer städtebaulichen Situation, die den östlichen Eingang zur 
Innenstadt markiert und in die Innenstadt hereinleitet.
Schaffen von Raumkanten, um Lärmimmisionen (Verkehr) abzuschirmen 
und Ruhebereiche zu schaffen.  
Innenhof/Rückgebäude (halb-) öffentlich für Fußgänger zugänglich 
machen, entsiegeln und begrünen, um Aufenthaltsqualität zu erhöhen.
Städtebauliche Aufwertung der Olgastraße (Aufentaltsqualität und Grün), 
um Kundenfrequenzen vom ZOB/Bahnhof in Richtung Innenstadt 'zu 
lenken'.

Fortdauernde Unternutzung der Entwicklungsfläche wertet Eingangssituation zur Innenstadt 
ab und kann zum Imageverfall des Standorts führen.

Fußläufige Verbindung zwischen ZOH und Karlsstraße (über die 
Entwicklungsfläche) schafft eine Wegebeziehung zwischen den 
Bereichen "Ankommen" und "Einkaufen".

Steigendes Verkehrsaufkommen durch attraktive Nutzungen kann die Aufenthaltsqualität 
entlang der Olgastraße noch stärker mindern.
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Abbildung 61: Ehem. Coop-Areal – städtebauliche Ist-Situation 
 
 

Abbildung 62: Ehem. Coop-Areal – städtebauliche Zielvorschläge  
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 Bewertungsraster 

 

 

 

 

Flächen:
Fläche 1 

(Parkhaus am 
Bahnhof)

Fläche 2 
(ehem. Coop-

Areal)

Kriterien zur Prüfung der grundsätzlichen Eignung:

   geeignet (+)
   bedingt geeignet (o)
   nicht geeignet (-)

+/o/- +/o/-

+ +
+ +
+ +
- -
+ +

+ +
+ +
+ +

o o
+ +
+ +

+ +
+ +
+ +
o +
+ +

Nahpotenzial im näheren Umfeld o o
+ +

Beeinträchtigung des Ortseingangsbildes

Beitrag zur Konzentration von Nutzungen

Einhaltung des Abstandes zu schützenswerten Gebieten und Objekten

Einfluss auf Versorgung der Bevölkerung

Einfügung in bestehende und geplante Zentrenstruktur 

Lärmbelastung für Umfeldnutzungen durch Anliefer-, Ziel- und Quellverkehr

Verträglichkeit mit angrenzenden Nutzungen  (Einfügung nach Art, Maß und Nutzung)

Städtebaulicher Siedlungszusammenhang (integrierte Lage)

Landschafts- und Ortsbild

Erschließungsverträglichkeit Landschaftsbild

Einfügung in bestehendes Ortsbild

Verkehrsanbindung/ Erreichbarkeit

Entfernung zum übergeordneten Hauptverkehrsstraßennetz (Autobahnzubringer, Bundes-/Staatsstraße)

Leistungsfähigkeit/ Dimensionierung der Zubringerstraße*

Erreichbarkeit ÖPNV, Fußgänger und Radfahrer

2. Städtebauliche Auswirkungen

Lage, Nutzungsverträglichkeit und Verkehr

Grundstück

Aktuelles Planungsrecht

Größe

Zuschnitt

perspektivische Entwicklungs-/Erweiterungsmöglichkeiten

Topographie

Bewertung der Standort-Eignung für Einzelhandel

1. Nutzungsstrukturelle Gegebenheiten

Zusammenfassende Bewertung der Standort-Eignung für Einzelhandel geeignet geeignet

* Beurteilung aufgrund derzeitig gegebener Erschließung.
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9 Zentrenkonzept 
Um eine in den Städten grundsätzlich immer 
stärker werdende Streuung des Einzelhandels mit 
all ihren Folgen zu vermeiden, stellt die Auswei-
sung von Zentren ein probates Mittel dar.  

Die bestehende Zentrenstruktur der Stadt wird 
dabei gutachterlich überprüft und ggf. durch neue 
Zentren und Abgrenzungen ergänzt bzw. ange-
passt.  

Die Analyse der Zentrenstruktur beinhaltet im 
Folgenden: 

• Ermittlung der funktionalen Zentren und 
ggf. Abgrenzung weiterer zentraler Ver-
sorgungsbereiche und deren Benennung 
(Nahversorgungszentrum); 

• Bestimmung der Funktions- und Aufga-
benteilung zwischen den Zentren. 

In die Bewertung fließen die Erkenntnisse zur 
bestehenden Einzelhandelsstruktur, zu Agglome-
rationen sowie bezüglich des Versorgungsauf-
trags der Stadt ein. Darüber hinaus werden die 
bereits vorliegenden Unterlagen der Stadt kon-
struktiv-kritisch überprüft, ggf. angepasst sowie 
Vorschläge für ggf. zusätzliche Zentren unterbrei-
tet. 

 Zentren- und Versorgungsstruktu-
ren 

Nachfolgend werden zunächst die bestehenden 
Zentren- und Versorgungsstrukturen in 
HEIDENHEIM a.d. Brenz in kurzen Lagesteck-
briefen dargestellt.  

Diese enthalten eine Beschreibung der jeweiligen 
Lage, der Umfeld- und Nutzungsstrukturen sowie 
ggf. bestehende Planungen.  

Anhand einer SWOT-Analyse werden nachfol-
gend die Stärken, Schwächen, Chancen und Ri-
siken der jeweiligen Lage hinsichtlich der Krite-
rien Einzelhandel, Städtebau und Verkehr darge-
stellt. 

Anschließend wird jeweils ein kurzes Fazit gezo-
gen. 
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9.1.1 Zentraler Versorgungsbereich Innenstadt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Blick von der Hauptstraße in nördlicher Richtung      Blick von der Hauptstraße in südlicher Richtung 

 

  

Umfeld- und 
Nutzungsstrukturen
Planungen

Lage Der Zentrale Versorgungsbereich Innenstadt umfasst unter Einschluss der Altstadt in etwa einen Bereich zwischen den Schloss-
Arkaden und dem Bahnhofsbereich (inkl. Parkhaus) im Norden, der Bahnhofstraße/Helmut-Bornefeld-Straße/Am Wedelgraben im 
Osten und der St. Pöltener Straße im Süden (unter Einschluss der südlichen Straßenseite). In südwestlicher Richtung reicht der 
Zentrale Versorgungsbereich bis zum Fuße des Schlossbergs und erstreckt sich im weiteren westlichen Verlauf (unter 
Einbeziehung des östlichen Abschnitts der Schloßstraße) entlang der Wilhelm- und Clichystraße bis auf Höhe der Kreuzung mit der 
Fritz-Schneider-Straße.

Gut durchmischte Strukturen, die sämtliche für eine Innenstadt charakteristischen Nutzungen (Einzelhandel, öffentliche und private 
Dienstleistungsangebote, Gastronomie und Wohnen) umfassen.

Im städtebaulichen Leitbild sind die Modernisierung der Fußgängerzone, die Umgestaltung des Rathausplatzes sowie der 
Südabschluss der Hauptstraße als mögliche Projekte definiert.
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Einzelhandel

Städtebau

Verkehr

Einzelhandel

Städtebau

Verkehr

FAZIT

STÄRKEN SCHWÄCHEN

Attraktiver Angebotsmix aus Filialisten (insb. EKZ Schloss Arkaden)  und 
Fachgeschäften in der Innenstadt.
Innerstädtisches Einkaufszentrum Schloss-Arkaden mit räumlich weit 
ausstrahlendem Einzugsgebiet und direkter Anbindung an die 
Fußgängerzone.
Gros des Angebots im innerstädtischen Leitsortiment Bekleidung im 
Zentralen Versorgungsbereich Innenstadt verortet, bei überwiegender 
Marken- und Qualitätsorientierung.
Attraktiver Facheinzelhandel (auch in den Nebenlagen), z.T. mit 
Spezialangeboten (z.B. Musikalien, Hüte, Wäsche, Modellbahn). 
Attraktiver Wochenmarkt.
Wohnortnahe Versorgung der Innenstadtbevölkerung mit täglichen 
Bedarfsgütern gewährleistet (u.a. Norma, Drogeriemärkte Müller u. dm, 
zahreiche Betriebe des Ladenhandwerks, innenstadtnahe Anbieter AK 
Supermarkt, REWE Verbrauchermarkt).

Konzentration der Einzelhandelsangebote im nördlichen Bereich der Innenstadt (insb. Schloss- 
Arkaden, Drogeriemarkt Müller, Steingass) bindet Kundenfrequenzen, in der Folge 
Frequenzabnahme in südlicher Richtung durch ungleichmäßige Ausbildung der 
Angebotsschwerpunkte.
Flächenspielräume für zusätzliche Fachmarktangebote im ZVB Innenstadt begrenzt.

Städtebauliche Blockränder und rasterförmig angelegtes 
Erschließungssystem bieten eine gute Orientierung für Fußgänger.
Hauptstraße (Altstadt) ist durch schmale und breite giebelständige  
Gebäude mit steilen Satteldächern geprägt, was eine angenehme 
Aufenthaltsqualität erzeugt. 
Gebäude der Hauptstraße sind so angeordnet, dass punktuell 
Blickbeziehungen zum Schloss Hellenstein möglich sind und somit ein 
besonderer 'Flair' erzeugt wird.

Die fußläufige Verbindung zwischen dem nördlichen und südlichen Teil des Zentralen 
Versorgungsbereichs Innenstadt führt über die stark befahrene B 466, welche trotz 
Beampelung als Barriere für Fußgänger wirkt. 
Die Aufenthaltsqualität am Eugen-Jaekle-Platz ist aufgrund seiner Gestalt und seiner direkten 
Lage an der B 466 (hohes Verkehrs- und somit Lärmaufkommen) eingeschränkt. Da der 
Eugen-Jaekle-Platz sich städtebaulich zur B 466 öffnet und nicht klar durch enge 
Raumkanten gefasst ist, wirkt er räumlich sehr groß. Das gleiche gilt für den Rathausplatz - 
dieser groflächige Platz ist ebenfalls räumlich nicht klar definiert und läuft in Richtung Graben- 
und Christianstraße ohne Abgrenzung aus.
Sehr breite Gebäudefronten in der Karlstraße und wenig individuelle Gestaltung der Gebäude 
mindern die Aufenthaltsqualität.
Vereinzelte Neubauten in der Karlstraße passen bezüglich der Kubatur, Höhe, Dachform und 
Gestalt nicht zum vorhandenen Gebäudebestand und 'stören' somit das historisch geprägte 
Ortsbild massiv. 

Umfassendes, dank Parkleitsystem gut erreichbares Parkplatzangebot 
v.a. über verschiedene innerstädtische Parkhäuser gegeben.
Sehr gute Erreichbarkeit im ÖPNV (ZOH, ZOB, direkte Haltestelle an der 
Grabenstraße) vorhanden.

Insgesamt vereint der sowohl mit dem Pkw als auch öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbare Zentrale Versorgungsbereich Innenstadt ein 
umfassendes und attraktives Einzelhandelsangebot mit nur wenigen 'echten' Angebotslücken (z.B. im Bereich Haushaltswaren/Porzellan), das 
insbesondere im Bereich des innerstädtisches Leitsortiments Bekleidung/Wäsche eine beachtliche Größenordnung erreicht und auch in qualitativer 
Hinsicht ein breites Spektrum abdeckt. Mit dem Einkaufszentrum Schloss-Arkaden und dem Bekleidungskaufhaus Steingass verfügt der Zentrale 
Versorgungsbereich zudem über zwei maßgebliche Magnete mit 'Strahlkraft' in das gesamte Heidenheimer Marktgebiet und darüber hinaus. Dabei darf 
jedoch auch der inhabergeführte Einzelhandel nicht 'aus dem Blick' geraten, der gerade mit seinen individuellen Angeboten einen wichtigen Beitrag zum 
insgesamt attraktiven und abwechlungsreichen Angebotsmix im innerstädtischen Einzelhandelsangebot leistet, das sich bedingt durch Schloss-Arkaden 
und die Großflächenanbieter Müller und Steingass v.a. im nördlichen Bereich konzentriert. Ein angebots- und flächenseitiger 'Gegenpol' im südlichen 
Abschnitt des Zentralen Versorgungsbereichs, der zu einer gleichmäßigeren Verteilung der Besucher- und Kundenfrequenzen innerhalb der 
Haupteinkaufslage führen würde, ist mit dem Bekleidungskaufhaus C&A hingegen nur teilweise herausgebildet. In Anbetracht der fehlenden 
flächenseitigen Entwicklungsspielräume sind diese strukturellen 'Gegebenheiten' aus Gutachtersicht jedoch kaum maßgeblich zu verändern. 

CHANCEN RISIKEN

Im Rahmen des geplanten Südabschlusses der Hauptstraße lassen sich 
ggf. ergänzende Nutzungen etablieren, die Kundenfrequenzen für den 
südlichen Abschnitt der Hauptstraße generieren.

Entwicklungsflächen (ehem. Coop-Areal, Parkhaus am Bahnhof) bieten 
potenziellen Spielraum für ergänzende Nutzungen zur weiteren 
Attraktivierung des Zentralen Versorgungsbereichs.

Schwächung der Innenstadt durch unkontrollierte Ansiedlung zentrenrelevanter Sortimente im 
Kernsortiment an Sonderstandorten im Außenbereich.

Die im Städtebaulichen Leitbild verankerten Projekte Umgestaltung 
Rathausplatz, Modernisierung Fußgängerzone und Südabschluss der 
Hauptstraße können einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der 
Aufenthaltsqualität in der Innenstadt leisten und damit auch den 
Einzelhandel stabilisieren.
Gestalterische Untergliederung von breiten Gebäudefronten in der 
Karlstraße kann die Aufenthaltsqualität stärken.
Platzräume attraktiver gestalten und räumlichen definieren, um 
Raumgefühl zu erzeugen.

Weitere städtebaulich und gestalterisch 'unpassende' Gebäude in der Hauptstraße können 
das historische Ortsbild noch stärker 'stören'.
Steigendes Verkehrsaufkommen entlang der Hauptverkehrsachsen in der Innenstadt und 
damit verbundene höhere Lärmimmissionen können die Aufenthaltsqualität im Norden des 
Zentralen Versorgungsbereichs zusätzlich beeinträchtigen.  

- -
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9.1.2 Nahversorgungszentrum Mittelrain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blick auf den Eingangsbereich des CAP-Marktes         Blick vom Grünewaldplatz in nördlicher Richtung 
 
 
 
  

Umfeld- und 
Nutzungsstrukturen

Planungen Derzeit keine Planungen bekannt.

Lage Im Nordwesten der Kernstadt innerhalb des Stadtteils Mittelrain (Trabantensiedlung) am Grünewaldplatz gelegen.

Abgesehen von einigen sozialen und kirchlichen Einrichtungen (Kindergarten, Mittelrainschule, Versöhnungskirche) im östlichen 
bzw. südöstlichen Standortumfeld dominieren Wohnnutzungen (überwiegend Geschosswohnungsbau).
Nahversorgungszentrum im Umfeld des Grünewaldplatzes bestehend aus einem CAP-Supermarkt, Bäckerei, Apotheke und 
ergänzendem Dienstleistungsangebot (Postannahmestelle im CAP-Markt, Sparkasse SB-Stelle, Allgemein- und Facharzt, 
Physiotherapiepraxis, Friseur, Fahrschule). 
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Einzelhandel

Städtebau

Verkehr

Einzelhandel

Städtebau

Verkehr

FAZIT

Die im Umfeld des Grünewaldplatz ansässigen Einzelhandels- und Dienstleistungsanbieter bilden in der Summe ein 'klassisches' 
Nahversorgungszentrum, das insbesondere für weniger mobile Bevölkerungsschichten im Stadtteil Mittelrain eine wohnortnahe Versorgungsmöglichkeit 
gewährleistet. Diese Nahversorgungsfunktion gilt es aus Gutachtersicht unbedingt zu erhalten. Aufgrund der introvertierten Lage des 
Nahversorgungszentrums abseits leistungsfähiger Verkehrsachsen besteht jedoch eine hohe Wettbewerbsanfälligkeit gegenüber leistungsfähigeren und 
verkehrlich besser erreichbaren Standorten in der Nähe. Vor diesem Hintergrund wäre die Ausweisung von möglichen Standorten für 
Nahversorgungsbetriebe an verkehrlich besser erreichbaren Standorten im näheren und weiteren Umfeld des Nahversorgungszentrums (z.B. im 
nördlichen Randbereich des Stadtteils Mittelrain oder im Bereich der Zanger Straße) zu vermeiden.

CHANCEN RISIKEN

Stützung des Nahversorgungszentrums mittels restriktiver 
Genehmigungspraxis bzgl. weiterer Lebensmittelmärkte in der Nähe.

Bedingt durch introvertierte Lage abseits leistungsfähiger Verkehrsachsen 
Wettbewerbsanfälligkeit gegenüber leistungsfähigeren und verkehrlich besser erreichbaren 
Nahversorgungsstandorten gegeben.

Einzelhandels- und Wohnnutzungen in den Erdgeschossen ermöglichen 
(Bebauungsplanänderung), Ladenleerstand beseitigen und 
Nutzungsintensität des Quartierszentrums verbessern.
Funktionalität des Quartierszentrum langfristig sicherstellen, um  
Versorgung der Bewohner mit Gütern des täglichen Bedarfs sowie 
sozialen Dienstleistungen zu gewährleisten.

Zunehmender Leerstand von Erdgeschosszonen kann Nutzungsfrequenz und Attraktivität des 
Standortes verringern, Trading-Down-Effekte hervorrufen und somit angrenzende 
Wohnnutzungen negativ beeinträchtigen.

- -

Recht zentrale Lage inmitten des Stadtteils Mittelrain erlaubt fußläufige 
Erreichbarkeit (max. 800m-Bereich) aus nahezu dem gesamten Stadtteil. 
CAP-Supermarkt gewährleistet eine qualifizierte Grundversorgung mit 
täglichen Bedarfsgütern.
Für ein Nahversorgungszentrum typischer Angebotsmix aus 
nahversorgungsorientiertem Einzelhandel sowie ergänzendem 
Dienstleistungsangebot vorhanden.
Kindergarten und Mittelrainschule im näheren Standortumfeld sind 
Potenzialspender.
Einwohner im Stadtteil Mittelrain (rd. 3.500) bilden eine recht gut 
'bestücktes' Kerneinzugsgebiet.

Introvertierte Lage im Umfeld des Grünewaldplatzes, dadurch keine 
Einsehbarkeit/Fernwirkung von der Haupterschließungsstraße Mittelrainstraße gegeben.
Vereinzelte Ladenleerstände festzustellen.

Funktionierendes Quartierszentrum in einer intakten Trabantensiedlung. 
Anordnung der Gebäude sowie Verortung der Einzelhandelsnutzungen 
sind auf eine fußläufige Erreichbarkeit der Läden ausgrichtet. Dies stärkt 
somit die Aufenthaltsqualität für Passanten.
Wenig Wohnungsleerstand und zahlreiche Grünflächen bewirken eine 
gute Wohnumfeldqualität. 

Ladenleerstand sowie die Nutzungsbeschränkung im Erdgeschoss (lt. derzeit gültigem 
Bebauungsplan nur Einzelhandelsnutzungen innerhalb des Sondergebietes 'Ladengebiet' 
zulässig) bewirkt Unternutzung von Gebäuden. 

Gute Pkw-Erreichbarkeit innerhalb des Stadtteils Mittelrain sowie aus der 
Siedlung Zanger Berg gegeben. Zahlreiche Pkw-Stellplätze im Umfeld 
des Nahversorgungszentrums vorhanden.
Gute ÖPNV-Anbindung über nahegelegene Haltestelle 'Hans-Thoma-
Straße' vorhanden.
Gute fußläufige (barrierefreie) Erreichbarkeit innerhalb des 
Nahversorgungszentrums und von den umliegenden Wohngebieten 
gegeben.

STÄRKEN SCHWÄCHEN
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9.1.3 Nahversorgungsstandort Kaufland/Lidl (Wilhelmstraße) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blick auf Parkplatzzufahrt des Kaufland-Marktes       Blick auf leerstehenden Gartenfachmarkt (Projektareal) 
   

Umfeld- und 
Nutzungsstrukturen

Planungen

Lage Im Westen des Heidenheimer Stadtgebietes an der Hauptverkehrsachse Wilhelmstraße (B 466) gelegen. Der Standortbereich 
umfasst den heutigen bzw. künftig nach Norden versetzten Kaufland-Verbrauchermarkt sowie den östlich benachbarten Lidl-Markt.
Norden: Wohngebiete; Osten: Sparkasse (SB-Stelle), Burger King, weitere Gewerbebetriebe zwischen List- und Wilhelmstraße 
sowie Wohnnutzungen (nördlich der Liststraße). Süden: Geschosswohnungsbau entlang der Straße 'Am Radkeller'. Westen: 
Mischnutzungen (Gewerbe, nahversorgungsorientierter Einzelhandel, u.a. denn's Biomarkt, Getränke Göbel, Bosporus türk. 
Lebensmittel), im weiteren westlichen Verlauf Kleingartensiedlung und Sportanlagen.
Neubau des bestehenden Kaufland-Verbrauchermarktes unter Einschluss des nördlich angrenzenden Areals (ehem. BayWa-
Gartenmarkt) geplant.
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Einzelhandel

Städtebau

Verkehr

Einzelhandel

Städtebau

Verkehr

FAZIT

STÄRKEN SCHWÄCHEN

Mit Kaufland und Lidl umfassendes und attraktives 
Nahversorgungsangebot vorhanden, das  die „tragende Säule der 
Nahversorgung“ im westlichen Stadtgebiet bildet.
Anteilig fußläufiges Einzugsgebiet (Wohnquartier Reute bzw. 
südwestliche Teilbereiche des Wohnquartierts Heckental) vorhanden.

-

Raumkante übernimmt städtebauliche Leitfunktion in der Einfallstraße.
Gebündelte Ansammlung von Gewerbe- und Einzelhandelsnutzungen 
entlang der Einfallstraße steuert den Verkehrsfluss zielgerichtet auf den 
Standort.

Heterogene Anordnung der Gebäude und stark variierende Gestaltung der Gebäude 
beeinträchtigen das Ortsbild negativ.
Anzahl und Größe der Gebäude sowie die vorhandene Anzahl an Stellplätzen verursachen 
hohen Vesiegelungsgrad und mindern die Aufenthaltsqualität am Standort. 

Gute Pkw-Erreichbarkeit aus dem gesamten Stadtgebiet sowie 
problemlose direkte An- und Abfahrt gegeben. -

Der verkehrsgünstig an der Wilhelmstraße (B 466) gelegene Nahversorgungsstandort Kaufland/Lidl bildet die 'tragende Säule' der Nahversorgung in der 
Heidenheimer Weststadt und übernimmt auch für die umliegende Wohnbevölkerung eine wichtige Nahversorgungsfunktion. Vor diesem Hintergrund ist 
der seitens der Fa. Kaufland geplante Neubau des Verbrauchermarktes zur langfristigen Absicherung dieses integrierten Nahversorgungsstandorts aus 
Gutachtersicht zu begrüßen.

CHANCEN RISIKEN

Geplanter Neubau des Kaufland-Verbrauchermarktes sichert 
Nahversorgungsstandort langfristig ab.

'Abfangwirkung' gegenüber dem Zentralen Versorgungsbereich Innenstadt im Falle einer 
bauleitplanerischen Öffnung (bei Neuansiedlungen) für zentrenrelevante Sortimente (ohne 
Nahversorgungsbedeutung) im Kernsortiment.

Geordnetes, einheitliches Beschilderungskonzept für Werbeanlagen 
entwickeln, um Übersichtlichkeit im Straßenraum der Einfallstraße zu 
erhöhen.

Wechselnde Nutzungen sowie die Durchmischung von Einzelhandels- und gewerblichen 
Nutzungen können die Heterogenität der Baustruktur verstärken und die Qualität des 
Ortsbilds weiter negativ beeinträchtigen.

- -
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9.1.4 Sonderstandort EKZ-Nord Schnaitheim/Aufhausen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blick von der Aalener Straße in südlicher Richtung    Blick von der Aalener Straße in östlicher Richtung 
 
 
  

Umfeld- und 
Nutzungsstrukturen

Planungen

Lage Zwischen den Stadtteilen Schnaitheim und Aufhausen an der B 19 gelegen. Das EKZ-Nord umfasst die östlich der B 19 gelegenen 
Gewerbe- und Sondergebiete und wird im Wesentlichen von der Straße Leimgrubenäcker im Norden, der 
Königsbronner/Riedstraße im Osten, der Straße ‚Hintere Kirchwiesen’ im Süden und der B 19 im Westen eingefasst. 
Norden: AWO-Gebrauchtwarenmarkt, im weiteren nördlichen Verlauf Wohngebiete des Stadtteils Aufhausen; Osten: Waldgebiete 
bzw. landwirtschaftlich genutzte Flächen; Süden: Wohngebiete des Stadtteils Schnaitheim; Westen: Gewerbegebiet 'Im Brühl' u.a. 
mit expert Elektro-Fachmarkt, Autohändlern; im Nordwesten Wohngebiet.
Einzelhandelsnutzungen umfassen neben Großflächenanbietern wie Kaufland, BAUHAUS, mömax und Thomas Philipps 
(Sonderposten) eine Reihe weiterer Fachmärkte unterschiedlichster Couleur (u.a. Steingass Outlet, Bikeorado Fahrrad-Fachmarkt, 
Rofu Kinderland, Tedi Hartwarendiscounter, Kik Textil-Diskont).
Keine konkreten Planungen bekannt.
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Einzelhandel

Städtebau

Verkehr

Einzelhandel

Städtebau

Verkehr

FAZIT

-
Verstärkung der 'Abfangwirkung' für den Zentralen Versorgungsbereich Innenstadt im Falle 
einer bauleitplanerischen Öffnung (bei Neuansiedlungen) für zentrenrelevante Sortimente im 
Kernsortiment.

Raumkanten entlang B 19 schließen und deren Leitfunktion stärken. 
Weitere Ansiedlung von Fachmärkten stärkt Nutzungsintensität und 
Auslastung des Standortes.
Bei Neuentwicklungen/Überplanungen Stellplätze bündeln und mehreren 
Einzelhandelsnutzungen zuweisen, um Flächenbedarf für Stellplätze zu 
veringern.

Weitere Entwicklungen erhöhen den Versiegelungsgrad zusätzlich.

Die innerhalb der langjährig am Markt 'eingefahrenen' Fachmarktagglomeration EKZ-Nord Schnaitheim/Aufhausen ansässigen Einzelhandelsbetriebe 
leisten in der Summe einen wichtigen Beitrag für die Ausstrahlungskraft des Heidenheimer Einzelhandels und damit zur Sicherung des zentralörtlichen 
Versorgungszentrums der Stadt. In Anbetracht des bereits vorhandenen durchaus beachtlichen Verkaufsflächenangebots im Bereich der innerstädtischen 
(Leit-) Sortimente sollte jedoch zum Schutz des Zentralen Versorgungsbereichs Innenstadt und zur Sicherung der dortigen Entwicklungsspielräume eine 
weitere Ansiedlung zentrenrelevanter Sortimente im Kernsortiment bauleitplanerisch unterbunden werden.

CHANCEN RISIKEN

- -

Leistungsfähige, für die Versorgung des Heidenheimer Marktgebietes – 
und damit auch zur Erfüllung des zentralörtlichen Versorgungsauftrags -  
maßgebliche Anbieter vorhanden (z.B. Kaufland, mömax, BAUHAUS 
Bau- und Gartenmarkt).
Abwechslungsreicher Angebotsmix mit Schwerpunkten in den 
Warengruppen periodischer Bedarf, Baumarktbedarf, Möbel- und 
Einrichtungsbedarf sowie persönlichem Bedarf (Bekleidung).
Mit der Ende September 2017 erfolgten Eröffnung von Rofu-Kinderland 
konnte eine bestehende Angebotslücke im gesamtstädtischen 
Einzelhandel maßgeblich geschlossen werden.

-

Bündelung von mehreren Gewerbe- und Einzelhandelsnutzungen 
entlang der B 19 steuert gezielt den Verkehrsfluss und reguliert das  
Verkehrsaufkommen am Standort. 
Teilweise vorhandene Raumkante entlang der B 19 bildet Leitfunktion für 
Verkehrsteilnehmer. 
Freie Entwicklungsflächen bieten Möglichkeit für neue gewerbliche 
Nutzungen.

Aneinanderreihung massiver, großflächiger Gewerbebauten prägt das Ortsbild negativ.

Gute lokale und regionale Pkw-Erreichbarkeit über die B 19 gegeben. 
ÖPNV-Anbindung über Haltestelle "Schnaitheim-Einkaufszentrum/B 19" 
vorhanden.

Unübersichtliche Verkehrsanbindung, da keine direkten Grundstückseinfahrten von der 
Bundesstraße her möglich sind.

STÄRKEN SCHWÄCHEN
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9.1.5 Sonderstandort GE Tieräcker/Badenberg/Seewiesen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blick auf real,-Standort in südöstlicher Richtung vom      Blick auf GE Seewiesen (möglicher Standort  
Hauptverkehrsträger B 19         für einen denkbaren Bau- und Gartenmarkt) 
 
  

Umfeld- und 
Nutzungsstrukturen

Planungen

Lage Im Norden der Heidenheimer Kernstadt südlich des Stadtteils Schnaitheim gelegen. Das Betrachtungsgebiet beinhaltet Gewerbe-, 
Sonder- und Industriegebiete und wird im Norden von der Nattheimer Straße bzw. der Straße 'In den Seewiesen', im Osten von der 
Badenbergstraße sowie im Südosten von der Straße 'Am Kalkwerk begrenzt. In südlicher Richtung (westlich der Nördlinger Straße) 
reicht das Betrachtungsgebiet bis auf Höhe des Abzweigs Seewiesenbrücke von der Nördlinger Straße (B 19/466) und schließt den 
östlichen benachbarten Abschnitt der Härtsfeldstraße mit ein. Die westliche Begrenzung bildet die Straße 'In den Seewiesen'.

Norden: Wohngebiete des Stadtteils Schnaitheim; Osten: landwirtschaftlich genutzte Flächen; Süden: landwirtschaftlich genutzte
Flächen, Wald.
Einzelhandelsnutzungen (insb. real,-, Probau Kugel, Eisen Fischer, Dehner, TTL, Dänisches Bettenlager, A.T.U.)  konzentrieren 
sich v.a. auf die östlich der B 19/466 gelegenen Gewerbegebiete Tieräcker und Badenberg. Im GE Seewiesen sind nur Teilbereiche 
im Norden (u.a. Lidl) und im Süden (Küchenfachmarkt) sowie entlang der Härtsfeldstraße (Aldi) einzelhändlerisch geprägt. 
Ansonsten herrscht ein gewerbegebietstypischer Angebotsmix aus produzierendem Gewerbe, sonstigem Handel (u.a. Autohandel) 
und Einzelhandel vor. 

Errichtung eines Bau- und Gartenmarktes im Bereich Seewiesen denkbar.



 

SK Standort & Kommune Beratungs GmbH 

Seite 106 

 

  
Einzelhandel

Städtebau

Verkehr

Einzelhandel

Städtebau

Verkehr

FAZIT

STÄRKEN SCHWÄCHEN

Leistungsfähige, für die Versorgung des Heidenheimer 
Marktgebietes – und damit auch zur Erfüllung des zentralörtlichen 
Versorgungsauftrags –  maßgebliche Großflächenanbieter 
vorhanden (z.B. real,-, Dehner).
real,- SB-Warenhaus mit anteilig fußläufigem Einzugsgebiet 
fungiert auch als wichtiger Nahversorger für die nördlich bzw. 
östlich angrenzenden Wohngebiete des Stadtteils Schnaitheim.
Guter Angebotsmix aus periodischen und aperiodischen 
Einzelhandelsangeboten. 

-

Bündelung von Einzelhandelsnutzungen/Fachmärkten an der 
Kreuzung von B 19 und B 466 bietet gute Pkw-Erreichbarkeit. Hohe 
Frequenz an vorbeifahrenden Autos und potenziellen Kunden.
Wechselne Anordnung von Gebäuden und Stellplätzen (seitlich der 
Gebäude) am Standort "Tieräcker" bildet eine klare Raumkante an 
B 466 und B 19.
Bislang unbebaute Flächen bieten weiteres Entwicklungspotenzial.

Nebeneinander von Gewerbgebieten, geprägt durch zahlreiche großflächige Gebäude und 
Sellplatzanlagen sowie stark befahrene Verkehrswege (B19 / B 466), führt zu einem hohen 
Versiegelungsgrad und bewirkt ein unattraktives Ortsbild. 

Gute lokale und regionale Pkw-Erreichbarkeit über die B 19 und 
nahegelegene B 466 gegeben.
ÖPNV-Anbindung über die Haltestelle "Nattheimer Straße" 
gegeben.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die in den Gewerbegebieten Tieräcker/Badenberg/Seewiesen ansässigen Fachmarktanbieter in der Summe 
einen wichtigen Baustein im gesamtstädtischen Einzelhandelsangebot bilden und damit zur Gesamtattraktivität des Heidenheimer Einzelhandels 
beitragen. Mit dem real,- SB-Warenhaus ist darüber hinaus ein Anbieter vorhanden, der aufgrund seiner nahpotenzialorientierten Lage auch die 
wohnortnahe Versorgung der im Süden bzw. Südosten von Schnaitheim ansässigen Wohnbevölkerung qualifiziert gewährleistet. Die bereits 
vorhandenen Angebotsstrukturen im Bereich bau- bzw. gartenmarkttypischer Sortimente bilden aus Gutachtersicht geeignete 'Anknüpfungspunkte' 
für ein ergänzendes Bau- und Gartenmarkt-Angebot im GE Seewiesen und somit eine räumlich-funktionale Konzentration dieser Nutzungen, die 
sowohl seitens der Stadt als auch der IHK Ostwürttemberg angestrebt wird. Zur Vermeidung einer 'Abfangwirkung' gegenüber dem Zentralen 
Versorgungsbereich Innenstadt sollte die einzelhändlerische Weiterentwicklung des Gesamtgebietes jedoch auf nicht zentrenrelevante Sortimente 
im Kernsortiment beschränkt bleiben.

CHANCEN RISIKEN

Geplanter Bau- und Gartenmarkt im Bereich Seewiesen erhöht die 
gesamtstädtische Zentralität im Bau- und Gartenmarkt-Segment 
und damit die Attraktivität der Einkaufsstadt Heidenheim in diesem 
Bereich, zudem knüpft die Planung funktional an die bestehenden 
bau- und gartenmarktspezifischen Anbieter im Bereich Tieräcker 
bzw. entlang der Badenbergstraße an und korrespondiert auch mit 
städtischen Überlegungen hinsichtlich einer Profilierung dieses 
Gebietes im Bereich "Baustoffhandel".

Abfangwirkung für den Zentralen Versorgungsbereich Innenstadt im Falle einer 
bauleitplanerischen Öffnung (bei Neuansiedlungen) für zentrenrelevante Sortimente im 
Kernsortiment.

Punktuelle Weiterentwicklung durch Ansiedlung ergänzender 
Einzelhandelsangebote (nicht zentrenrelevante Kernsortimente) 
stärkt Nutzungsintensität und Auslastung des Standortes.

Steigende Auslastung von bislang freien Bauflächen erhöht die Flächenversiegelung.

- -
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9.1.6 Sonderstandort Steinheimer Straße 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blick auf Eingangsbereich des Roller-Marktes     Blick auf Eingangsbereich von Markenschuh Herrmann 
 
  

Umfeld- und 
Nutzungsstrukturen

Planungen

Lage Im äußersten Westen des Heidenheimer Stadtgebietes an der parallel zur Wilhelmstraße (B 466) verlaufenden Steinheimer Straße 
innerhalb eines Gewerbegebietes gelegen. 

Derzeit keine Planungen bekannt.

Norden: Kreistierschutzverein (jenseits der B 466), im weiteren nördlichen Verlauf Waldgebiete; Osten: Gewerbebetriebe (u.a. Auto-
Handel), Indoor-Spielplatz, Spielhalle, Skilift; Westen: Busdepot der Heidenheimer Verkehrsgesellschaft, im weiteren westlichen 
Verlauf Waldgebiete und landwirtschaftlich genutzte Flächen (auf Steinheimer Gemarkung); Süden: Waldgebiete auf Steinheimer 
Gemarkung.
Mit dem Einrichtungsmarkt Roller und Markenschuh Herrmann zwei großflächige Einzelhandelsbetriebe vertreten.
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 Einzelhandel

Städtebau

Verkehr

Einzelhandel

Städtebau

Verkehr

FAZIT

Der sowohl städtebaulich als auch innerhalb des Heidenheimer Einzelhandelsgefüges solitär gelegene Sonderstandort Steinheimer Straße beherbergt mit 
den Anbietern Roller und Markenschuh Herrmann zwei für das Heidenheimer Einzelhandelsangebot wichtige Einzelanbieter. In Anbetracht der isolierten 
Lage innerhalb der Heidenheimer Einzelhandelslandschaft und der bereits vorhandenen Verkaufsflächen im Bereich der innerstädtischen Leitsortimente 
Bekleidung/Wäsche, Schuhe/Lederwaren wäre ein weiterer Ausbau der Einzelhandelsangebote zum Schutz der Angebote im Zentralen 
Versorgungsbereich Innenstadt und zur Sicherstellung der dortigen Entwicklungsspielräume zu vermeiden. 

CHANCEN RISIKEN

-

Weiterer Ausbau des derzeitigen Einzelhandelsangebots im Bereich der innerstädtischen 
Leitsortimente Bekleidung und Schuhe würde bestehende Abfangwirkung gegenüber dem 
Zentralen Versorgungsbereich Innenstadt zusätzlich erhöhen und dortige 
Entwicklungsspielräume einschränken.

Stellplatzbereiche vermehrt seitlich/hinter den Gebäuden vorsehen, 
Raumkanten entlang des Straßenraums stärker ausbilden und somit das 
Ortsbild aufwerten. 
Geordnetes, einheitliches Beschilderungskonzept für Werbeanlagen 
entwickeln, um Übersichtlichkeit im Straßenraum der Einfallstraße zu 
erhöhen.
Teilbereiche des Standortes eignen sich aufgrund der Lage am Ortsrand 
für eine beschränkte Ansiedlung von Vergnügungsstätten.
Ansiedlung von produzierendem Gewerbe langfristig stärken, da keine 
direkte Nähe zu Wohngebieten besteht und das Konfliktpotenzial  
(Immissionen) geringer ausfällt.

Häufig wechselnde Nutzungen können die Heterogenität der Baustruktur am Standort 
verstärken und die Qualität des Ortsbilds weiter negativ beeinträchtigen.

- -

Mit dem Möbeldiscounter Roller und Markenschuh Herrmann zwei 
leistungsfähige und für das gesamtstädtische Einzelhandelsangebot 
wichtige Anbieter vorhanden.

Innerhalb des gesamtstädtischen Einzelhandelsgefüges solitäre Lage an westlicher 
Stadtgrenze.

Zusammenhängendes Gewerbeband entlang der Einfallstraße  steuert 
den Verkehrsfluss zielgerichtet auf den Standort.
Bislang unbebaute Grundstücke bieten Entwicklungspotenzial.

Gewerbliche Nutzungen und heterogene Baustruktur, geprägt durch verschiedene 
Geshosshöhen, fehlende Raumkanten und stark variierende Gestaltung der Gebäude und 
ihrer Werbeanlagen prägen den Ortseingang sowie das Ortsbild der Einfallstraße negativ. 

Gute Pkw-Erreichbarkeit aus dem gesamten Stadtgebiet sowie 
problemlose direkte An- und Abfahrt gegeben. 
Teilweise sind Grundstücke über Stubentalstraße und Steinheimer 
Straße doppelt erschlossen.
ÖPNV-Anbindung über nahegelegene Haltestelle 'Kreistierheim' 
gewährleistet.

-

STÄRKEN SCHWÄCHEN



 

SK Standort & Kommune Beratungs GmbH 

Seite 109 

 Städtebauliches Strukturkonzept 

Das Strukturkonzept (vgl. Karte auf S. 111) stellt 
eine städtebauliche Zielformulierung für die Ver-
teilung von Einzelhandels- und Gewerbenutzun-
gen im Stadtgebiet Heidenheims dar. Ausgehend 
vom Zentralen Versorgungsbereich Innenstadt 
sind in den einzelnen Stadtteilen integrierte Nah-
versorgungsstandorte vorhanden, um die Versor-
gung der Bewohner mit Gütern des täglichen Be-
darfs sicherzustellen. Um die Nahversorgung in 
den Wohngebieten künftig zu stärken, werden an 
der Giengener Straße-Ost (möglicher Ersatz-
standort für den vorhandenen Netto-Markt an der 
Giengener Straße) und in Mergelstetten (südlich 
der Schachtstraße) weitere integrierte Nahver-
sorgungsstandorte vorgesehen. Die wohnortnahe 
Verteilung der integrierten Nahversorgungstan-
dorte über das gesamte Stadtgebiet ist wichtig, 
um möglichst vielen Bewohnern die Möglichkeit 
zu geben, Lebensmittel in ihrem Wohnumfeld 
einkaufen zu können, ohne dabei auf den Pkw 
angewiesen zu sein. 

Verkehrsproduzierende Fachmarktzentren und -
agglomerationen sind in HEIDENHEIM a.d. Brenz 
- für den MIV gut erreichbar - an den Haupt- und 
Durchfahrtsstraßen (B 19, B 466) angesiedelt. 
Um lange Wege zwischen einzelnen Fachmärk-
ten zu vermeiden, soll der Bereich Badenberg, 
Seewiesen (nördlicher Abschnitt) und Tieräcker 
als gemeinsamer Fachmarktstandort gestärkt 

werden. Dieser befindet sich im Umfeld von B 19 
und B 466, d.h. zentral im Hauptort HEIDENHEIM 
a.d. Brenz und ist somit per MIV und ÖPNV vom 
gesamten Stadtgebiet Heidenheims aus erreich-
bar. Auch das EKZ-Nord Schnaitheim/Aufhausen 
ist über die B 19 gut über den MIV und ÖPNV 
angebunden. 

Die weiteren Gewerbegebiete am Siedlungsrand 
bzw. an den Ausfallstraßen von HEIDENHEIM 
a.d. Brenz sind langfristig vorwiegend für das 
produzierende Gewerbe und Handwerksbetriebe 
vorzusehen.  

Um bei Ausschluss von Einzelhandelsnutzungen 
in Gewerbegebieten Gewerbetrieben jedoch die 
Möglichkeit zu geben, am Standort hergestellte 
Produkte sowie Produkte, die im Zusammenhang 
mit Handwerks- oder produzierenden Gewerbe-
trieben stehen, verkaufen zu können, kann das 
sogenannte Handwerkerprivileg angewendet 
werden. Trotz eines geplanten Einzelhandelsaus-
schlusses sollte beispielsweise Autohäusern mit 
Kfz-Werkstätten der Verkauf von Pkw- Zubehör / 
Ersatzteilen an den Endverbraucher ermöglicht 
werden. Voraussetzung für das Handwerkerprivi-
leg ist, dass die Produkte/Sortimente im unmittel-
baren räumlichen und betrieblichen Zusammen-
hang mit den Handwerks- oder produzierenden 
Gewerbetrieben stehen und dass diese nur in 
einem untergeordneten Umfang zur Hauptnut-
zung stehen. Dies kann im Bebauungsplan durch 

die Angabe von einer maximalen Verkaufsfläche 
(Quadratmeter) und einer maximalen Grundflä-
che für Einzelhandelsnutzungen (Prozentangabe) 
geregelt werden. 

Festsetzungsbeispiel: Im GE sind Einzelhandels-
betriebe nicht zulässig. Hiervon ausgenommen ist 
der Kfz-Einzelhandel und der Handel mit Kfz-
Teilen. Ausnahmsweise können Verkaufsflächen 
(VK) bis zu 30 % der tatsächlichen Grundfläche - 
max. 200 m² - als untergeordnete Nebenanlage 
eines Gewerbebetriebes (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 BauN-
VO) zugelassen. 

Aus Gutachtersicht ist das Handwerkerprivileg 
auf alle Gewerbegebiete im gesamten Stadt-
gebiet anzuwenden.  

Die Verortung von produzierenden gewerblichen 
Nutzungen am Stadtrand ist aufgrund von Immis-
sionen, die durch Gewerbebetriebe hervorgerufen 
werden und negativ auf schutzbedürftige Nutzun-
gen (Wohnen) einwirken können, sinnvoll. Wei-
terhin kann Lieferverkehr durch die Lage der Ge-
werbeflächen an den Ausfallstraßen direkt über 
die Bundesstraßen 466 und 19 zu- und abgeleitet 
werden, ohne das Stadtgebiet Heidenheims 
zwangsläufig durchfahren zu müssen. 

Die Gewerbegebiete in den Ortsteilen Oggen-
hausen (Rinderberg, Mittelfeld) und Großkuchen 
(Hagenbucher Trieb) sollen langfristig vorwiegend 
ebenfalls dem produzierenden Gewerbe dienen, 
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wobei auch hier das Handwerkerprivileg gilt und 
die im Bebauungsplan „Mittelfeld“ geltende Rege-
lung zum (wenn auch unrealistischen) Lebensmit-
teldiscounter beibehalten werden sollte. Fach-
märkte sollen künftig gezielt im Hauptort Heiden-
heims angesiedelt werden.  

Mit dieser angestrebten Verteilung von Einzel-
handels- und Gewerbenutzungen im Stadtgebiet 
Heidenheims wird darauf abgezielt, die Ansiede-
lung von Lebensmittelmärkten, Fachmärkten und 
gewerblichen Nutzungen langfristig zu ordnen. 

Auf dieser Grundlage kann nun im Folgenden die 
aus gutachterlicher Sicht sinnvolle Zentrenstruk-
tur für die Stadt HEIDENHEIM a.d. Brenz ausge-
arbeitet werden. 
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                                                                                                  Abbildung 63: Städtebauliches Strukturkonzept 
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 Zentrenstruktur im Einzelhandels-
konzept der GMA (1994)  

Bevor im folgenden Kapitel ein Konzeptvorschlag 
unterbreitet wird, gilt es vorab einen ‚Blick’ auf die 
bisherige Zentrenstruktur ‚zu werfen’. Das Einzel-
handelskonzept der GMA aus dem Jahr 1994 
spricht auf S. 122 von folgenden Teilräumen: 

• der abgegrenzten Einkaufsinnenstadt von 
Heidenheim, die den mittelzentralen Ein-
kaufsschwerpunkt bildet, 

• den dezentralen Standortlagen 
• sowie den Nahversorgungslagen. 

Für die Nahversorgungslagen wurde jeweils ein 
„unmittelbarer Nahversorgungsraum“ mit einer 
Bevölkerungsgröße von 3.500 bis 4.000 Einwoh-
nern definiert. Ausgewiesen wurden die Nahver-
sorgungsräume Mittelrain, Oststadt, Giengener 
Straße, Mergelstetten und Reutenen (vgl. 
S. 133).  

 Konzeptvorschlag 2017 

Nach den Bestandsaufnahmen und der Bewer-
tung der Nahversorgungssituation in der Gesamt-
stadt kann nun über die bestehende Zentren-
struktur und über eine evtl. sinnvolle Weiterent-
wicklung befunden werden. Zum besseren Ver-
ständnis:  

Unter Nahversorgung bzw. der wohnungsna-
hen Grundversorgung wird hier die Versorgung 
der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen 
des kurzfristigen (täglichen) Bedarfs verstanden, 
die in räumlicher Nähe zum Konsumenten ange-
boten werden. 

Zu den Gütern des kurzfristigen Bedarfs werden 
zahlreiche Sortimente der Warengruppen Nah-
rungs- und Genussmittel, Gesundheits- und Kör-
perpflege, Zeitungen/ Zeitschriften sowie Schnitt-
blumen (für den Innenbereich) gezählt.  

Zur wohnungsnahen Grundversorgung zählen 
wir das folgende Angebotsspektrum und deren 
Anbieter: 

• Nahrungs- und Genussmittel, darunter 
auch Tiernahrung (Lebensmittelmärkte), 

• Brot- und Backwaren (Bäckereien), 
• Fleisch- und Wurstwaren (Metzgereien) 
• Getränke (Getränkemärkte), 
• sowie Gesundheits- und Körperpflegarti-

kel (Drogerien, Lebensmittelmärkte, Re-
formhäuser, Apotheken). 

Ergänzende Dienstleister können sein: Post, 
Banken, Ärzte, Friseure, Zeitschiften-/Lotto-
Geschäfte, Imbisse, Gaststätten, Reinigun-
gen und Reisebüros. 

 

 

Zentrale Versorgungsbereiche sind räumlich 
abgrenzbare Bereiche einer Gemeinde, denen 
auf Grund vorhandener Einzelhandelsnutzungen 
– häufig ergänzt durch diverse Dienstleistungen 
und gastronomische Angebote – eine Versor-
gungsfunktion über den unmittelbaren Nahbe-
reich hinaus zukommt. Sie können sich sowohl 
aus planerischen Festlegungen als auch aus den 
tatsächlichen Verhältnissen ergeben (BVerwG, 
Az.4 C 7/07). 

Hierzu existiert auch eine höchstrichterliche Ent-
scheidung:  
Ein zentraler Versorgungsbereich verlangt, dass 
die vorhandenen Betriebe einen Bereich bilden. 
Ein einzelner Betrieb kann daher unabhängig 
von seiner Größe keinen zentralen Versor-
gungsbereich bilden. (BVerwG, Az. 4 C 2.08) 
und:  

Versorgungsbereiche sind nicht nur dann 
„zentral“, wenn sie nach Lage, Art und Zweck-
bestimmung der gemeindeweiten bzw. überge-
meindlichen Versorgung dienen. Vielmehr kön-
nen auch Bereiche für die Grund- oder Nahver-
sorgung zentrale Versorgungsbereiche im Sinne 
von § 34 Abs. 3 BauGB sein.  
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Demgemäß können als zentrale Versorgungsbe-
reiche angesehen werden: 

- Innenstadtzentren, 

- Nebenzentren, 

- Grund- und Nahversorgungszentren.
   
(OVG NRW, 11.12.2006, 7 A 964/05)
   

Daraus lassen sich für die Stadt HEIDENHEIM 
a.d. Brenz folgende Kriterien für zentrale Versor-
gungsbereiche definieren: 

 
Zentraler Versorgungsbereich „Hauptge-
schäftszentrum“ 
Dieser Zentrentyp kennzeichnet sich idealtypisch 
durch folgende Merkmale: 

• gesamtstädtische und regionale Versor-
gungsbedeutung, 

• möglichst vollständiges Einzelhandelsan-
gebot im kurz-, mittel- und langfristigen 
Bedarfsbereich – mit Wettbewerbssituati-
onen, 

• vielfältiger Größen- und Betriebsformen-
mix, hoher Anteil an kleinteiligem Fach-
einzelhandel, breitgefächertes und um-
fangreiches, in Wettbewerbssituationen 
befindliches einzelhandelsnahes Dienst-

leistungs-, Kultur- und Gastronomieange-
bot sowie öffentliche Dienstleistungen. 

 

Zentraler Versorgungsbereich „Nahversor-
gungszentrum“  

Dieser Zentrentyp kennzeichnet sich idealtypisch 
durch folgende Merkmale: 

• Versorgungsfunktion für den Stadtteil bzw. 
umliegende Wohnsiedlungsbereiche, 

• Vorhandensein von mindestens einem 
strukturprägenden Betrieb des kurzfristi-
gen Bedarfsbereiches (v.a. im Lebensmit-
telbereich), ergänzende kleinflächige An-
bieter für den mittel- und langfristigen Be-
darf; hinsichtlich der gesamten Sortiment-
spalette lückenhaft und wenig differen-
ziert, 

• kaum Wettbewerb am Angebotsstandort, 

• geringes bzw. eingeschränktes Dienstleis-
tungsangebot, 

• vereinzelt Gastronomie. 
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Integrierte Nahversorgungsstandorte 

kennzeichnen sich durch eine städtebaulich inte-
grierte Lage, mit zumindest einem struktur-
prägenden Einzelhandelsbetrieb aus dem Lebens-
mittelbereich zur ergänzenden fußläufigen bzw. 
wohnortnahen Nahversorgung. Aus funktionaler und 
städtebaulicher Hinsicht werden die Kriterien eines 
Zentrums nicht erfüllt. Ergänzende kleinflächige 
Anbieter aus dem mittel- und langfristigen Bedarfs-
bereich sind nicht vorhanden; Grundsätzlich stellen 
die integrierten Nahversorgungsstandorte ein bau-
planungsrechtliches Schutzgut dar. Sie sind bei der 
Verlagerung oder Neuansiedlung eines Anbieters im 
Rahmen einer Verträglichkeitsuntersuchung im Sin-
ne von § 11 (3) BauNVO zu berücksichtigen.  

 

In Ergänzung zu den skizzierten zentralen Versor-
gungsbereichen und integrierten Nahversorgungs-
standorten, die im baurechtlichen Sinne ‚Schutzgü-
ter’ darstellen, ist noch der Gebietstyp Sonder-
standort anzusprechen. 

Sonderstandorte 

Als Sonderstandorte fungieren Fachmarktstandorte 
bzw. –agglomerationen in verkehrsorientierter Lage 
zur Aufnahme von überwiegend großflächigen Ein-
zelhandelsbetrieben. Diese können im Einzelfall 
auch Nahversorgungsfunktion für die umliegende 

Wohnbevölkerung übernehmen. Aufgrund des begrenzten Angebotsspektrums, das neben nahver-
sorgungsorientiertem Einzelhandel zwar auch ergänzende Angebote (z.B. Friseur, Gastronomie, in 
Vorkassenzonen großer Verbrauchermärkte bzw. SB-Warenhäuser) umfassen kann, sowie der 
städtebaulichen Situation werden die vorab skizzierten Kriterien eines zentralen Versorgungsbe-
reichs dennoch nicht erfüllt. 

Somit ergibt sich folgender Zentrenvorschlag für die Stadt HEIDENHEIM a.d. Brenz: 

Abbildung 64: Zentrenstrukturvorschlag 2017 
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Abbildung 65: Kartografische Übersicht zum Zentrenstrukturvorschlag  
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10  Handlungskonzept 
Im Folgenden werden basierend auf den bislang 
ausgearbeiteten Untersuchungsbausteinen und in 
Abstimmung mit der Stadtverwaltung Leitlinien 
bzw. Ziele formuliert. Diese bilden eine ‚Richt-
schnur’ für die daraus abgeleiteten Handlungsfel-
der, welche wiederum mit konkreten Maßnah-
menvorschlägen hinterlegt werden. 

In den Zentren- und Gebietspässen werden 
schließlich standortbezogene Empfehlungen zur 
bauleitplanerischen Umsetzung der Leitlinien und 
Maßnahmen unterbreitet.  

 

 Leitlinie 

Aus den bisherigen Ergebnissen lassen sich fol-
gende Leitlinien-Vorschläge für die weitere Ent-
wicklung des Heidenheimer Einzelhandels ablei-
ten: 

 

• Sicherung und Ausbau der mittelzent-
ralen Versorgungsfunktion von 
HEIDENHEIM: Die hohen Zentralitäts-
kennziffern belegen die Magnetwirkung 
des Heidenheimer Einzelhandels. Diese 
Stärke muss durch gezielte Entwicklungen 

gestützt werden. Dabei gilt es, bestehen-
de Entwicklungspotenziale im Einklang 
mit der Sicherung der Entwicklungspoten-
ziale im Zentralen Versorgungsbereich In-
nenstadt umzusetzen. Gleichzeitig müs-
sen die Stärken der Innenstadt weiter ge-
fördert werden (vgl. folgenden Punkt). 
 

• Konzentration der Einzelhandelsent-
wicklung auf bestehende einzelhändle-
risch vorgeprägte Angebotsla-
gen/Standorte: In Anbetracht der bereits 
weit über das Stadtgebiet verteilten Ein-
zelhandelsnutzungen sollte sich die zu-
künftige Einzelhandelsentwicklung auf be-
reits einzelhändlerisch entwickelte Stand-
orte bzw. Fachmarktagglomerationen fo-
kussieren. Eine Ausnahme bilden jedoch 
neue Standorte zur Siche-
rung/Verbesserung der wohnortnahen 
Versorgung (z.B. in Mergelstetten). Alle 
weiteren bislang noch nicht entsprechend 
einzelhändlerisch vorgeprägten Gewerbe-
gebiete (z.B. Hagenbucher Trieb, Rinder-
berg) sind mit Ausnahme des Gewerbe-
gebietes Mittelfeld (hier ist die Ansiedlung 
eines kleinflächigen Lebensmitteldiscoun-
ters lt. B-Plan möglich) als Standorte für 
Industrie, produzierendes Gewerbe und 

Handwerksbetriebe von Einzelhandels-
nutzungen freizuhalten. 
 

• Ausbau der Attraktivität des Innen-
stadthandels: Der Zentrale Versor-
gungsbereich Innenstadt trägt maßgeblich 
zur hohen Attraktivität der Einkaufsstadt 
HEIDENHEIM a.d. Brenz bei. Vor diesem 
Hintergrund ist der Zentrale Versorgungs-
bereich einerseits durch eine restriktive 
Einzelhandelssteuerung im Außenbereich 
und andererseits mit geeigneten Maß-
nahmen in seiner Funktion zu stärken und 
auszubauen.  
 

• Sicherung und Ausbau der Nahver-
sorgung: Nahversorgung muss bestmög-
lich fußläufig erfolgen können. Je nach 
Verfügbarkeit von Flächen muss zumin-
dest eine gute Erreichbarkeit (radmobil, 
MIV38 und ÖPNV) garantiert sein. Neuan-
siedlungen sind daneben immer in der 
Gesamtwirkung für den bestehenden 
Handel und mit den Interessen der Bevöl-
kerung (Versorgungsauftrag) abzuwägen. 

                                       
38  Motorisierter Individualverkehr. 
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 Handlungsfelder 

Daraus ergeben sich folgende Handlungsfelder: 

• Sicherung der Entwicklungsspielräume 
des Einzelhandels im Zentralen Versor-
gungsbereich Innenstadt; 

• Erreichbarkeit der Einkaufslagen; 
• Zugang zu den Ladengeschäften; 
• Transparenz des Einzelhandelsangebo-

tes; 
• Erhöhung der Aufenthaltsdauer; 
• Flächenmanagement; 
• Verbesserung der wirtschaftlichen Stabili-

tät der Anbieter; 
• Stabilisierung, Sicherung und Ausbau der 

Nahversorgung. 
 

 Maßnahmen 

In den nachfolgenden Abbildungen werden die 
von SK Standort & Kommune erarbeiteten und 
mit der Stadtverwaltung abgestimmten Ziele (Leit-
linien) in konkrete Maßnahmenvorschläge und 
Umsetzungsschritte überführt sowie mögliche 
Hauptakteure benannt. 
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 Zentren- und Gebietspässe 

Methodische Vorbemerkung 
 
Nach einem kurzen Exkurs zu den Einzelhan-
delsregelungen im Bebauungsplan werden 
in den folgenden Zentren- und Gebietspässen 
wesentliche Struktur- und Leistungsdaten (so-
fern datenschutzrechtlich39 ausweisbar), je-
weils konkrete Maßnahmeempfehlungen so-
wie Vorschläge zu deren planungsrechtlicher 
Umsetzung dargestellt. Die Ausführungen 
konzentrieren sich auf die zentralen Versor-
gungsbereiche Innenstadt und das Nahver-
sorgungszentrum Mittelrain, integrierte Nah-
versorgungsstandorte, die beiden möglichen 
innerstädtischen Entwicklungsflächen sowie 
Gewerbe- und Sondergebiete. Eine detaillierte 
Betrachtung der Mischgebiete im Heidenhei-
mer Stadtgebiet wurde nicht vorgenommen.  
 
Die in den planungsrechtlichen Empfehlungen 
zu den jeweiligen Zentren- und Gebietspässen 
aufgeführten (sortimentsspezifischen) Ver-
kaufsflächenangaben entstammen den beste-
henden Festsetzungen in den Bebauungsplä-

                                       
39  Eine Ausweisung von Struktur- und Leistungsdaten ist erst 

ab einer Mindestanzahl von drei Betrieben möglich. 

nen bzw. den gutachterlichen Vor-Ort-
Erhebungen, sofern keine anderen Angaben 
zu eruieren waren.  
Die Regelungen zu den zentrenrelevanten 
Randsortimenten orientieren sich im Wesentli-
chen an den bestehenden Festsetzungen in 
den untersuchten Bebauungsplänen (10 % der 
Gesamtverkaufsfläche, maximal 800 m2). 
Hierbei handelt es sich um eine gerichtlich 
anerkannte Regelung40, wobei die zusätzlich 
enthaltene Verkaufsflächenobergrenze 
(800 m2) auf die Großflächigkeit im baurechtli-
chen Sinne abhebt, die aus einer Bruttoge-
schossfläche von 1.200 m2 resultiert. Insofern 
handelt es sich hierbei um eine rechtlich be-
lastbare Regelung, wie auch aus der beispiel-
haft angeführten Urteilsbegründung des OVG 
Nordrhein-Westfalen (Urteil vom 12. Februar 
2014 Az. 2 D 13/14.NE) hervorgeht. Dort heißt 
es zu Haupt- und Randsortimenten: 
 
„Die Unterscheidung von Kern- und Randsor-
timenten ist geläufig. Das Randsortiment darf 
das von dem Einzelhandelsbetrieb vorgehal-
tene Kernsortiment lediglich ergänzen. Das 

                                       
40  Diese wird in der Praxis v.a. bei Einzelhandelsgroßprojekten 

mit nicht zentrenrelevanten Kernsortimenten (z.B. Baumärk-
te, Einrichtungshäuser) angewandt. 

Randsortiment muss von der in Anspruch ge-
nommenen Verkaufsfläche her deutlich unter-
geordnet bleiben.“  
Weiterhin führen die Richter aus: 
„Die Unterscheidung von Kern- und Randsor-
timenten ist geläufig und solange konzeptionell 
nicht zu beanstanden, wie das das Kernsorti-
ment lediglich ergänzende (zentren- und/oder 
nahversorgungsrelevante) Randsortiment von 
der in Anspruch genommenen Verkaufsfläche 
her deutlich untergeordnet bleibt.“ 
 
Aus Gutachtersicht ist dies bei der angewand-
ten 10 %-Regelung klar gegeben. 
 
Eine Abweichung davon ist lediglich dann zu 
vertreten, wenn die 10 %-Regelung die Etab-
lierung eines für die Nahversorgung wichtigen 
Anbieters ‚bei strikter Anwendung’ faktisch 
unterbinden würde. Deswegen haben die Gut-
achter die zulässige Verkaufsfläche für zen-
trenrelevante Randsortimente (also jene ohne 
Nahversorgungsbedeutung) bei Lebensmit-
telmärkten bis 1.200 m2 Gesamtverkaufsfläche 
auf 20 % ‚gedeckelt’. Hierbei handelt es sich 
um einen gutachterlichen Erfahrungswert, der 
sowohl die Etablierung eines Lebensmitteldis-
counters oder eines kleinen Lebensmittelvoll-
sortimenters (Supermarkt) erlaubt als auch 
hinsichtlich der zu erwartenden 
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Umsatzumlenkungen auf zentrale Versor-
gungsbereiche im Allgemeinen als unkritisch 
einzustufen ist. Im Übrigen erfolgt ohnehin 
eine Einzelfallprüfung seitens der Stadtverwal-
tung bei Vorlage eines entsprechenden Bau-
antrags. 
 
 
 

Abbildung 66: Übersicht der thematisierten Bebauungspläne und Entwicklungsstandorte 
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Exkurs: Einzelhandelsregelungen im Be-
bauungsplan  
 
Die Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben 
innerhalb eines Gemeindegebiets kann durch 
die Gemeinden rechtsverbindlich mittels Be-
bauungsplänen geregelt werden. Hierbei wer-
den im Rahmen einer Änderung oder Aufstel-
lung eines Bebauungsplans bewusste Nut-
zungen (Einzelhandelsbetriebe) oder sogar 
einzelne Nutzungsarten, wie z.B. Discounter, 
Verbrauchermarkt, etc. ausgeschlossen. Bei 
einem solchem Ausschluss von bestimmten 
Nutzungen ist zwingend eine besondere städ-
tebauliche Begründung erforderlich. Neben 
dem Ausschluss von bestimmten Nutzungsar-
ten können auch maximale Verkaufsflächen 
(VK in m²) für die gewünschten und zulässigen 
Einzelhandelsnutzungen festgelegt werden.  
  
Einzelhandelsbetriebe im Planungsrecht wer-
den je nach Gebietsart unterschiedlich, z.B. 
als „die der Versorgung des Gebiets dienen-
den Läden (WA)“ bezeichnet. Grundsätzlich 
sind Einzelhandelsbetriebe als Gewerbebe-
triebe zu beurteilen, die das Wohnen (in der 
Umgebung), insbesondere durch Zu- und Ab-
gangsverkehr, jedoch nicht wesentlich stören 
dürfen.   
 

Einzelhandelsnutzungen mit einer maximalen 
Verkaufsfläche von 800 m² sind gemäß 
Baunutzungsverordnung in den folgenden Ge-
bietsarten zulässig: 

• Allgemeines Wohngebiet („die der Ver-
sorgung des Gebiets dienenden Lä-
den“ - § 4 Abs. 2 BauNVO),  

• Dorfgebiet („Unterbringung von nicht 
störenden Gewerbebetrieben“ - § 5 
Abs. 1 BauNVO),  

• Mischgebiet („Einzelhandelsbetriebe“ - 
Geschäfte, die der verbrauchernahen 
Versorgung eines Wohngebietes die-
nen -  § 6 Abs. 2 Nr. 3 BauNVO), 

• Urbanes Gebiet (Einzelhandelsbetriebe 
sowie Geschäftsgebäude - § 6a Abs. 2 
Nrn. 2 u. 3 BauNVO) und  

• Gewerbegebiet („nicht erhebliche be-
lästigende Gewerbebetriebe“ - § 8 Abs. 
1 BauNVO), „Gewerbebetriebe aller 
Art“ - § 8 Abs. 2 BauNVO).  

  
 
Hinsichtlich der Größe von Einzelhandelsbe-
trieben ist der allgemeine Grundsatz maßgeb-
lich, dass diese dem Gebietscharakter nicht 
widersprechen darf. Betriebe bis zu einer Ver-
kaufsfläche von 800 m² sind daher in den auf-
gezählten Gebietstypen in der Regel zulässig. 

Großflächige Einzelhandelsgeschäfte und Ein-
kaufszentren sind nach § 11 Absatz 3 Num-
mer 3 BauNVO hingegen den Kerngebieten 
sowie in für sie festgesetzten sonstigen Son-
dergebieten (SO) vorbehalten. 
 
Kerngebiete dienen nach § 7 BauNVO vorwie-
gend der Unterbringung von Handelsbetrieben 
sowie von zentralen Einrichtungen der Wirt-
schaft, der Verwaltung und der Kultur. Es han-
delt sich dabei zumeist um die Innenstädte der 
Großstädte, aber auch um Zentren von Stadt-
bezirken oder von kleineren und mittleren 
Städten. 
 
Die Besonderheit bei der Festsetzung eines 
Sonstigen Sondergebietes im Vergleich zu 
den anderen Gebietsarten besteht darin, dass 
die zulässigen Nutzungen zweckgebunden 
sind. Im SO müssen alle gewünschten Nut-
zungen unter der zulässigen und ausnahms-
weise zulässigen Art der baulichen Nutzung 
eindeutig und bestimmt mit jeweiligen Ver-
kaufsflächen aufgelistet werden. Bei den an-
deren Gebietsarten müssen nicht gewünschte 
Nutzungen explizit ausgeschlossen werden 
bzw. liegt der vorgegebene Nutzungsspiel-
raum innerhalb der aufgeführten allgemeinen 
und ausnahmsweise zulässigen Nutzungsar-
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ten der Abs. 2 und 3 der jeweiligen Paragra-
phen. 
Eine effektive Verkaufsflächenbegrenzung ist 
bei der Ausweisung von Sondergebieten für 
Vorhaben i.S.v. Abs. BauNVO § 11 Absatz 3 
S. 1 häufig zwingend erforderlich, um sowohl 
den Zielen der Raumordnung in Gestalt des 
Beeinträchtigungsverbots und des Kongru-
enzgebots als auch dem interkommunalen 
Abstimmungsgebot zu genügen.  
 
Bis zu welchem Umfang Verkaufsflächen im 
geplanten Sondergebiet höchstens geschaffen 
werden dürfen, ohne dass ein Verstoß gegen 
Ziele der Raumordnung vorliegt bzw. das in-
terkommunale Abstimmungsgebot zu besor-
gen ist, lässt sich im Bauleitplanverfahren mit 
Hilfe von Einzelhandelsgutachten ermitteln. 
Diese Gutachten haben nicht nur Aufschluss 
über die Obergrenze der maximal zulässigen 
Gesamtverkaufsfläche im Sondergebiet zu 
geben, sondern auch über die sortimentsbe-
zogenen Verkaufsflächenobergrenzen.  
 
Um die Ziele des Einzelhandelskonzepts lang-
fristig zu erreichen, wurde das bestehende 
Planungsrecht von den im Folgenden darge-
stellten Zentren/Gebieten im Stadtgebiet Hei-
denheims untersucht, dies auch vor dem Hin-
tergrund geänderter gesetzlicher Rahmenbe-

dingungen. Vereinzelt sind deshalb zur Zieler-
reichung am konkreten Standort bei Bedarf 
Anpassungen des bestehenden Planungs-
rechts in Form von Bebauungsplanänderun-
gen bzw. -aufstellungen (für Standorte im bis-
lang unbeplanten Innenbereich gemäß § 34 
BauGB) im Sinne einer städtebaulichen (Neu-) 
Ordnung und Entwicklung erforderlich. 
 
Aus planungsrechtlicher Sicht steht dabei fol-
gende städtebauliche Zielsetzung im Fokus: 
 

- Nahversorgung zentral und gut er-
reichbar von allen Wohngebieten zu 
ermöglichen, 
 

- gezielt Sondergebiete an bestehenden 
Standorten stärken und erweitern bzw. 
neu auszuweisen und 
 

- dabei vorhandene und künftige Gewer-
begebiete auch als solche für rein ge-
werblich benötigte Nutzungen (bzw. 
Erweiterungen) zu sichern und evtl. 
freizuhalten von Einzelhandelsnutzun-
gen. 

 
Bei der Überarbeitung vorhandenen Pla-
nungsrechts ist wichtig, dass vorhandene 
Nutzungen im Rahmen der in ihrer Geneh-

migung zugestanden Art und Weise Be-
standsschutz genießen. Dies bedarf keiner 
expliziten Regelungen mittels Bebauungs-
plan. Hier wird festgesetzt, was zukünftig 
am jeweiligen Standort städtebaulich er-
wünscht und verträglich ist. 
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Zentrenpass 1: Zentraler Versorgungsbe-
reich Innenstadt 

 Hauptwarengruppen VKF  

I Periodischer Bedarf 5.200 m2 
II Persönlicher Bedarf 24.000 m2 
III Medien und Technik 6.950 m2 
IV Spiel, Sport, Hobby gesamt 2.750 m2 

V Geschenke, Glas, Porzel-
lan, Keramik, Hausrat 

1.200 m2 

VI Einrichtungsbedarf 400 m2 
VII Baumarktspezifische Sor-

timente und Zoobedarf 
200 m2 

 Gesamt 40.700 m2 
 

Konkrete Maßnahmeempfehlungen für den 
Zentralen Versorgungsbereich Innenstadt sind 
im vorangegangenen Kapitel dargestellt. 

 

Planungsrechtliche Empfehlungen 

Innerhalb des Zentralen Versorgungsbereichs 
sind sämtliche Sortimente lt. „Heidenheimer 
Sortimentsliste“ (2017) ohne Größenbe-
schränkung zulässig. 
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Zentrenpass 2: Nahversorgungszentrum Mittelrain 

 

Lage im Stadtgebiet                                                                                      Umfeld- und Nutzungsstrukturen 

 
Das Nahversorgungszentrum Mittelrain befindet sich in recht zentraler Lage innerhalb des gleichnamigen Stadtteils am Grünewaldplatz. Vor diesem Hin-
tergrund ist eine fußläufige Erreichbarkeit (max. 800m-Echtwege-Distanz) aus nahezu dem gesamten Stadtteil gewährleistet, der insgesamt rd. 3.500 Ein-
wohner zählt. Angebotsseitig zeigt sich ein für Nahversorgungszentren ‚typischer’ Mix aus nahversorgungsorientiertem Einzelhandel (CAP-Supermarkt, 
Bäckerei, Apotheke), ergänzendem Dienstleistungsangebot (Postannahmestelle im CAP-Markt, Sparkassenfiliale, Allgemein- und Facharzt-Angebot, Phy-
siotherapie, Friseur, Fahrschule) sowie weiteren sozialen bzw. öffentlichen Einrichtungen (Kindergarten, Schule) im Umfeld. Alles in allem gewährleisten 
die eingangs skizzierten Angebote im Einzelhandelsbereich, der rd. 640 m2 Verkaufsfläche umfasst, eine qualifizierte Grundversorgung mit täglichen Be-
darfsgütern für die dortige Bevölkerung. 
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Auszug Flächennutzungsplan    

 
Diese insbesondere für weniger mobile Bevöl-
kerungsschichten im Stadtteil essentielle Nah-
versorgungsfunktion gilt es daher zu stüt-
zen, zumal insbesondere aufgrund der intro-
vertierten Lage abseits leistungsfähiger Ver-
kehrsachsen ein deutlicher Wettbewerbsnach-
teil gegenüber leistungsfähigeren, sprich grö-
ßeren, und verkehrlich besser erreichbaren 
Nahversorgungsstandorten besteht. Vor die-
sem Hintergrund ist die Etablierung neuer 
Nahversorgungsstandorte im näheren Umfeld 
des Stadtteils Mittelrain besonders kritisch zu 

bewerten, da je-
des zusätzliche 
Angebot, welches 
ausgehend von 
einem leistungs-
fähigen sowohl 
verkehrs- als 
auch nahpoten-
zialorientierten 
Standort direkt 
auf das Einwoh-
nerpotenzial im 
Stadtteil Mittel-
rain ‚zielt’, die 
Abschöpfungs-
möglichkeiten 
des CAP-
Supermarktes 
einschränkt und 
damit dessen 
(Fort-)Bestand möglicherweise gefährdet. Ne-
ben der restriktiven Steuerung von nahversor-
gungsorientierten Einzelhandelsangeboten im 
näheren und weiteren Umfeld des Stadtteils 
sind jedoch auch Maßnahmen innerhalb des 
Nahversorgungszentrums zu dessen Stützung 
zu treffen. So verhindern die Festsetzungen im 
derzeit gültigen Bebauungsplan (SO), wonach 
Erdgeschossnutzungen im Geltungsbereich 
ausschließlich dem Einzelhandel vorbehalten 

sind, alternative Nutzungen von nicht mehr 
einzelhändlerisch nachgefragten bzw. reakti-
vierbaren Flächen. Die Gutachter empfehlen 
daher eine Anpassung des Bebauungs-
plans, um auch in Erdgeschossen alternati-
ve Nutzungen (z.B. Wohnen) zu ermöglichen 
und damit Leerständen entgegenzuwirken. 

Auszug Bebauungsplan 
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Aktuelle planungsrechtliche Einordnung 

• Bebauungsplan „Mittelrain“;  
• seit 1967 in Kraft; 
• Ziel = Entwicklung einer Wohnsiedlung 

mit Gemeinbedarfseinrichtungen und 
Einkaufsmöglichkeiten; 

• Das SO dient der Ansiedlung von Lä-
den im Erdgeschoss und Büros oder 
Wohnungen in den oberen Geschos-
sen. 

 

Planungsrechtliche Empfehlungen 

Um den zunehmenden Leerständen in den 
Erdgeschossen des „Ladengebiets“ entgegen-
zuwirken, sind in den Erdgeschossen Wohn-
nutzungen zuzulassen. Diesbezüglich ist das 
Plangebiet vom Sondergebiet „Ladengebiet“ in 
ein Wohngebiet (WA) umzuwandeln, zumal im 
WA gemäß § 4 BauNVO neben Wohnnutzun-
gen unter anderem auch die der Versorgung 
dienenden Läden sowie ausnahmsweise sons-
tige nicht störende Gewerbebetriebe zulässig 
sind. 

Zur Bestimmung von Bereichen, in denen kei-
ne Läden oder nicht störende Gewerbebetrie-
be gewünscht sind, ist die Unterteilung des 
Allgemeinen Wohngebiets in Teilbereiche (WA 

1 und WA 2) denkbar. In Teilbereichen, in de-
nen bspw. keine Läden vorgesehen werden 
sollen, können diese ausgeschlossen werden. 
In den anderen Bereichen mit Läden könnte 
Wohnen im EG nur ausnahmsweise zugelas-
sen werden (Wenn-Dann-Regelung i.S. § 9 
Abs. 2 BauGB). Mit dieser Regelung wird da-
rauf abgezielt, Einzelhandelsnutzungen in be-
stimmten Bereichen zu bündeln. 

Da im WA auch Anlagen für kirchliche, kultu-
relle, soziale, gesundheitliche und sportliche 
Zwecke zulässig sind, wären die vorhandenen 
Gemeinbedarfsnutzungen bei einer Umwid-
mung des SO in ein WA weiterhin zulässig. 
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Gebietspass 1: Ehem. Coop-Areal  

 
Lage im Stadtgebiet             Umfeld- und Nutzungsstrukturen       Auszug Flächennutzungsplan 
 

 
Mögliche Entwicklungsperspektiven 
 

• Mögliche Entwicklungsfläche ist integraler Bestandteil des Zentralen Versorgungsbereichs Innenstadt; 
• Kein Bebauungsplan vorhanden, aktuelles Planungsrecht gemäß § 34 BauGB; 
• Entwicklungsfläche als östliches ’Tor zur Innenstadt’ städtebaulich herausstellen; 
• Nutzungsmischung anstreben. 

 
Planungsrechtliche Empfehlungen 
 
Die Gutachter empfehlen bei Bedarf die Aufstellung eines Bebauungsplans. Eventuell ist diesbezüglich ein einfacher Bebauungsplan mit Regelungen nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 2a und 2b BauGB ausreichend. Aufgrund der Lage innerhalb des Zentralen Versorgungsbereichs Innenstadt ist ein Kerngebiet (MK) festzu-
setzen. Demzufolge sind Einzelhandelsnutzungen ohne Sortimentsbeschränkungen sowie je nach Vorhaben andere im Kerngebiet übliche Nutzungen zu-
zulassen. Vergnügungsstätten, Bordelle und bordellartige Betriebe sind zu regeln bzw. auszuschließen. 
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Gebietspass 2: Parkhaus am Bahnhof 

Lage im Stadtgebiet       Umfeld- und Nutzungsstrukturen Auszug Flächennutzungsplan      Auszug Bebauungsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktuelle planungsrechtliche Einordnung 

• Bebauungsplan „Westlicher Bahnhofsbereich“; 
• Einfacher Bebauungsplan nach § 30 Abs. 2 BauGB; 
• derzeit keine Regelungen zu Einzelhandelsbetrieben und Verkaufsflächen festgesetzt; 
• seit 2005 in Kraft; 
• Art und Maß der baulichen Nutzung richten sich nach § 34 BauGB; abweichende Bauweise: offene Bauweise mit einer Gebäudelänge bis 100 m. 

 

Mögliche Entwicklungsperspektiven 

• Parkhaus-Neubau (inkl. Kopfbau) angedacht;   
• Beleuchtungskonzept für das Umfeld erstellen und umsetzen; 
• Parkplatzbedarf derzeit überwiegend für Pendler (DB) und Kundschaft der Ärzte; 
• Perspektivisch durchmischte Nutzungen (Parken, Einzelhandel, Dienstleistung, Gastronomie) anstreben; 
• Gesundheits- und medizinische Angebote erhalten und bedarfsgerecht ausbauen; 
• Ergänzungsnutzungen für Studenten, ÖPNV-Nutzer (z.B. Café, Brezenstand, Arbeitsräume etablieren); 
• Fachmarktnutzung (z.B. Bürofachmarkt) im EG denkbar; 
• Parkhaus als temporären Veranstaltungsort nutzen (z.B. Galerie, Studentenparty). 
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Städtebauliche Anforderungen an mögliche 
Nutzungen 

• vorhandene Lärmquellen (Ver-
kehrstrasse) berücksichtigen; 

• Gebäude als Lärmabschirmung - an-
gepasste Höhenentwicklung. 

 

Planungsrechtliche Empfehlungen 

Der bestehende Bebauungsplan ist bei Bedarf 
zu ändern. Aufgrund der Lage innerhalb des 
Zentralen Versorgungsbereichs Innenstadt ist 
ein Kerngebiet festzulegen (MK gemäß § 7 
BauNVO). Darin sind Einzelhandelsnutzungen 
ohne Sortimentsbeschränkungen sowie je 
nach Vorhaben andere im Kerngebiet übliche 
Nutzungen zulassen. Die Ansiedlung von Ver-
gnügungsstätten, Bordellen und bordellartigen 
Betrieben ist auszuschließen. 
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Gebietspass 3: Sonderstandort EKZ-Nord Schnaitheim/Aufhausen 

 Hauptwarengruppen VKF  

I Periodischer Bedarf 5.800 m2 
II Persönlicher Bedarf 2.800 m2 
III Medien und Technik 850 m2 
IV Spiel, Sport, Hobby gesamt 800 m2 

V Geschenke, Glas, Porzel-
lan, Keramik, Hausrat 

1.300 m2 

VI Einrichtungsbedarf 4.600 m2 
VII Baumarktspezifische Sor-

timente und Zoobedarf 
7.300 m2 

 Gesamt 23.450 m2 
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Lage im Stadtgebiet          Umfeld- und Nutzungsstrukturen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Sonderstandort EKZ-Nord Schnaitheim/Aufhausen befindet sich im Norden des Heidenheimer Stadtgebiets zwischen den Stadtteilen Schnaitheim und 
Aufhausen in verkehrsorientierter Lage an der B 19 und umfasst in etwa einen Bereich zwischen der Straße Leimgrubenäcker im Norden, der Königsbron-
ner/Riedstraße im Osten, der Straße ‚Hintere Kirchwiesen’ im Süden und der B 19 im Westen. In einzelhändlerischer Hinsicht handelt es sich um eine lang-
jährig am Markt ‚eingefahrene’ Fachmarktagglomeration, die dank ihrer Lage an der B 19 über eine sehr gute lokale und regionale Pkw-Erreichbarkeit ver-
fügt. Aufgrund dieser Lagegunst ist die Fachmarktagglomeration daher als überwiegend autokundenorientiert einzustufen, wenngleich das Gebiet auch mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden kann. 
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Auszug Flächennutzungsplan 

 

Zu nennen ist zunächst das im Flächennut-
zungsplan als Sondergebiet ausgewiesene 
Areal zwischen der Straße ‚Im Aschbach’ im 
Norden und dem Feuerwehrhaus Schnaitheim 
im Süden (südlich vom Kaufland Verbrau-
chermarkt), das einen Kaufland Verbraucher-
markt, einen Vögele Bekleidungsmarkt, einen 
BAUHAUS Bau- und Gartenmarkt, die Einrich-
tungsanbieter mömax und Matratzen Concord, 
den Sonderpostenmarkt Thomas Philipps so-
wie den zwischenzeitlich eröffneten Spielwa-
renanbieter Rofu Kinderland umfasst.  

In den umliegenden Gewerbegebieten finden 
sich zahlreiche weitere Einzelhandelsangebo-
te unterschiedlichster Couleur, darunter ein 
Steingass Outlet (Bekleidung, Restposten), 

der Fahrradfachmarkt Bikeorado, der Anbieter 
Stoff- und Dekowelt, der Textil-Discounter Kik, 
das Sanitätshaus Bonn, der Lebensmitteldis-
counter Norma nebst Getränkemarkt Finkbei-
ner sowie der im südlich angrenzenden bzw. 
funktional ergänzenden Mischgebiet ansässi-
gen Anbieter Fressnapf. 

Somit steht in der Summe eine durchaus be-
achtliche Verkaufsfläche zum Angebot (insge-
samt rd. 23.450 m2), die in erheblichem Um-
fang auch zentrenrelevante Sortimente um-
fasst. 

Wenngleich zu berücksichtigen ist, dass die im 
EKZ-Nord Schnaitheim/Aufhausen situierten 
Fachmärkte in der Summe einen wichtigen 
Beitrag zur Ausstrahlungskraft des Heiden-
heimer Einzelhandels leisten, sollte aus Gut-
achtersicht in Anbetracht des bestehenden 
Ausstattungsgrads ein weiterer Ausbau 
(Neuansiedlung) im Bereich der zentrenre-
levanten Sortimente (einschließlich solcher 
mit Nahversorgungsrelevanz) planungs-
rechtlich unterbunden werden (sofern mög-
lich), um einerseits eine ggf. bestehende Ab-
fangwirkung gegenüber dem ZVB Innenstadt 
nicht zusätzlich zu erhöhen und andererseits 
Entwicklungsspielräume für den ZVB Innen-
stadt sowie für zusätzliche periodische Ange-
bote in der Stadt bzw. die Erweiterung beste-

hender Anbieter in diesem Bereich aufrecht zu 
erhalten. 

 

Aktuelle planungsrechtliche Einordnung 

• Bebauungsplan „Königsbronner Stra-
ße“ entspricht Überplanung von zwei 
Bebauungsplänen aus den Jahren 
1962 und 1987, die keine Aussagen zu 
Vergnügungsstätten und Einzelhandel 
enthielten, und ist seit 2011 rechtsver-
bindlich. 

• Ziel: Regelung der Ansiedlung von 
Vergnügungsstätten und Einzelhan-
delsbetrieben. 

Auszug Bebauungsplan 
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• Im Geltungsbereich sind Einzelhan-
delsbetriebe mit zentrenrelevanten Sor-
timenten als Hauptnutzung unzulässig. 

• Soweit Einzelhandelsbetriebe in Misch- 
und Gewerbegebieten zulässig sind, 
können ausnahmsweise zentrenrele-
vante Sortimente als Randsortimente, 
die in Bezug zu den zulässigen Kern-
sortimenten stehen, in deutlich unter-
geordnetem Umfang (20 % der tat-
sächlichen Verkaufsfläche) zugelassen 
werden. 

• Im MI1 sind Vergnügungsstätten ge-
mäß § 6 Abs. 2 Nr. 8 BauNVO unzu-
lässig. Vergnügungsstätten gemäß § 6 
Abs. 3 BauNVO sind kein Bestandteil 
des Bebauungsplans. 

• Im MI2 sind Einzelhandelsbetriebe, 
Tankstellen und Vergnügungsstätten 
unzulässig. Vergnügungsstätten sind 
kein Bestandteil des Bebauungsplans. 
Ausnahmsweise können VK bis zu 30 
% der tatsächlich Grundfläche - max. 
200 m2 - als untergeordnete Nebenan-
lage eines sonstigen Gewerbebetrie-
bes zugelassen werden, wenn es sich 
um Sortimente handelt, die im direkten 
Bezug zum genehmigten Gewerbebe-
trieb stehen. 

• Im GE1 sind Nutzungen gemäß § 8 
BauNVO zulässig. 

• Im GE2 sind Vergnügungsstätten kein 
Bestandteil des Bebauungsplans. 

• Im GE3 sind Einzelhandelsbetriebe un-
zulässig. Hiervon ausgenommen sind 
Kfz-Einzelhandel und Einzelhandel mit 
Kfz-Teilen. Vergnügungsstätten sind 
kein Bestandteil des Bebauungsplans. 
Ausnahmsweise können VK bis zu 30 
% der tatsächlich Grundfläche - max. 
200 m2 - als untergeordnete Nebenan-
lage eines sonstigen Gewerbebetrie-
bes zugelassen werden, wenn es sich 
um Sortimente handelt, die im direkten 
Bezug zum genehmigten Gewerbebe-
trieb stehen. 

• Im GE4 (GEe) sind nur Gewerbebe-
triebe zulässig, die das Wohnen nicht 
wesentlich stören. Einzelhandelsbe-
triebe und Tankstellen sind unzulässig. 
Vergnügungsstätten sind kein Bestand-
teil des Bebauungsplans. 

• SO dienen vorrangig der Ansiedlung 
von großflächigen Einzelhandelsbetrie-
ben. 

• Im SO1 „großflächiger Einzelhandel“ 
sind ein großflächiger Möbelmarkt 
(max. 11.000 m2) und ein großflächiger 

Bau- und /oder Gartenbaumarkt (max. 
VK 9.000 m2) zulässig. 

• Im SO2 ist ein großflächiger Lebens-
mittelmarkt (max. 5.000 m2 VK) zuläs-
sig. Zentrenrelevante Sortimente, die 
im direkten Bezug zu den Kernsorti-
menten stehen, sind als Randsortimen-
te nur in einem untergeordneten Um-
fang (10 %, max. 800 m2 VK) zulässig. 
Einzelhandelsbetriebe (mit Ausschluss 
zentrenrelevanter Sortimente), Tank-
stellen, Anlagen für sportliche Zwecke, 
Schank- und Speisegaststätten sowie 
Vergnügungsstätten sind darüber hin-
aus zulässig. 
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Zusammenfassung und Fazit 

• Keine Festsetzungen zu Werbeanla-
gen; 

• Nutzungsschablonen MI1 und MI2 / 
GE3 umfassen verschiedene Maße der 
baulichen Nutzung; 

• Doppelungen in der Festsetzung zu 
GE4 „Im GE4 (GEe) sind nur Gewer-
bebetriebe zulässig, die das Wohnen 
nicht wesentlich stören. Einzelhandels-
betriebe und Tankstellen sind unzuläs-
sig“. 

 

Planungsrechtliche Empfehlungen 

Vor dem Hintergrund der zwischenzeitlich er-
folgten Veränderungen in der Besatzstruktur 
ist der Bebauungsplan „Königsbronner Straße“ 
anzupassen.  

Im sonstigen Sondergebiet „Fachmarktzent-
rum“ (SO 1) ist allgemein zulässig: 

• ein großflächiger Möbelmarkt mit einer 
maximalen Verkaufsfläche von 
11.000 m2, 

• ein großflächiger Bau- und /oder Gar-
tenbaumarkt mit einer maximalen Ver-
kaufsfläche von 9.000 m2, 

• ein Sonderpostenmarkt mit einer ma-
ximalen Verkaufsfläche von 1.500 m2, 

• ein Matratzen-Fachmarkt mit einer ma-
ximalen Verkaufsfläche von 300 m2 

• ein Multisortimenter mit einer maxima-
len Verkaufsfläche von 360 m2 

Im sonstigen Sondergebiet „Verbraucher-
markt“ (SO 2) ist allgemein zulässig: 

ein Verbrauchermarkt mit einer maximalen 
Verkaufsfläche von 5.000 m² und einem Kern-
sortiment mit folgenden nahversorgungsrele-
vanten Sortimenten: 

• Nahrungs- und Genussmittel 
• Getränke 
• Lebensmittelhandwerk 
• Reformwaren 
• Tabakwaren 
• Blumen/Schnittblumen 
• Drogeriewaren 
• Kosmetika 
• Papier-, Schreibwaren 
• Pharmazeutika 
• Schulbedarf, Schreibwaren 
• Tierpflegemittel/-nahrung 
• Wasch- und Putzmittel 
• Wein 
• Zeitschriften 

Weitere zentrenrelevante Sortimente sind als 
Randsortimente nur in einem untergeordneten 
Umfang (10 % der tatsächlichen Gesamtver-
kaufsfläche) erlaubt. Zulässig sind im Rahmen 
der maximalen Verkaufsfläche ebenfalls den 
Verbrauchermarkt funktional ergänzende und 
untergeordnete Dienstleistungsnutzungen, 
kleinflächige Schank- und Speisewirtschaften 
sowie Verkaufsstellen des Ladenhandwerks 
(insbesondere Bäckerei/Café und Metzgerei): 

• Einzelhandelsbetriebe (mit Ausschluss 
zentrenrelevanter Sortimente im Kern-
sortiment gemäß Heidenheimer Sorti-
mentsliste 2017)  

• Tankstellen, Anlagen für sportliche 
Zwecke, Schank- und Speisegaststät-
ten sowie Vergnügungsstätten  

Zur Steuerung der Einzelhandelsentwicklung 
im GE 2 wären folgende Festsetzungen zu 
empfehlen. Im GE 2 sind zulässig: 

• ein Lebensmitteldiscounter mit einer 
maximalen Verkaufsfläche von 700 m2, 

• ein Getränkemarkt mit einer maximalen 
Verkaufsfläche von 500 m2. 

Nicht zulässig sind (weiterhin) Vergnügungs-
stätten, Bordelle und bordellartige Betriebe.  
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Neben den spezifischen Festsetzungen zum 
Einzelhandel und der Herausnahme von Ver-
gnügungsstätten, Bordellen und bordellartigen 
Betrieben sind im GE 2 dennoch die Nutzun-
gen gemäß § 8 BauNVO zulässig.   

Im GE3 sind Einzelhandelsbetriebe grundsätz-
lich unzulässig.  
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Zusatzbetrachtung GE Aufhausener Straße/ Im Brühl 

Lage im Stadtgebiet   Umfeld- und Nutzungsstrukturen     Auszug Flächennutzungsplan     Auszug Bebauungsplan 

 

 

 

 

 

 
Aktuelle planungsrechtliche Einordnung 

• Bebauungsplan „Aufhausener Straße / Im Brühl“ entspricht Überplanung von zwei Bebauungsplänen aus den Jahren 1978 und 1987. Die Altpläne 
enthielten keine Aussagen zu Vergnügungsstätten und Einzelhandel. 

• seit 2011 in Kraft; 
• Ziel: Regelung der Ansiedlung von Vergnügungsstätten und Einzelhandelsbetrieben. 
• Der vorhandene großflächige Einzelhandelsbetrieb wurde gemäß Bauordnung von 1968 genehmigt und genießt Bestandsschutz. 
• Im MI sind Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für sportliche Zwecke, 

Tankstellen und Vergnügungsstätten gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 8 BauNVO nicht zulässig. Vergnügungsstätten gemäß § 6 Abs. 3 BauNVO sind nicht 
Bestandteil des Bebauungsplans. 

• Ausnahmsweise können VK bis zu 30 % der tatsächlichen Grundfläche - max. 200 m2 - als untergeordnete Nebenanlage eines sonstigen Gewerbe-
betriebes (§ 6 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO) zugelassen werden, wenn es sich um Sortimente handelt, die in direktem Bezug zum genehmigten Gewerbe-
betrieb stehen. 

• Im MI1 sind Wohngebäude nur ausnahmsweise zulässig. 
• Im MI2 sind Wohngebäude, Geschäfts- und Bürogebäude, Anlagen für Verwaltungen, sowie kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwe-

cke zulässig. Sonstige Gewerbebetriebe sind ausnahmsweise zulässig. Gartenbaubetriebe sind nicht zulässig. 
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• Im GE sind Einzelhandelsbetriebe nicht 
zulässig. Hiervon ausgenommen sind 
der Kfz-Einzelhandel und der Handel 
mit Kfz-Teilen. Vergnügungsstätten 
sind nicht Bestandteil des Bebauungs-
plans. 

• Ausnahmsweise können VK bis zu 
30% der tatsächlichen Grundfläche - 
max. 200 m2 - als untergeordnete Ne-
benanlage eines Gewerbebetriebes (§ 
8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO) zugelassen 
werden, wenn es sich um Sortimente 
handelt, die in direktem Bezug zum 
genehmigten Gewerbebetrieb stehen. 

 
Zusammenfassung und Fazit 

Einzelhandel ist nur untergeordnet in Bezug 
zum Gewerbebetrieb ausnahmsweise zulässig 
(Handwerkerprivileg). 

 

Planungsrechtliche Empfehlungen 

Aus Gutachtersicht ist keine Anpassung des 
Bebauungsplans erforderlich. 
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Gebietspass 4: Sonderstandort GE Tieräcker/Badenberg/Seewiesen 
 
 

 Hauptwarengruppen VKF  

I Periodischer Bedarf 6.350 m2 
II Persönlicher Bedarf 900 m2 
III Medien und Technik 600 m2 
IV Spiel, Sport, Hobby gesamt 450 m2 

V Geschenke, Glas, Porzel-
lan, Keramik, Hausrat 

750 m2 

VI Einrichtungsbedarf 2.250 m2 
VII Baumarktspezifische Sor-

timente und Zoobedarf 
6.800 m2 

 Gesamt 18.100 m2 

 

 
 
 
 



 

SK Standort & Kommune Beratungs GmbH Seite 141 

Der Sonderstandort GE Tieräcker/ 
Badenberg/Seewiesen bildet einen der maß-
geblichen städtischen Gewerbestandorte in 
HEIDENHEIM a.d. Brenz und erstreckt sich 
beidseitig der B 19 zwischen der Kernstadt im 
Süden (Abzweig Seewiesenbrücke) und dem 
Stadtteil Schnaitheim im Norden (Kreuzungs-
bereich B 19/Ludwig-Erhard-Str., In den See-
wiesen). Neben einigen punktuellen Einzel-
handelsnutzungen im südlichen (u.a. Küchen-
fachmarkt, zwei Tankstellenshops, Aldi Le-
bensmitteldiscounter an der Nördlinger Stra-
ße) und nordwestlichen Bereich (u.a. Lidl Le-
bensmitteldiscounter, In den Seewiesen) kon-
zentriert sich der Einzelhandel v.a. in den öst-
lichen Teilbereichen des Sonderstandorts. Zu 
nennen ist hierbei zunächst das im Einmün-
dungsbereich B 466/B 19 gelegene GE/SO 
Tieräcker mit einem Dehner Gartenfachmarkt 
sowie den Anbietern A.T.U., TTL und Däni-
sches Bettenlager. Innerhalb des nördlich an-
schließenden GE/SO Badenberg an der Ba-
denbergstraße finden sich zwei Anbieter mit 
baumarktspezifischen Sortimenten (Probau 
Kugel, Eisen Fischer) sowie ein Anbieter für 
Bürobedarf (Handte). Im nördlichen Bereich 
(Nattheimer Straße) des GE/SO Badenberg ist 
mit einem real,- SB-Warenhaus der flächen-
größte Einzelanbieter präsent, der aufgrund 
seiner Größe und sehr guten verkehrlichen 

Erreichbarkeit einen für die Versorgung des 
Heidenheimer Marktgebietes maßgeblichen 
Anbieter darstellt und darüber hinaus auch für 
die im direkten und näheren nördlichen bzw. 
östlichen Standortumfeld lebende Wohnbevöl-
kerung eine wichtige Nahversorgungsfunktion 
übernimmt. Insofern gilt es, diesen wichtigen 
Anbieter in seinem Bestand zu sichern. Hier-
bei kommt der Nachbelegung von vormals 
anderweitig genutzten und derzeit leerstehen-
den Teilflächen innerhalb der real,-Immobilie 
eine besondere Bedeutung zu (vgl. auch nach-
folgende Detailausführungen zum GE Baden-
berg).  
 
Insgesamt umfasst der ganz überwiegend ver-
kehrsorientierte Sonderstandort GE Tierä-
cker/Badenberg/Seewiesen eine Gesamtver-
kaufsfläche von rd. 18.100 m2 mit deutlichen 
Angebotsschwerpunkten in den Bereichen des 
periodischen Bedarfs sowie baumarktspezifi-
scher Sortimente und Zoobedarf. Gerade der 
letztgenannte Bereich bietet aus Gutachter-
sicht ‚Anknüpfungspunkte’, um mit einem zu-
sätzlichen Angebot einerseits die vorhandenen 
potenzialseitigen Spielräume im Heidenheimer 
Marktgebiet zu nutzen und andererseits die 
bestehenden bau- und gartenmarktspezifi-
schen Anbieter funktional zu ergänzen. Dar-
über hinaus sind grundsätzlich weitere Einzel-

handelsangebote mit nicht zentrenrelevantem 
Kernsortiment (z.B. innerhalb der real,-
Immobilie) geeignet. Demgegenüber wäre die 
Ansiedlung von Einzelhandelsbetrieben im 
Bereich der zentrenrelevanten Sortimente 
(einschließlich solcher mit Nahversor-
gungsrelevanz) planungsrechtlich zu un-
terbinden, um einerseits eine Abfangwirkung 
gegenüber der Heidenheimer Innenstadt zu 
vermeiden und andererseits Entwicklungs-
spielräume für den ZVB Innenstadt sowie für 
zusätzliche periodische Angebote in der Stadt 
bzw. die Erweiterung bestehender Anbieter 
aufrecht zu erhalten.  
 
In den nachfolgenden Detailbetrachtungen 
werden die bestehenden Bebauungspläne vor 
dem Hintergrund der skizzierten Leitlinien 
überprüft und – sofern erforderlich – Vorschlä-
ge zur Änderung bzw. Anpassung unterbreitet. 
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Lage im Stadtgebiet (GE/SO Tieräcker)      Umfeld- und Nutzungsstrukturen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aktuelle bauplanungsrechtliche Einordnung (GE/SO Tieräcker) 
 

• Bebauungsplanänderung „Tieräcker“ (Änderung des bestehenden Bebauungsplans von 1989, in dem ausschließlich produzierendes Gewerbe fest-
gesetzt, jedoch kaum realisiert wurde); 

• seit 2008 in Kraft; 
• Ziel: Ansiedlung von großflächigem Einzelhandel für mittel- und langfristigen Bedarf; 
• Das SO dient der Ansiedlung von Möbel,- Bau,- und Gartenbaumärkten als großflächige Einzelhandelsbetriebe sowie von Gewerbebetrieben. Ne-

ben dem jeweiligen branchentypischen Kernsortiment sind Randsortimente, soweit es sich um zentrenrelevante Sortimente handelt und diese im di-
rektem Bezug zum Kernsortiment stehen, nur in einem deutlich untergeordneten Umfang (10 % der tatsächlichen VK) zulässig. Die höchstzulässige 
VK für einen Fachmarkt ist auf 3.300 m2 begrenzt. Eine Überschreitung der VK unter Einhaltung der festgesetzten GRZ und GFZ ist ausnahmswei-
se zulässig, wenn die Raumverträglichkeit gutachterlich durch den Bauherrn nachgewiesen ist. 

• Im GE sind Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten Sortimenten unzulässig. Neben dem jeweiligen branchentypischen Kernsortiment sind 
Randsortimente, soweit es sich um zentrenrelevante Sortimente handelt und diese in direktem Bezug zum Kernsortiment stehen, nur in einem deut-
lich untergeordneten Umfang (20 % der tatsächlichen VK) zulässig. Lagerplätze im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO sind unzulässig. Die Errich-
tung und der Betrieb von Vorhaben nach Maßgabe der Anlage 1 UVPG ist im GE nicht zulässig. Im GEe sind Gebäude, die dem dauerhaften Auf-
enthalt von Menschen dienen, nicht zulässig. 
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Auszug Flächennutzungsplan          Auszug Bebauungsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung und Fazit 

Im GE sind die Verkaufsflächen nur für zentrenrelevante Sortimente beschränkt. 

Planungsrechtliche Empfehlungen 

Aus Gutachtersicht ist derzeit keine Anpassung des Bebauungsplans erforderlich. 
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Lage im Stadtgebiet  (GI Seewiesen)       Umfeld- und Nutzungsstrukturen      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im derzeit als GI ausgewiesenen Bereich zwischen der Kläranlage im Westen und dem Einmündungsbereich B 19/B 466 ist die Errichtung eines Bau- und 
Gartenmarktes denkbar. Aus Gutachtersicht handelt es sich dabei um eine standortseitig geeignete Nutzung, da diese nicht nur eine vor Ort gegebene 
sehr gute Pkw-Erreichbarkeit erfordert, sondern auch einzelhändlerisch-funktional an den östlich gelegen Dehner Gartenfachmarkt sowie an die im weite-
ren nördlichen Umfeld entlang der Badenbergstraße vorhandenen Anbieter baumarktspezifischer Sortimente anknüpft. Insofern würde ein Bau- und Gar-
tenmarkt einen wichtigen Beitrag zur „Herausbildung" eines Angebotsschwerpunkts im Bereich bau- und gartenmarktspezifischer Sortimente und 
damit zu einer auch städtebaulich gewünschten räumlichen Konzentration von Nutzungen leisten. 

 

Aktuelle planungsrechtliche Einordnung (GI Seewiesen) 

• Bebauungsplan „Seewiesen Mitte“, seit 1977 in Kraft; 

Ziel: Ansiedlung von industriellen und gewerblichen Nutzungen. 
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Auszug Flächennutzungsplan  

      

 

Auszug Bebauungsplan 

Planungsrechtliche Empfehlungen 

Da der Geltungsbereich des Bebauungsplans 
bislang als GI festgesetzt ist und die Ansied-
lung eines Bau- und Gartenmarkts denkbar ist, 
ist im Geltungsbereich ein Sondergebiet 
„Großflächiger Einzelhandel“ festzusetzen. Im 
SO „Großflächiger Einzelhandel“ ist allgemein 
zulässig: 

ein großflächiger Bau- und Gartenmarkt als 
baulich-funktionale Einheit (inklusive Bäckerei/ 
Café).  

Ergänzend zum Kernsortiment ist ein bran-
chenübliches Randsortiment zulässig, welches 
maximal 10 % der Verkaufsfläche bzw. maxi-
mal 800 m2 einnehmen darf. Das Randsorti-
ment im Bau- und Gartenmarkt darf auch fol-
gende zentrenrelevante Sortimente gemäß der 
„Heidenheimer Sortimentsliste“ (2017) umfas-
sen: 

• Bastelartikel 
• Bücher 
• Elektrowaren (kleinteilig) 
• Geschenkartikel 
• Handy und Zubehör 
• Haushaltswaren 
• Haus-, Heimtextilien 
• Nahrungs- und Genussmittel 

• Papier-, Schreibwaren 
• Spielwaren 
• Wein 

Aufgrund der anzunehmenden raumordnerisch 
relevanten Verkaufsflächengrößenordnung 
eines denkbaren Bau- und Gartenmarktes ist 
die Raumverträglichkeit gutachterlich durch 
den Bauherrn nachzuweisen. In einer Stel-
lungnahme der IHK wird hier die Einzelhan-
delsansiedlung von Bau- und Gartenmarktsor-
timenten befürwortet. 
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Lage im Stadtgebiet (GE/SO Badenberg)       Nutzungs- und Umfeldstrukturen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle planungsrechtliche Einordnung (Badenberg) 

• Aufstellungsbeschluss für Bebauungsplan „Nattheimer Straße“; 
• Ziel: Regelung der künftig zulässigen Nutzungen für Gewerbe und Einzelhandel. 
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Auszug Flächennutzungsplan 

 

Planungsrechtliche Empfehlungen 

Im Bebauungsplan, dessen Aufstellung bereits 
beschlossen ist, ist die Art der baulichen Nut-
zung, wie folgt festzusetzen: 

Im sonstigen Sondergebiet „Großflächiger 
Einzelhandel“ sind zulässig: 

• ein SB-Warenhaus mit einer maxima-
len Verkaufsfläche von 6.400 m2, wel-
ches auf 4.400 m2 Verkaufsfläche ein 
Kernsortiment mit folgenden nahver-
sorgungsrelevanten Sortimenten ge-
mäß „Heidenheimer Sortimentsliste“ 
(2017) umfasst: 

• Nahrungs- und Genussmittel 
• Getränke 
• Lebensmittelhandwerk 
• Reformwaren 
• Tabakwaren 
• Blumen/Schnittblumen 
• Drogeriewaren 
• Kosmetika 
• Papier-, Schreibwaren 
• Pharmazeutika 
• Schulbedarf, Schreibwaren 
• Tierpflegemittel/-nahrung 
• Wasch- und Putzmittel 
• Wein 
• Zeitschriften 

Das auf max. 2.000 m2 Verkaufsfläche zuläs-
sige Randsortiment im SB-Warenhaus darf 
sowohl zentren- als auch nicht-zentren-
relevante Sortimente der „Heidenheimer Sor-
timentsliste“ (2017) umfassen. Zulässig sind 
im Rahmen der maximalen Verkaufsfläche das 
SB-Warenhaus funktional ergänzende und 
untergeordnete Dienstleistungsnutzungen (Fri-
seur, Postagentur, Schlüsseldienst, Zeitschrif-
tenladen, Reisebüro), kleinflächige Schank- 
und Speisewirtschaften sowie Verkaufsstellen 
des Ladenhandwerks (insbesondere Bäcke-
rei/Café und Metzgerei). 

• Einzelhandel mit nicht zentrenrelevan-
tem Kernsortiment und einem Randsor-
timent mit zentrenrelevanten Sortimen-
ten (max. 10 %, max. 800 m² VK) ge-
mäß der „Heidenheimer Sortimentslis-
te“ (2017) auf max. 4.000 m2. 
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Die im FNP südlich vom SB-Warenhaus dar-
gestellte gewerbliche Baufläche (G) ist eben-
falls als Sonstiges Sondergebiet für „großflä-
chigen Einzelhandel“ festzusetzen (vgl. nach-
folgende Abbildung). Zulässig sind Betriebe 
mit nicht zentrenrelevantem Kernsortiment und 
einem Randsortiment mit zentrenrelevanten 
Sortimenten (max. 10 %, max. 800 m² VK) 
gemäß der „Heidenheimer Sortimentsliste“ 
(2017). Die Verkaufsflächengröße ist im Zuge 
konkreter Planungsschritte noch zu ermitteln. 

Abbildung 67: Neuabgrenzung SO  
    Einzelhandel (Badenberg) 

 

Städtebauliche Begründung:  

Gemäß der gutachterlich vorgeschlagenen 
Zentrenstruktur ist der Teilbereich SO Baden-
berg integraler Bestandteil des Sonderstand-
orts GE Tieräcker/Badenberg/Seewiesen. Mit 
der Sondergebietsausweisung können die 
bestehenden Einzelhandelsnutzungen pla-
nungsrechtlich gesichert (Stichwort real,-) und 
nicht verträgliche Nutzungen ausgeschlossen 
werden.  

Für den MIV ist mit der B 19 eine gemeinsame 
Anbindung dieses zwischen Kernstadt und 
dem Stadtteil Schnaitheim gelegenen Fach-
marktstandorts gegeben. Der Verkehr kann so 
gezielt zu den dortigen Angeboten geleitet 
werden.  

Während der Bebauungsplanaufstellung ist 
parallel der Flächennutzungsplan in diesem 
Bereich von gewerblicher Baufläche in eine 
Sonderbaufläche mit entsprechender Zweck-
bestimmung zu ändern. 

 

SO 
EH 
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Gebietspass 5: Sonderstandort Steinheimer Straße  

 
Lage im Stadtgebiet         Nutzungsstrukturen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Sonderstand „Steinheimer Straße“ befindet sich im äußersten Westen des Heidenheimer Stadtgebietes in sowohl siedlungsstrukturell als auch 
einzelhandelsspezifisch solitärer Lage. Wenngleich die dort vorhandenen Anbieter Roller und Schuh Herrmann einen wichtigen Beitrag zur Attraktivität 
der ‚Einkaufsstadt Heidenheim’ insgesamt leisten, gilt es aus Gutachtersicht dennoch, eine einzelhändlerische (Weiter-) Entwicklung des Sonderstandorts 
zu vermeiden, um vorhandene Entwicklungsmöglichkeiten im ZVB Innenstadt aufrecht zu erhalten und die Einzelhandelsentwicklung im nicht zentrenrele-
vanten Sortimentsbereich auf bestehende größere Fachmarktagglomerationen (insb. GE Tieräcker/Seewiesen/Badenberg) zu fokussieren. Nicht zuletzt 
dient eine restriktive Einzelhandelssteuerung am Sonderstandort „Steinheimer Straße“ auch der Sicherung von Flächenpotenzialen für die Ansiedlung von 
(sonstigen) Gewerbebetrieben.
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Auszug Flächennutzungsplan  

       
 
Aktuelle bauplanungsrechtliche Einord-
nung 
 

• Bebauungsplan „Steinheimer Straße“ 
umfasst Überplanung zweier beste-
hender Bebauungspläne und ist seit 
2013 in Kraft; 

• Ziel: Regelung der Ansiedlung von 
Vergnügungsstätten und Einzelhan-
delsbetrieben; 

• Im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans sind Einzelhandelsbetriebe mit 
zentrenrelevanten Sortimenten und die 
Sortimente Nahrungs- und Genussmit-
tel als Hauptnutzung nicht zulässig; 

 
•  

• Die aufgezählten Sortimente sind ledig-
lich als Randsortiment (20 % der VK) in 
Verbindung zu Einzelhandelsbetrieben 
mit nicht zentrenrelevanten Sortimen-
ten (in den Gewerbegebieten) zulässig; 

• Im GE1 sind lediglich Lagerplätze un-
zulässig; 

• Im GE2 sind Einzelhandelsbetriebe 
und Anlagen für sportliche Zwecke un-
zulässig. Anlagen für kirchliche, kultu-
relle, soziale und gesundheitliche Zwe-
cke sowie Vergnügungsstätten sind 
nicht Bestandteil des Bebauungsplans; 

• Im SO1 „großflächiger Einzelhandel“ 
sind ausschließlich ein Möbelmarkt 
(13.600 m2 VK), ein Baumarkt und ein 
Gartenmarkt (zusammen 7.300 m2 VK) 
zulässig; 

• Neben branchenüblichen Kernsorti-
menten sind Randsortimente, soweit es 
sich um zentrenrelevante Sortimente 
handelt, nur in einem untergeordneten 
Umfang (10 % VK, unter 800 m2) zu-
lässig; 

• Darüber hinaus sind Einzelhandelsbe-
triebe unter Berücksichtigung von 
Tankstellen, Anlagen für sportliche 
Zwecke, Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie für Be-
triebsinhaber und Betriebsleiter, Anla-
gen für kirchliche, kulturelle, soziale 
und gesundheitliche Zwecke sowie 
Vergnügungsstätten zulässig; 

• SO2 „Tierheim“ dient ausschließlich 
der Zweckbestimmung „Tierheim“ im 
Sinne von § 11 Abs. 1 BauNVO; 

• Altablagerungen und Altstandorte sind 
im GB vorhanden und im Bodenschutz- 
und Altlastenkataster enthalten; 

• Der Planbereich und dessen Umge-
bung sind aufgrund gewerblicher Nut-
zungen und der stark befahrenen Bun-
desstraße 466 hinsichtlich Immissionen 
stark vorbelastet. Neue Immissionen 
sind mit dem Bebauungsplan nicht ver-
bunden. 

 

Auszug Bebauungsplan 
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Zusammenfassung und Fazit 
 

• Festgesetzte Nutzung „Bau- und Gar-
tenmarkt“ nicht realisiert und auch 
künftig vor dem Hintergrund eines hier-
für besser geeigneten Standorts in den 
Seewiesen nicht gewünscht; 

• Keine zusätzliche Ausweisung von 
Einzelhandelsnutzungen, Flächenpo-
tenziale sollten sonstigen Gewerbenut-
zungen vorbehalten bleiben; 

• Vorhandene Einzelhandelsnutzungen 
genießen Bestandsschutz. 

 
 

Planungsrechtliche Empfehlungen 
 
Aufgrund der zwischenzeitlich überholten 
Festsetzungen ist der Bebauungsplan zu än-
dern. Im Sondergebiet „großflächiger Einzel-
handel“ sind allgemein zulässig: 
 

• ein Möbelmarkt mit einer maximalen 
Verkaufsfläche von 13.600 m2. Neben 
branchenüblichen Kernsortimenten 
sind Randsortimente, soweit es sich 
um zentrenrelevante Sortimente ge-
mäß der Heidenheimer Sortimentsliste 
(2017) handelt, nur in einem unterge-
ordneten Umfang (10 % VK, weniger 
als 800 m2) zulässig. 

 
• Tankstellen, Anlagen für sportliche 

Zwecke, Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie für Be-
triebsinhaber und Betriebsleiter, Anla-
gen für gesundheitliche Zwecke sowie 
Vergnügungsstätten. 

 
Im Gewerbegebiet GE 1 sind Einzelhandels-
betriebe jeglicher Art ausgeschlossen. Anla-
gen für kirchliche und soziale Zwecke sind 
ausnahmsweise zulässig. 
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Gebietspass 6: Integrierter Nahversorgungsstandort Kaufland (Areal Ziegler)/Lidl  

 Hauptwarengruppen VKF  

I Periodischer Bedarf 4.000 m2 
II Persönlicher Bedarf 550 m2 
III Medien und Technik 250 m2 
IV Spiel, Sport, Hobby gesamt 150 m2 

V Geschenke, Glas, Porzel-
lan, Keramik, Hausrat 

450 m2 

VI Einrichtungsbedarf 100 m2 
VII Baumarktspezifische Sor-

timente und Zoobedarf 
100 m2 

 Gesamt 5.600 m2 
 
Der bestehende Kaufland Verbrauchermarkt und der östlich benachbarte Lidl Lebensmitteldiscounter bilden zusammen das ‚Rückgrat’ der Nahversorgung 
im westlichen Stadtgebiet. Aufgrund ihrer Lage richten sie sich sowohl an Pkw-Kunden als auch auf die im nördlichen Umfeld lebende Wohnbevölkerung 
(anteilig fußläufiges Einzugsgebiet). Insbesondere auch vor dem Hintergrund seiner ‚fußläufigen’ Versorgungsfunktion gilt es aus Gutachtersicht, diesen 
integrierten Nahversorgungsstandort nachhaltig abzusichern. In diese Richtung ‚zielt’ auch das Vorhaben der Fa. Kaufland, den bestehenden Ver-
brauchermarkt abzubrechen und auf dem nördlich angrenzenden Areal des früheren Gartenfachmarktes neu zu errichten, um damit den gestiegenen Kun-
denanforderungen im Hinblick auf modern und übersichtlich gestaltete Warenpräsentation Rechnung zu tragen. Lt. Angaben der Fa. Kaufland soll die Ver-
kaufsfläche auch perspektivisch in etwa den heutigen Verhältnissen entsprechen. Somit ist weder eine maßgebliche Flächenmehrung noch eine sorti-
mentsspezifische Veränderung im Rahmen des Neubaus zu erwarten. Dies wäre aus Gutachtersicht im Rahmen des Bauleitplanverfahrens entsprechend 
festzusetzen. 
 

Lage im Stadtgebiet Umfeld- und Nutzungsstrukturen 
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Auszug Flächennutzungsplan 

 
Aktuelle planungsrechtliche Einordnung 

• Bebauungsplanänderung „Areal Säge-
werk Ziegler“ entspricht Überplanung 
eines Bebauungsplans aus dem Jahr 
1992 (Nutzungsänderungen nach Auf-
gabe des vorhandenen Sägewerks) 
und besitzt seit dem Jahr 2001 Planrei-
fe; 

• Zielsetzung: Ansiedlung eines Garten-
fachmarkts, Erweiterung des Handels-
hofs; 

• Das SO „Großflächiger Einzelhandel“ 
dient ausschließlich der Ansiedelung 
eines Gartenfachmarktes und eines 
Einkaufszentrums. Für den Garten- 

     Auszug Bebauungsplan 

fachmarkt sind folgende Kernsortimen-
te zulässig: Bedarfsartikel für den Gar-
ten, Möbel, Grillgeräte für den Garten 
und Camping sowie Blumen, Pflanzen 
zoologischer Bedarf, lebende Tiere und 
Sämereien; 

• Außerdem sind Randsortimente zuläs-
sig, die in direktem Bezug zu den 
Kernsortimenten stehen, wie z.B. 
Pflanzenschutzmittel, Gartengeräte, 
Drahtwaren, Bauelemente aus Holz, 
etc.; 

• Für das Einkaufszentrum ist Einzel-
handel mit Waren verschiedenster Art, 
Hauptrichtung Lebensmittel zulässig; 
 

• Darüber hinaus sind Tankstellen und 
Wohnungen für Aufsichts- und Bereit-
schaftspersonen sowie für Betriebsin-
haber und Betriebsleiter zulässig; 
 
• Die höchstzulässige VK im SO be-

trägt für den Gartenfachmarkt max. 
2.600 m2 und für das Einkaufszent-
rum max. 5.000 m2; 

• Im GEe sind nur Gewerbebetriebe 
zulässig, die das Wohnen nicht we-
sentlich stören; 

• Im GE und GEe sind Einzelhandels-
betriebe mit zentrenrelevanten Sor-
timenten, Tankstellen sowie offene 
Lagerplätze nicht zulässig;  

• Vergnügungsstätten gemäß § 8 
Abs. 3 BauNVO sind nicht Bestand-
teil des Bebauungsplans; 

• Die Errichtung und der Betrieb von 
Anlagen gemäß der Anlage zu § 3 
UVPG sind im GE und GEe nicht 
zulässig. 
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Zusammenfassung und Fazit 
 

• Keine Flächenbegrenzung für Randsor-
timente im SO; 

• Ausschluss von Einzelhandelsbetrie-
ben mit zentrenrelevanten Sortimenten 
im GE und GEe (Lidl Lebensmitteldis-
counter vorhanden, Bestandsschutz); 

• Unbestimmte Festsetzung „Für das 
Einkaufszentrum ist Einzelhandel mit 
Waren verschiedenster Art, Hauptrich-
tung Lebensmittel zulässig“. 

 
Planungsrechtliche Empfehlungen 
 
Da im SO aktuell ein Gartenfachmarkt und ein 
Einkaufszentrum festgesetzt sind, jedoch nach 
Schließung des Gartenfachmarktes nur ein 
Verbrauchermarkt besteht, ist der Bebauungs-
plan wie folgt anzupassen. Im sonstigen Son-
dergebiet „Großflächiger Einzelhandel“ ist zu-
lässig: 
 
ein Verbrauchermarkt mit einer maximalen 
Verkaufsfläche von 4.600 m2, welcher gemäß 
der „Heidenheimer Sortimentsliste“ (2017) ein 
Kernsortiment mit folgenden nahversorgungs-
relevanten Sortimenten umfasst: 
 
 

• Nahrungs- und Genussmittel 
• Getränke 
• Lebensmittelhandwerk 
• Reformwaren 
• Tabakwaren 
• Blumen/Schnittblumen 
• Drogeriewaren 
• Kosmetika 
• Papier-, Schreibwaren 
• Pharmazeutika 
• Schulbedarf, Schreibwaren 
• Tierpflegemittel/-nahrung 
• Wasch- und Putzmittel 
• Wein 
• Zeitschriften 
 

Ergänzend zum Kernsortiment ist im Verbrau-
chermarkt ein branchenübliches Randsorti-
ment zulässig, welches maximal 10 % der 
Verkaufsfläche, (max. 800 m² VKF) einneh-
men darf. Das Randsortiment im Verbrau-
chermarkt darf sowohl zentren- als auch nicht 
zentrenrelevante Sortimente umfassen. Zuläs-
sig sind im Rahmen der maximalen Verkaufs-
fläche ebenfalls den Verbrauchermarkt funkti-
onal ergänzende und untergeordnete Dienst-
leistungsnutzungen (z.B. Friseur, Postagen-
tur), kleinflächige Schank- und Speisewirt-

schaften sowie Verkaufsstellen des Lebens-
mittelhandwerks (insbesondere Bäckerei/Café 
und Metzgerei) und ein Tabak- u. Zeitschrif-
tenladen. 
Darüber hinaus sind Tankstellen und Woh-
nungen für Aufsichts- und Bereitschaftsperso-
nen sowie für Betriebsinhaber und Betriebslei-
ter zulässig. 
Des Weiteren ist im SO die Zulässigkeit weite-
rer, bereits vorhandener Nutzungen zu regeln,  
bspw. Schank- und Speisewirtschaften, Räu-
me für freie Berufe im Sinne von § 13 BauN-
VO, Büro- und Verwaltungsnutzungen, Ge-
werbe- und Dienstleistungsnutzungen. 
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Gebietspass 7: Möglicher integrierter Nahversorgungsstandort Mergelstetten (südlich der Schachtstraße)  

 
 

Lage im Stadtgebiet        Nutzungs- und Umfeldstrukturen  

 
Seit Schließung des früheren Supermarktes im Bereich Schmittenstraße besteht im Stadtteil Mergelstetten eine Unterversorgung im Bereich einer qualifi-
zierten Nahversorgung für die dortige Bevölkerung. Nachdem eine ‚Revitalisierung’ des eingangs erwähnten Standortbereichs aufgrund der dortigen stand-
ortseitigen Rahmenbedingungen (introvertierte Lage abseits bedeutender Verkehrsträger, fehlende Erweiterungsmöglichkeiten) auch aus Gutachtersicht 
nicht realistisch erscheint, wurde seitens der Stadtverwaltung ein Alternativ-Standort für einen möglichen Lebensmittelmarkt in Mergelstetten eruiert, wel-
cher die für einen wirtschaftlich tragfähigen Betrieb notwendigen Rahmenbedingungen (insb. Einsehbarkeit/Anfahrbarkeit vom Hauptverkehrsträger B 19, 
anteilig fußläufiges Einzugsgebiet) gewährleistet. Es handelt sich dabei um eine derzeit unbebaute Fläche südlich der Schachtstraße bzw. östlich der B 19. 
Aus Gutachtersicht erscheint die mögliche Entwicklungsfläche nach überschlägiger Betrachtung zur Aufnahme eines marktgängigen Lebensmittelmarktes 
geeignet. Vor diesem Hintergrund gilt es daher, die planungsrechtlichen Grundlagen für einen Lebensmittelmarkt (mit Bäckerei) in diesem Bereich zu 
schaffen und den bestehenden Bebauungsplan anzupassen. 
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Auszug Flächennutzungsplan 

 

Aktuelle planungsrechtliche Einordnung 

• Festsetzung als Allgemeines Wohnge-
biet; 

• Keine textlichen Festsetzungen vor-
handen; 

• Der FNP stellt den Geltungsbereich 
des Bebauungsplans weiterhin als ge-
mischte Baufläche dar. Eine FNP-
Anpassung erfolgte bislang nicht; 

• Bebauungsplan „Schachtstraße“ (Ge-
lände Schwenk); 

• seit 1965 in Kraft; 
• Ziel: Entwicklung eines Wohngebiets; 

 

Auszug Bebauungsplan 

 

• Bis heute ist das Wohngebiet nur nörd-
lich der Schachtstraße realisiert; 

• Bereich südlich der Schachtstraße wird 
derzeit als Grünfläche genutzt. 

 

Zusammenfassung und Fazit 

Im WA (BauNVO 1962) sind die der Versor-
gung des Gebietes dienenden Läden – und 
damit Einzelhandelsnutzungen – zulässig. 
Diese sind jedoch flächenmäßig begrenzt. 

 

 

Planungsrechtliche Empfehlungen 

Für die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes 
ist eine Bebauungsplanänderung erforderlich, 
um die Art der baulichen Nutzung, die GRZ, 
Baugrenzen und die Anzahl der Vollgeschosse 
anzupassen. Die Art der baulichen Nutzung ist 
als Sondergebiet „großflächiger Einzelhandel“ 
festzusetzen. 

Im Sondergebiet „Großflächiger Einzelhandel“ 
ist allgemein zulässig: 

ein Lebensmittelmarkt inklusive Bäckerei  
(-Café) mit einer maximalen Verkaufsfläche 
von 1.200 m2 und folgenden nahversorgungs-
relevanten Sortimenten: 

• Nahrungs- und Genussmittel 
• Getränke 
• Lebensmittelhandwerk 
• Reformwaren 
• Tabakwaren 
• Blumen/Schnittblumen 
• Drogeriewaren 
• Kosmetika 
• Papier-, Schreibwaren 
• Pharmazeutika 
• Schulbedarf, Schreibwaren 
• Tierpflegemittel/-nahrung 
• Wasch- und Putzmittel 
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• Wein 
• Zeitschriften 

Ergänzend zum Kernsortiment ist im Lebens-
mittelmarkt ein branchenübliches Randsorti-
ment zulässig, welches maximal 20 % der 
Verkaufsfläche einnehmen darf. Das Randsor-
timent im Lebensmittelmarkt darf sowohl zen-
tren- als auch nicht-zentrenrelevante Sorti-
mente der „Heidenheimer Sortimentsliste“ 
(2017) umfassen. 
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Gebietspass 8: Möglicher integrierter Nahversorgungsstandort Giengener Straße-Ost 
 
Lage im Stadtgebiet         Nutzungs- und Umfeldstrukturen 
 

 
 
 
Zur Sicherstellung einer wohnortnahen Versorgung sollen am Standort einer derzeit gewerblich genutzten Lagerfläche an der Giengener Straße-Ost die 
planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine mögliche Verlagerung und Vergrößerung des bestehenden Lebensmitteldiscounters Netto an der Giengener 
Straße geschaffen werden, sofern am Bestandsstandort keine Erweiterung möglich ist. Diese Entwicklungsperspektive wurde auch durch einen städtebau-
lichen Wettbewerb (Wohnen im Haintal) bestätigt. 
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Auszug Flächennutzungsplan 

 

Aktuelle planungsrechtliche Einordnung 

• Kein Bebauungsplan vorhanden; 
• Planungsrecht gemäß § 34 BauGB. 

 

Planungsrechtliche Empfehlungen 

Für die Ansiedlung eines Lebensmitteldiscoun-
ters ist die Aufstellung eines Bebauungsplans 
notwendig, der die Art der baulichen Nutzung 
als Sondergebiet „großflächiger Einzelhandel“ 
festsetzt.  

Im Sondergebiet „Großflächiger Einzelhandel“ 
ist allgemein zulässig: 

ein Lebensmitteldiscounter inklusive Bäckerei / 
Café mit einer maximalen Verkaufsfläche von 
1.200 m2 und folgenden nahversorgungsrele-
vanten Kernsortimenten: 

• Nahrungs- und Genussmittel 
• Getränke 
• Lebensmittelhandwerk 
• Reformwaren 
• Tabakwaren 
• Blumen/Schnittblumen 
• Drogeriewaren 
• Kosmetika 
• Papier-, Schreibwaren 
• Pharmazeutika 
• Schulbedarf, Schreibwaren 
• Tierpflegemittel/-nahrung 
• Wasch- und Putzmittel 
• Wein 
• Zeitschriften 

Ergänzend zum Kernsortiment ist im Lebens-
mitteldiscounter ein branchenübliches Rand-
sortiment zulässig, welches maximal 20 % der 
Verkaufsfläche einnehmen darf. Das Randsor-
timent im Lebensmittelmarkt darf sowohl zen-
tren- als auch nicht-zentrenrelevante Sorti-
mente der „Heidenheimer Sortimentsliste“ um-
fassen. 

Während der Bebauungsplanaufstellung ist 
parallel der Flächennutzungsplan in diesem 
Bereich von Mischgebiet in eine Sonderbau-
fläche mit entsprechender Zweckbestimmung 
zu ändern. 
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Zusatzbetrachtung: Bebauungsplan 
Gewerbegebiet Bohnäcker und Firma 
Schwenk (HDH-Mergelstetten) 

Auszug Bebauungsplan 

Aktuelle planungsrechtliche Einordnung: 

• Bebauungsplan seit 2010 in Kraft; 
• Ziel: Ansiedlung von Gewerbebetrieben 

gemäß § 8 BauNVO und Industrienut-
zungen gemäß § 9 BauNVO; 

• Plangebiet ist im FNP als Gewerbeflä-
che dargestellt; 

• Im GI sind Einzelhandelsbetriebe sowie 
ausnahmsweise zulässige Nutzungen 
nach § 9 Abs. 3 BauNVO ausgeschlos-
sen; 

• In GE sind Einzelhandelsbetriebe, 
Tankstellen, Anlagen für sportliche 
Zwecke sowie ausnahmsweise zuläs-
sige Nutzungen nach § 8 Abs. 3 Nr. 
BauNVO ausgeschlossen. Hiervon 
ausgenommen sind Verkaufsflächen 
bis zu 30 % der Grundfläche, höchs-
tens 800 m2, als untergeordnete Ne-
benanlage eines Handwerksbetriebes 
(§ 1 Abs. 5 und 9 BauNVO), entspricht 
Handwerkerprivileg.                     

 

 

 

 

Planungsrechtliche Empfehlungen: 

• Bei Bedarf Vergnügungsstätten und 
Bordelle ausschließen. 
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Zusatzbetrachtung: Bebauungsplan Rin-
derberg (HDH-Oggenhausen) 

 

Auszug Bebauungsplan 

 

 

 

 

 

Aktuelle planungsrechtliche Einordnung: 

• Bebauungsplan seit 1993 in Kraft; 
• Ziel: Ansiedlung von Industrienutzun-

gen gemäß § 9 BauNVO;  
• Plangebiet ist im FNP als Gewerbeflä-

che dargestellt; 
• Einzelhandelsbetriebe und selbststän-

dige Lagerplätze sind ausgeschlossen; 
• Kein Handwerkerprivileg geregelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planungsrechtliche Empfehlungen: 

• Handwerkerprivileg zulassen; 
• Vergnügungsstätten und Bordelle aus-

schließen. 
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Zusatzbetrachtung: Bebauungsplan Ha-
genbucher Trieb (HDH-Großkuchen) 

 

Auszug Bebauungsplan 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle planungsrechtliche Einordnung: 

• Bebauungsplan seit 1992 in Kraft 
• Ziel: Ansiedlung von Gewerbebetrieben 

gemäß § 8 BauNVO  
• Plangebiet ist im FNP als Gewerbeflä-

che dargestellt 
• Wohnungen (§ 8 (3)1 BauNVO) sind 

ausnahmsweise zulässig. Ausge-
schlossen sind alle übrigen sonst zu-
lässigen Nutzungen gemäß § 8  
BauNVO einschließlich Vergnügungs-
stätten und Spielautomaten jeglicher 
Art.   

• Keine Regelung zu Einzelhandelsbe-
trieben und Handwerkerprivileg  

Planungsrechtliche Empfehlungen: 

• Bei Bedarf Regelungen zu Einzelhan-
delsbetrieben/-nutzungen (Ausschluss) 
treffen; 

• Handwerkerprivileg regeln. 
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Zusatzbetrachtung: Bebauungsplan 
Gewerbegebiet Mittelfeld  
(HDH-Oggenhausen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle planungsrechtliche Einordnung: 

• Bebauungsplan seit 2016 in Kraft; 
• Ziel: Ansiedlung von Gewerbebetrieben 

gemäß § 8 BauNVO;  
• Plangebiet ist im FNP als Gewerbeflä-

che dargestellt; 
• Einzelhandelsbetriebe und Gastrono-

miebetriebe sind ausgeschlossen; 
• Hiervon ausgenommen sind Einzel-

handelsbetriebe zur Grund- und Nah-
versorgung mit Gütern des täglichen 
Bedarfs (Nahrungs- und Genussmit-
telsortimente) sowie Verkaufsflächen 
bis 30 % der tatsächlichen Grundfläche 
als untergeordnete Nebenanlage eines 
Handwerksbetriebes (Handwerkerprivi-
leg); 

• Für KFZ- Betriebe kann einer Über-
schreitung der Verkaufsflächenbegren-
zung im Rahmen der zulässigen 
Grundfläche zugestimmt werden; 

• Vergnügungsstätten sind nicht zuläs-
sig. 

 

 

 

 

Planungsrechtliche Empfehlungen: 

Aus Gutachtersicht ist keine Anpassung erfor-
derlich, da das Handwerkerprivileg geregelt ist 
und Vergnügungsstätten ausgeschlossen sind. 
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 Heidenheimer Liste 

10.5.1 Methodische Vorbemerkungen 

Zur Verfolgung des Ziels „Schutz und Stär-
kung der Attraktivität und Einzelhandelsfunkti-
on der Innenstadt“ kann eine Kommune laut 
Rechtsprechung (u.a. Urteil OVG Münster vom 
22. April 2004 – 7a D 142/02.NE) den Einzel-
handel mit bestimmten Sortimenten innerhalb 
eines Bebauungsplanes ausschließen. 

Der Ausschluss kann alle Sortimente umfas-
sen, deren Verkauf typischerweise in der In-
nenstadt erfolgt und in einer konkreten örtli-
chen Situation für die Innenstadt von erhebli-
cher Bedeutung ist.  

Laut Oberverwaltungsgericht Münster müssen 
für einen solchen Ausschluss städtebauliche 
Gründe vorliegen. Die Maßstäbe, die an eine 
solche Einzelhandelssteuerung vom Oberver-
waltungsgericht Münster gestellt werden, be-
deuten jedoch auch, dass eine Begründung 
ohne vorliegendes aktuelles Einzelhandels-
konzept und eine auf die spezifische Situation 
in der Kommune angepasste Sortimentsliste 
nicht rechtssicher denkbar ist. 

Eine Sortimentsliste ist als Steuerungsinstru-
ment des Einzelhandels im Rahmen der Bau-

leitplanung richterlich anerkannt. Dabei steht 
in der Praxis die Zuordnung des sortiments-
spezifischen Einzelhandels zu räumlich und 
funktional bestimmten zentralen Versor-
gungsbereichen (gemäß §§ 2 (2), 34 (3), 9 
(2a) BauGB, § 11 (3) BauNVO) sowie die Ge-
nehmigung von Einzelhandelsvorhaben im 
Vordergrund der Betrachtungen. 

In der Bauleitplanung ist die Sortimentsliste für 
Sortimentsbindungen bei der Festsetzung von 
Sondergebieten für den großflächigen Einzel-
handel (insbesondere mit nicht zentrenrele-
vanten Hauptsortimenten) und bei der Zuläs-
sigkeit, dem Ausschluss bzw. der ausnahms-
weisen Zulässigkeit des sortimentsspezifi-
schen Einzelhandels in unterschiedlichen 
Baugebieten nach §§ 1-11 BauNVO unter Be-
zugnahme auf § 1 (5) und (9) BauNVO rele-
vant.  

Nur durch eine konsequente Ausschöpfung 
des Bauplanungsrechts kann mit Hilfe der Sor-
timentslisten beispielsweise in Misch- und 
Gewerbegebieten durch Bebauungsplanfest-
setzungen gemäß § 1 (9) BauNVO nahversor-
gungs- und zentrenrelevanter Einzelhandel 
ausgeschlossen und dadurch das Zentrenge-
füge geschützt werden. Denn für die Zentren-
struktur einer Kommune können nicht nur 

großflächige Einzelhandelsbetriebe oder Ein-
kaufszentren außerhalb der dafür bestimmten 
zentralen Versorgungsbereiche, sondern auch 
der nicht großflächige Einzelhandel (bis zu 
800 m2 Verkaufsfläche) mit nahversorgungs- 
und zentrenrelevanten Sortimenten negative 
städtebauliche Auswirkungen haben. Dies gilt 
insbesondere im Zusammenhang mit der An-
siedlung von Lebensmitteldiscountern oder 
Fachmärkten mit zentrenrelevanten Hauptsor-
timenten. Diese operieren oft bewusst knapp 
unterhalb der Großflächigkeitsgrenze, um 
nicht gemäß § 11 (3) BauNVO kern- oder son-
dergebietspflichtig zu werden. 
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Bei der Steuerung des Einzelhandels ist im-
mer auf eine gemeindespezifische Sortiments-
liste abzustellen, die auf die örtlichen Verhält-
nisse und die Entwicklungsperspektiven einer 
Kommune Bezug nimmt.  

Ein Rückgriff auf allgemeingültige Auflistungen 
zentren- und nahversorgungsrelevanter Sorti-
mente, wie in den Einzelhandelserlassen ein-
zelner Länder (z.B. NRW) oder auch der Ver-
weis auf andere Listen (z.B. Kölner Liste oder 
Sortimentsliste des LEP Bayern) im Rahmen 
der bauleitplanerischen Steuerung genügt 
nicht und ist rechtsfehlerhaft. 

Sortimentslisten stellen einen wichtigen Be-
standteil eines kommunalen Einzelhandels-
konzeptes dar, wobei eine Differenzierung 
nach nahversorgungsrelevanten, zentrenrele-
vanten und zur Vermeidung späterer Ausei-
nandersetzungen auch nicht zentrenrelevanter 
Sortimente empfohlen wird. Die vorliegende 
Sortimentsliste zeigt im Ergebnis einer gut-
achterlichen Untersuchung unter Berücksichti-
gung der örtlichen Bestandssituation sowie 
städtebaulicher Zielvorstellungen die für 
HEIDENHEIM a.d. Brenz zentrenrelevanten 
und nicht zentrenrelevanten Sortimente auf. 

 

Begriffsdefinition 

Im Hinblick auf die in der Praxis übliche Differenzierung nach nahversorgungsrelevanten, zentrenre-
levanten und nicht zentrenrelevanten Sortimenten bestimmen die rechtlichen Rahmenbedingungen, 
der Standort, an dem die Sortimente angeboten werden, sowie eine mögliche Zielformulierung die 
Zuordnung zu einer der genannten Gruppen. Vorab wird zur Erläuterung der Begriffe zentrenrelevan-
ter und nicht zentrenrelevanter Sortimente eine Zuordnung der unterschiedlichen Merkmale nach 
folgendem Kriterienkatalog vorgenommen: 

Abbildung 43: Begriffsdefinition und Abgrenzungskriterien der Zentrenrelevanz von  
 Sortimenten 

 
Quelle: SK 2017; eigene Darstellung 
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Nahversorgungsrelevante Sortimente die-
nen der kurzfristigen bzw. täglichen Bedarfs-
deckung. Sie nehmen insbesondere in Klein- 
und Mittelstädten oder Neben- und Grundver-
sorgungszentren zentrenprägende Funktion 
ein. Sie sind in der Regel als zentrenrelevant 
einzustufen. Eine Ansiedlung an Einzelstand-
orten außerhalb zentraler Versorgungsberei-
che kann im Sinne einer wohnungsnahen 
Grundversorgung innerhalb von Wohnlagen, 
bei Nachweis eines entsprechenden Defizits 
und Ausschluss negativer städtebaulicher 
Auswirkungen auf zentrale Versorgungsberei-
che und die Versorgungsstruktur sinnvoll sein. 
Unter Berücksichtigung des Einzelfalls sind 
daher sachgerechte Standortentscheidungen 
mit dem Ziel, eine möglichst verbrauchernahe 
Versorgung mit Lebensmitteln zu gewährleis-
ten und den Regelungsinhalten des § 11 (3) 
BauNVO sowie betriebsbedingten Anforde-
rungen zu entsprechen, zu treffen. 

 

Methodik zur Erstellung von Sortiments-
listen 

Die Sortimentsliste stellt einen wichtigen in-
strumentellen Baustein zur Sicherung der 
städtebaulichen Leitvorstellungen dar. Kusch-
nerus41 stellt im Sinne der Rechtssicherheit 
folgende Vorgehensweise als sachgerecht bei 
der Erstellung von Sortimentslisten dar: 

• Im Rahmen der Aufstellung eines ge-
meindlichen Einzelhandelskonzeptes 
werden die tatsächlich vorhandenen, 
typischerweise als zentrenrelevant an-
gesehenen Warensortimente in den 
zentralen Versorgungsbereichen, die 
durch die Bauleitplanung geschützt und 
gesichert werden sollen, nach ihrem 
Umfang ermittelt (Sortimente, Ver-
kaufsflächen).  
 

• Der Aufnahme dieser Sortimente in die 
Liste der zentrenrelevanten Sortimente 
unterliegen regelmäßig keine Beden-
ken, auch wenn dieselben Sortimente 
ggf. an anderen – solitären, städtebau-

                                       
41  vgl. Kuschnerus, U. (2007): Der standortgerechte Einzel-

handel  

lich nicht integrierten Standorten – an-
geboten werden, wenn entsprechende 
städtebauliche Zielvorstellungen im 
Gesamtkonzept formuliert werden, die 
ein weiteres Angebot dieser Sortimente 
im zentralen Versorgungsbereich be-
gründen.  
 

• In der Rechtsprechung ist darüber hin-
aus anerkannt, sogenannte „zentrums-
bildende“ Nutzungsarten, die in der 
Kernzone nicht oder nur geringfügig 
vertreten sind, in anderen Gemeinde-
gebieten mit dem Ziel auszuschließen, 
eventuelle Neuansiedlungen zwecks 
Steigerung oder Erhaltung der Attrakti-
vität dem Zentrum zuzuführen. Diese 
Sortimente können als zentrenrelevant 
in die gemeindespezifische Liste auf-
genommen werden. 

Eine gemeindespezifische Liste kann durch-
aus mit generellen Auflistungen übereinstim-
men, sie kann aber auch zu gewissen Abwei-
chungen gelangen. Entscheidend ist, dass die 
konkrete Ausgestaltung der gemeindespezifi-
schen Liste auf die örtlichen Verhältnisse ab-
gestimmt und im Hinblick auf die sich hieraus 
ergebenden konkreten städtebaulichen Erfor-
dernisse motiviert ist. 
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Basierend auf der differenzierten, sortiments- 
und lagespezifischen Analyse des Einzelhan-
dels in HEIDENHEIM a.d. Brenz sowie unter 
Berücksichtigung der im Hinblick auf die Me-
thodik bei der Erstellung von Sortimentslisten 
dargelegten Kriterien wurden die einzelnen 
Sortimente zunächst aufgrund ihres überwie-
genden, zum Zeitpunkt der Erhebung beste-
henden Verkaufsflächenanteils in den Lagen 
innerhalb bzw. außerhalb der abgegrenzten 
zentralen Versorgungsbereiche in 
HEIDENHEIM a.d. Brenz aufgeteilt. Unter Be-
rücksichtigung künftiger stadtentwicklungspoli-
tischer Zielvorstellungen zur Stärkung der ge-
wachsenen zentralen Strukturen in der Hei-
denheimer Innenstadt ergibt sich die unter 
Punkt 8.6.2 dargestellte Heidenheimer Sorti-
mentsliste mit einer Differenzierung von nah-
versorgungsrelevanten, zentrenrelevanten und 
nicht-zentrenrelevanten Sortimenten. 

10.5.2 Abgleich mit den Sortimentslisten 
aus dem Jahr 1994 sowie dem Ein-
zelhandelserlass Baden-
Württemberg  

Bevor im nächsten Punkt die Heidenheimer 
Sortimentsliste vorgestellt wird, soll zunächst 
ein Abgleich mit der derzeit aktuellen ortstypi-
schen Sortimentsliste42 aus dem Jahr 1994 
sowie der allgemein formulierten Sortimentslis-
te im Einzelhandelserlass Baden-Württemberg 
vorgenommen werden. Dabei gilt es v.a. die 
Zentrenrelevanz der Sortimente vor dem Hin-
tergrund veränderter Marktbedingungen, der 
aktuellen räumlichen Verteilung dieser Sorti-
mente vor Ort sowie der im Zentralen Versor-
gungsbereich Innenstadt aktuell zur Verfügung 
stehenden Flächenpotenziale zu überprüfen. 

Lt. der Sortimentsliste aus dem Jahr 1994 
wurden die Sortimente Nahrungs- und Ge-
nussmittel und Lebensmittelhandwerk als 
nicht zentrenrelevant eingestuft. Aus Gut-
achtersicht erscheint diese Einstufung insbe-

                                       
42  Die Große Kreisstadt HEIDENHEIM (LK HEIDENHEIM) als 

Standort für Ladeneinzelhandel und Ladenhandwerk,  
Band I: GMA- Markt- und Standortuntersuchung im Auftrag 
der Großen Kreisstadt Heidenheim a.d. Brenz (GMA 1994),  
S. 128. 

sondere vor dem Hintergrund der frequenzge-
nerierenden Effekte und der daraus resultie-
renden zentrumsbildenden Funktion dieser 
periodischen Angebote aus heutiger Sicht 
nicht nachvollziehbar. Berücksichtigt man wei-
terhin, dass diese Sortimente vorwiegend an 
Standorten mit anteilig fußläufigem Einzugs-
gebiet angesiedelt werden sollen, so erfordert 
genau dies eine gezielte planungsrechtliche 
Steuerung, die nur bei einer Einstufung der 
genannten Sortimente als zentren- bzw. nah-
versorgungsrelevant ‚greifen’ kann.  

Auch das Sortiment Heimcomputer wurde 
1994 als nicht zentrenrelevant eingestuft. Die-
ses Sortiment wird in HEIDENHEIM v.a. in den 
Elektro-Fachmärkten expert und MediaMarkt 
vorgehalten. Der letztgenannte Anbieter agiert 
im Einkaufszentrum Schloss-Arkaden und 
fungiert dort als Magnet-Betrieb. Vor dem Hin-
tergrund der maßgeblichen Bedeutung der 
Schloss-Arkaden für die Funktionalität des 
Zentralen Versorgungsbereichs Innenstadt 
erscheint es daher angebracht, dieses Sorti-
ment zusammen mit weiteren verwandten Sor-
timenten (u.a. Unterhaltungselektronik) zu-
künftig als zentrenrelevant einzustufen, so 
wie dies bereits im Einzelhandelserlass Ba-
den-Württemberg für die Sortimentsgruppe 
Unterhaltungselektronik/Computer/ 
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Elektrohaushaltswaren vorgenommen wurde. 
Diesbezüglich sehen die Gutachter lediglich 
für das Sortiment Elektrohaushaltswaren 
‚Konkretisierungsbedarf’ bzw. eine Differenzie-
rung in Elektro-Kleingeräte (zentrenrelevant) 
bzw. Elektro-Großgeräte/Weiße Ware (nicht 
zentrenrelevant) angezeigt. 

Auch mit Blick auf die sowohl im GMA-
Einzelhandelskonzept als auch im Einzelhan-
delserlass Baden-Württemberg als zentrenre-
levant eingestuften Sortimente Tiere und 
Zooartikel erscheint eine ‚veränderte Sicht’ 
angebracht. Derartige Sortimente, darunter 
fallen auch Tiernahrung, Tiermöbel und –
zubehör, werden heute schwerpunktmäßig in 
Fachmärkten angeboten (z.B. Fressnapf, Zoo 
Kölle), die sich bevorzugt an Ein- bzw. Ausfall-
straßen oder in Fachmarktlagen ansiedeln. 
Auch aufgrund der hierfür notwendigen Flä-
chengrößen erscheint daher eine ausschließli-
che Konzentration dieser Angebote auf den 
Zentralen Versorgungsbereich Innenstadt 
nicht mehr zeitgemäß. Dabei ist auch zu be-
rücksichtigen, dass das häufig nachgefragte 
Sortiment Tiernahrung bereits heute als Rand-
sortiment sowohl bei NORMA als auch im 
Drogeriemarkt Müller angeboten wird und so-
mit eine ‚Nahversorgung’ auch dank der neuen 

Einstufung als nahversorgungsrelevantes Sor-
timent gewährleistet bleibt. 

 

Für das im Einzelhandelserlass als in der Re-
gel zentrenrelevant eingestufte Sortiment 
Teppiche (ohne Teppichböden) erscheint in 
Anbetracht des meist sperrigen Transportvor-
gangs eine zukünftige Einstufung als nicht 
zentrenrelevant angezeigt.  

Gleiches gilt auch für das in der Sortimentslis-
te von 1994 aufgeführte zentrenrelevante Sor-
timent Gardinen – und Zubehör, da mit dem 
Gardinenkauf in der Regel auch der Erwerb 
von entsprechend sperrigem Zubehör (z.B. 
Gardinenstangen) einhergeht. In der Stadt 
HEIDENHEIM ist dieses Sortiment heute be-
reits ganz überwiegend im Außenbereich an-
gesiedelt (Anbieter TTL im Gewerbegebiet 
Tieräcker). 

Bei dem in der Sortimentsliste von 1994 als 
zentrenrelevant eingestuften Sortimentsbe-
reich Waffen und Jagdbedarf handelt es sich 
um ein zielkundenspezifisches Angebot, das 
auch über spezielle Fachmarktformate ange-
boten wird, die sich meist im Außenbereich 
der Städte befinden. Auch vor diesem Hinter-
grund erscheint daher eine zukünftige Einord-
nung als nicht zentrenrelevantes Sortiment zu 

vertreten, damit solche Angebote auch an 
Fachmarktstandorten realisiert werden kön-
nen.  

Alle weiteren seinerzeit als zentrenrelevant 
eingestuften Sortimente wären auch aus heu-
tiger Sicht so beizubehalten und wurden dem-
entsprechend in die nachfolgend dargestellte 
Heidenheimer Sortimentsliste integriert. 
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10.5.3 Heidenheimer Sortimentsliste (2017) 

 

Beurteilung
Zentrenrelevanz

    ja      nahv.     nein ja nein ja nein häufig selten spontan gezielt nein ja leicht schwer
Antiquitäten
Arbeitskleidung u. -schuhe
(für Außenbereich)
Badeinrichtung
Bastelartikel
Bauelemente
Baustoffe
Beleuchtungskörper
Bekleidung, Textilien
Beschläge
Bettwaren
Blumen/Schnittblumen
Bodenbeläge
Boote und Zubehör
Brennstoffe
Briefmarken
Bücher
Büromöbel
Campingartikel
Computer u. Zubehör
Drogeriewaren
Düngemittel
Eisenwaren
Elektrogroßgeräte
Elektrowaren (kleinteilig)
Elektroinstall. Material
Erde
Fahrräder u. Zubehör
Feinmech. Erzeugnisse

Kaufanlass Spez. Einzugsgebiet Warentransport

Sortiment
Ist-Belegung Soll-Belegung Frequenz/Nachfrage

Begründung
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Beurteilung
Zentrenrelevanz

    ja      nahv.     nein ja nein ja nein häufig selten spontan gezielt nein ja leicht schwer
Farben, Lacke
Fenster
Fliesen
Fotogeräte, Fotowaren
Gardinen und Zubehör
Gartenartikel, -bedarf
Gartenhäuser
Geschenkartikel
Getränke
Gitter
Gläser
Handy und Zubehör
Haushaltswaren
Haus-, Heimtextilien
Herde und Öfen
Hohl- und Stahlwaren
Holz, Holzmaterialien
Hörgeräte
Installationsmaterial
Keramik
Kfz und Zubehör
Kleinkinder-, Babybedarf
Kohle
Kosmetika
Küchen
Kunstgewerbe
Kürschnerwaren

Sortiment Begründung
Ist-Belegung Soll-Belegung Frequenz/Nachfrage Kaufanlass Spez. Einzugsgebiet Warentransport
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Beurteilung
Zentrenrelevanz

    ja      nahv.     nein ja nein ja nein häufig selten spontan gezielt nein ja leicht schwer
Kurzwaren, Handarbeiten
Lebensmittelhandwerk
Leder-, Galanteriewaren
Lederbekleidung
Matratzen
Markisen
Mineralölerzeugnisse
Möbel
Modewaren
Motorräder
Musikalienhandel
Nähmaschinen
Nahrungs-, Genussmittel
Nähzubehör
Naturhölzer
Oberbekleidung
Optische Erzeugnisse
Orthopädie
Papier-, Schreibwaren
Pflanzen/Stauden
Pharmazeutika
Porzellan
Rasenmäher
Reitbedarf
Reformwaren
Rollläden
Rollos
Sanitärerzeugnisse

Sortiment Begründung
Ist-Belegung Soll-Belegung Frequenz/Nachfrage Kaufanlass Spez. Einzugsgebiet Warentransport
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Beurteilung
Zentrenrelevanz

    ja      nahv.     nein ja nein ja nein häufig selten spontan gezielt nein ja leicht schwer
Schmuck
Schuhe
Schulbedarf
Silberwaren
Spielwaren
Sportartikel (kleinteilig)
Sportbekleidung
Sportgeräte (großteilig)
Stoffe u. sonstige Artikel
Tabakwaren
Teppiche
Teppiche-Auslegewaren
Tiere und Zubehör 
Tierpflegemittel/-nahrung
Tonträger
Türen
Uhren
Unterhaltungselektronik
Videogeräte, Hifi-Geräte
Waffen, Jagd- u. Angelbedarf
Wasch- und Putzmittel
Wäsche
Werkzeuge
Wein
Wolle
Zäune
Zeitschriften

Sortiment Begründung
Ist-Belegung Soll-Belegung Frequenz/Nachfrage Kaufanlass Spez. Einzugsgebiet Warentransport
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11 Glossar 

Definition der untersuchten Warengruppen 

 

 

 

 
 

Gruppe Nr. Hauptwarengruppen/Warengruppen/Sortimente
I Periodischer Bedarf

1 Lebensmittel, Genussmittel, Reformwaren
darunter: Food (Lebensmittel (Frischware, Konserven und Fertigprodukte, sowohl konventionell als auch Bio), Getränke (inkl. alkoholische und 
alkoholfreie Getränke, Kaffee, Tee) , Tabakwaren), Reformwaren

2 Gesundheits- und Körperpflege
darunter: Pharmazeutischer Bedarf (Apotheke), Drogerieartikel, Kosmetika, medizinische und orthopädische Artikel,  z. B. Sanitätshäuser (ohne 
Augenoptik und Hörgeräteakustik,), Reinigungs- und Pflegemittel (für den Haushalt)

3 übriger periodischer Bedarf (Blumen, Zeitschriften, etc.)
darunter: (Schnitt-) Blumen, Zeitungen und Zeitschriften
Aperiodischer Bedarf gesamt

II Persönlicher Bedarf
4 Bekleidung, Wäsche

darunter: DOB (DamenOberBekleidung), HAKA (Herren- und Knabenoberbekleidung), KOB (Kinder-OB, inkl. Kleinkinder/Baby), Lederbekleidung, 
Wäsche, Strumpfwaren und sonstige Bekleidung (inkl. Meterware für Bekleidung, Kurzwaren und Handarbeitswaren)

5 Schuhe, Lederwaren
darunter: Sportschuhe, die mehrheitlich im Alltag getragen werden (z.B. "Sneakers" o.ä.), Taschen, Koffer, Trolleys, Gürtel, Geldbeutel, Schlüsseletuis 
etc.

6 Uhren, Schmuck
III Medien und Technik

7 Bücher
darunter: Druckerzeugnisse ohne Zeitungen und Zeitschriften (siehe WG 3) und ohne DVDs, CDs, CD-Roms und E-Books (siehe WG 10)

8 Schreibwaren
darunter: Schreibwaren, Bürobedarf, Schreibgeräte, Druckerpapier etc. (elektrische Geräte wie z.B. Computer, Drucker, Taschenrechner siehe WG 10)

9 Elektro: Weiße Ware, Lampen und Leuchten
darunter: Elektrohaushaltsgroß- (Kühl- und Gefrierschränke, Kochgeräte, Waschmaschinen, Wäschetrockner, Geschirrspülmaschinen etc.)  und -
kleingeräte (Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Toaster, Bügeleisen, Staubsauger, Rühr- und Mixgeräte etc.); Lampen und Leuchtmittel

10 Elektro: Unterhaltungselektronik, Foto, PC u. Zubehör, Telekommunikation, Neue Medien
darunter: Braune Ware (Fernseh- und Rundfunkgeräte, phonotechnische Geräte (wie z.B. Hifi-Anlagen, CD-Recorder oder MP3-Player), Tonträger 
(bespielt und unbespielt); 
Foto- und Videokameras, Fotofilme, Projektoren, Objektive und sonstiges Fotozubehör;
Computer (Standgeräte, Note- und Netbooks, Tablet-PCs etc.), Peripheriegeräte (Ein- und Ausgabegeräte wie Tastaturen, Mäuse, Bildschirme, 
Drucker, Scanner etc.), Software, Computerspiele und Spielkonsolen; Büromaschinen (Schreibmaschinen, Taschenrechner etc.)
Telekommunikationsgeräte wie z.B. Festnetz- und Mobiltelefone (inkl. Smartphones), Freisprechanlagen, Zubehör etc.

11 Hörgeräteakustik und Optik
darunter: Hörgeräte; Brillen (Gläser, Gestelle, Zubehör), Kontaktlinsen und Pflegemittel; optische Erzeugnisse (Ferngläser, Mikroskope etc.)

Gruppe Nr. Hauptwarengruppen/Warengruppen/Sortimente
IV Spiel, Sport, Hobby insgesamt

12 Sportartikel
darunter: Sportschuhe und Sportbekleidung, die funktional klar auf eine bestimmte Sportart ausgerichtet sind (z.B. Outdoor, Fußball, Tennis, 
Hallensportarten), Sportgeräte (z.B. Skier, Schläger, Bälle, Netze, Heimtrainingsgeräte etc.)

13 Spielwaren
darunter: Spiele, Spielzeug (ohne Computerspiele und Spielkonsolen)

14 Hobbybedarf (Fahrräder, Musikalien, etc.)
darunter: Fahrräder und Zubehör;
Campingartikel (Zelte, Schlafsäcke, Matratzen, Kocher etc.); 
Musikinstrumente, Noten und Zubehör; Jagdbedarf
Bastelbedarf; Münz-, Briefmarken- und sonstige Sammlungen;

15 Babybedarf
darunter: Spezialbedarf für Kleinkinder bis ca. 3 Jahre, z.B. Kinderwagen, Kindersitze für Fahrrad und Auto, Fläschchen und Schnuller, 
Babyschlafsäcke; ohne Spielwaren und Bekleidung

V 16 Geschenke, Glas, Porzellan, Keramik, Hausrat
darunter: Geschenkartikel inkl. Mineralien, Feinkeramik, Hausrat (Besen, Wischer, Lappen_Putzeimer, Wäschekörbe, Wäscheständer, Bügelbrett etc.) 
Bestecke, Geschirr, Kochutensilien (Messer, Löffel, Pfannen, Töpfe, Hohl- und Stahlwaren etc.), Näh- und Strickmaschinen; Bilder und Bilderrahmen; 
Kunst; Kunstgewerbe; Trockensträuße, Deko-Artikel, Kerzen; Pflanzenübertöpfe (für Innenbereich)

VI Einrichtungsbedarf
17 Möbel, Antiquitäten

darunter: Möbel, Holz-, Korb- und Korkwaren, Antiquitäten, Kunst, Küchen, Badezimmer- und Büromöbel

18 Gardinen, Teppiche, Heimtextilien
darunter: textile Bodenbeläge einzeln oder als Meterware, Matratzen, Bettwaren, Haus- und Tischwäsche (inkl. Bade-, Handtücher)

VII Baumarktspezifische Sortimente und Zoobedarf
19 Baumarktspezifische Sortimente, Gartenbedarf

darunter: Baustoffe, Bauelemente, Fliesen, Holz- und Eisenwaren, Maschinen, Werkzeuge, Installationsbedarf, Farben, Lacke,Tapeten, nicht textile 
Bodenbeläge (Laminat, Linoleum, PVC, Kork etc.); Arbeitskleidung inkl. -schuhe
Kfz-Zubehör;
Pflanzen und Blumen (lebend, d.h. keine Schnittblumen oder Trockensträuße), Erden, Düngemittel, Sämereien, Gartengeräte, Gartenmöbel, 
Pflanzenkübel und -töpfe (für Außenbereich)

20 Zoobedarf (Tiere, Tierfutter, Zubehör)
darunter: lebende (Haus-)Tiere, Tiernahrung, Käfige, Tierspielzeug,
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Definition der untersuchten Betriebsformen 

 

• SB-Laden: Nahrungs- und Genussmittel-Selbstbedienungsgeschäft unter 
400 m². 

• Supermarkt oder Vollsortimenter: Gemäß der Definition des 
Bundesverbandes des Deutschen Lebensmitteleinzelhandels e. V. 
(BVLH) haben Supermärkte eine Verkaufsfläche zwischen 400 m² und 
2.500 m² und führen ein Lebensmittelvollsortiment sowie Nonfood I- 
(Drogerieartikel, Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel sowie 
Tiernahrung) und auf einem geringen Verkaufsflächenanteil Nonfood 
II- Artikel (Ge- und Verbrauchsgüter des kurz-, mittel- und langfristigen 
Bedarfs wie Textilien, Schuhe, Gartenbedarf, Unterhaltungselektronik, 
Elektrogroßgeräte, Bücher und Presseartikel usw.). (EHI 2016; BVLH 
2017). Im Durchschnitt beträgt die Verkaufsfläche von Supermärkten 
1.490 m² (EHI 2016). Pro Tag wird ein Supermarkt im Durchschnitt 
von 1.531 Kunden besucht, wobei der durchschnittliche Kunde für 
14,43 € einkauft (BVLH, 2013 und EHI 2016). Der durchschnittliche 
(Netto-)Umsatz beträgt pro Jahr 7.670.000 € (EHI 2016). Insgesamt 
bietet ein durchschnittlicher Supermarkt ca. 10.500 Artikel an mit 
einem Schwerpunkt auf Frischwaren mit Bedienung und 
Selbstbedienung (Küpper, Eberhardt, 2013: 4) 

• Großer Supermarkt/Verbrauchermarkt: belegt eine Verkaufsfläche 
zwischen 2.500 m2 und 5.000 m2 und bietet ein 
Lebensmittelvollsortiment sowie Nonfood I- und II-Artikel (BVLH, 2013 
und EHI 2016). Im Durchschnitt beträgt die Verkaufsfläche von 
Verbrauchermärkten 3.290 m2 (EHI 2016). Pro Tag wird ein 

Verbrauchermarkt im Durchschnitt von 2.773 Kunden besucht, wobei 
der durchschnittliche Kunde für 18,86 € einkauft (EHI 2016). Der 
durchschnittliche Netto-Umsatz beträgt pro Jahr 15.670.000 € (EHI 
2016). Insgesamt bietet ein durchschnittlicher Verbrauchermarkt ca. 
25.016 Artikel an (Küpper, Eberhardt, 2013). 

• SB-Warenhaus: SB-Warenhäuser zeichnen sich durch eine 
Verkaufsfläche von mindestens 5.000 m2 aus und führen sowohl ein 
umfangreiches Lebensmittelvollsortiment sowie Nonfood I- und II- 
Sortiment (BVLH, 2013 und EHI 2016). Im Durchschnitt beträgt die 
Verkaufsfläche von SB-Warenhäusern 6.800 m2 (EHI 2016). Pro Tag 
wird ein SB-Warenhaus im Durchschnitt von 3.991 Kunden besucht, 
wobei der durchschnittliche Kunde für 26,74 € einkauft (EHI 2016). 
Der durchschnittliche Netto-Umsatz beträgt pro Jahr 30.230.000 € 
(EHI 2016). Insgesamt bietet ein durchschnittlicher Verbrauchermarkt 
ca. 50.979 Artikel an (Küpper, Eberhardt, 2013).  

• Discounter: Discounter belegen eine Verkaufsfläche zwischen 
400 m2 und 1.200 m2 (Küpper, Eberhardt, 2013). Die 
durchschnittliche Verkaufsfläche eines Discounters beträgt 790 m2 
(Borutta, Neundörfer, Baum, 2016). Discounter stellen eine 
besondere Betriebsform des Einzelhandels dar, bei der soweit 
möglich auf Nebenleistungen wie z. B. Beratung verzichtet wird, um 
im Wege der Selbstbedienung ein auf schnellen Warenumschlag 
ausgerichtetes Sortiment zu niedrigen Preisen anbieten zu können, 
wobei das angebotene Sortiment eng und flach ist 
(Wirtschaftslexikon24.com, 2013). Discounter zeichnen sich zudem 
durch eine weitgehende Standardisierung der Filialen, einen hohen 
Anteil an Handelsmarken im Sortiment und den Verkauf tendenziell 



 

SK Standort & Kommune Beratungs GmbH Seite 175 

grundnutzenorientierter Waren aus (Springer Gabler 

Verlag, 2013). Das durchschnittliche Warensortiment beträgt bei 
sogenannten Harddiscountern mit relativ begrenztem 
Warensortiment (z. B. Aldi, Norma) ca. 800 Artikel, bei sogenannten 
Softdiscountern (z. B. Lidl, Penny) ca. 1.500 Artikel und bis zu 3.600 
Artikel bei Supermarkt-Discounter-Hybriden wie Netto. (Borutta, 
Baum; Kreiser 2016 und BBE 2013). Der Nonfood-Umsatzanteil 
beträgt bei Discountern 10 % (BBE Handelsberatung GmbH (BBE), 
2013). 

• Fachgeschäft: Branchengebundener Einzelhandelsbetrieb, der ein 
tiefes Sortiment führt und Beratung sowie Service bietet (EHI 
2016).  

• Fachmarkt:  Großflächiges Fachgeschäft, das ein 
branchenbestimmtes breites und tiefes Angebot weitestgehend in 
Selbstbedienung führt, dem Kunden jedoch auch Beratung und 
Service anbietet. Um ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Branche erkennbar zu machen, bezeichnen sich Fachmärkte als 
Drogeriemarkt, Baumarkt, Elektromarkt, Tapetenmarkt etc. (EHI 
2016). Fachmärkte befinden sich häufig in verkehrsorientierter 
Lage mit hoher Stellplatzanzahl.  

• Kauf- und Warenhaus: Ein Warenhaus ist ein 
Einzelhandelsgroßbetrieb in zentraler Lage mit breitem Sortiment, 
vor allem in den Bereichen Bekleidung, Textilien, Haushaltswaren 
und Lebensmitteln einschließlich Gastronomie. Der Begriff 
Kaufhaus betont die branchenbetonte Orientierung (EHI 2016). 

Begriffsdefinitionen 

 

• Agglomeration oder Cluster: Ansammlung von 
Handelsbetrieben, durch die sich die Kundenfrequenz und somit 
der Umsatz der einzelnen Unternehmen erhöht. Einheitlich 
geplante und verwaltete Agglomerationen bezeichnet man als 
Einkaufszentrum bzw. Shopping Center. 

• Aperiodischer Bedarf: alle Waren mit mittel- bis langfristigem 
Beschaffungsrhythmus wie bspw. Bekleidung, 
Einrichtungsgegenstände, elektronische Erzeugnisse und sonstige 
Hartwaren.  

• Einzelhandel und Großhandel: Der Großhandel stellt das 
Bindeglied zwischen dem Erzeuger und dem Wiederverkäufer dar. 
Wiederverkäufer, wie z.B. Einzelhändler oder Gastronomen, 
kaufen die benötigten Produkte in großen Mengen beim 
Großhändler und veräußern diese weiter an den Endverbraucher. 

• Einzugsgebiet: Gebiet, innerhalb dessen auf eine Gemeinde oder 
Objekt konzentrierbare dauerhafte und ausgeprägte 
Einkaufsbeziehungen bestehen. Das Einzugsgebiet sollte so 
bemessen sein, dass mit den dort ansässigen Kaufkraftpotenzialen 
in der Regel mindestens 95 % des Umsatzes der 
Standortkommune bzw. eines Objektes erklärt werden kann. 

• Dorfladen/Dorfmarkt: Dient der Grundversorgung im wenig 
bevölkerten ländlichen Raum. Dorfläden werden künftig vor allem 
in Hinblick auf den demografischen Wandel und die sinkende 
Mobilität im Alter eine größere Bedeutung erfahren und werden in 
manchen Bundesländern bereits finanziell gefördert. 
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• Fußläufige Erreichbarkeit: akzeptierte fußläufige Distanz zum 
Nahversorger. Diese beläuft sich gemäß den Unter-
suchungsergebnissen des BBSR auf maximal 0,6 bis 0,8 km 
(Echtwege-Distanz). Als Schritttempo werden 3 km/h angesetzt. 

• Hauptgeschäftszentrum: gesamtstädtische sowie regionale 
Versorgungsfunktion. Im Hauptgeschäftszentrum finden sich im 
Idealfall Angebote sowohl im kurz-, mittel-, als auch im langfristigen 
Bedarfsbereich in großem Umfang. Dies entsteht durch einen großen 
Branchenmix und eine hohe Zahl von kleinteiligem Facheinzelhandel. 
Ergänzend zum Einzelhandel finden sich hier viele Gastronomie- und 
Dienstleistungsbetriebe. 

• Kaufkraftkennziffer: Auch Kaufkraftindex. Gibt Auskunft über die 
Nachfrage der Endverbraucher in Abhängigkeit von deren 
Einkommen. Der deutschlandweite Durchschnitt wird dabei mit der 
Zahl 100 definiert, Regionen mit einem Kaufkraftindex von mehr als 
100 haben also eine überdurchschnittliche Kaufkraft. Als 
einzelhandelsrelevante Kaufkraft wird die potenziell für den 
Einzelhandel verfügbare Geldmenge bezeichnet, also das 
Nettoeinkommen nach Abzug von Ausgaben wie Miete, 
Versicherungen und Bildung von Ersparnissen. 

• Nahversorgung: wohnungsnahe Grundversorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen des kurzfristigen (täglichen) Bedarfs. In einem 
Nahversorgungsbereich finden sich neben einem prägenden Betrieb 
des kurzfristigen Bedarfs auch kleinflächige Anbieter des mittel- und 
langfristigen Bedarfs sowie vereinzelt auch Gastronomie und 
Dienstleistungen. 

• Periodischer Bedarf: Waren des täglichen Bedarfs. Dazu zählen 
Nahrungs- und Genussmittel sowie kurzfristige Verbrauchsgüter, wie 
z.B. Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel, Haushaltspapierwaren, 
Parfümerie- und Drogerieartikel, frei verkäufliche Pharmaziewaren, 
Zeitungen und Zeitschriften sowie Schnittblumen und Heimtierfutter. 

• Radmobile Erreichbarkeit: akzeptierte Distanz mit dem Fahrrad zum 
Nahversorger zwischen 0,8 und 2 km. Als standardmäßiges 
Fahrradfahrtempo wird 15 km/h festgesetzt. Ebenso wie bei der 
fußläufigen Erreichbarkeit ist hier ein Zeitraum von 10 Minuten 
relevant. 

• Sortiment: Individuelle Zusammensetzung der angebotenen Waren. 
Hierbei gibt es tiefe und breite Sortimente. Ein tiefes Sortiment 
bezeichnet eine große Auswahl an derselben Produktgruppe, 
beispielsweise zehn verschiedene Sorten Butter. Ein breites 
Sortiment bezeichnet im Gegenzug eine große Auswahl an 
verschiedenen Produktgruppen. Ein großes Warenhaus bietet 
dementsprechend sowohl eine große Sortimentsbreite als auch -tiefe, 
wohingegen ein Fachmarkt eine große Sortimentstiefe aufweisen 
kann. 

• Verkaufsfläche: Der Bereich eines Handelsbetriebs, der dem Kunden 
ständig zugänglich ist. Dazu zählen auch Treppen, Schaufenster und 
Konsumbereiche. Zusammen mit Lagerflächen und diversen Flächen 
für Angestellte (u.a. Sozialräume) zählt die Verkaufsfläche zur 
Gesamtfläche. Die Verkaufsfläche pro Einwohner wird als 
Verkaufsflächenausstattung bezeichnet. Wird der Umsatz eines 
Betriebes durch die Verkaufsfläche dividiert, erhält man die 
Raumleistung oder Flächenproduktivität. 
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• Zentralität: beschreibt das Verhältnis von an einem Ort getätigtem 
Umsatz im Einzelhandel zu der vorhandenen einzelhandelsrelevanten 
Kaufkraft. Ein Zentralitätsindex von mehr als 100 bedeutet 
Kaufkraftzufluss. 
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